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Editorial
«editorial»

seit Ende August ist das neue EU-Richtlinienumsetzungs-
gesetz in Kraft. Der Gesetzestitel verspricht die Umsetzung 
der bislang verabschiedeten EU-Richtlinien in deutsches 
Recht. Allerdings hat der Gesetzgeber die Chance genutzt 
und viele neue Regelungen eingebracht, die nichts mit EU-
Normen zu tun haben. Da wo EU-Vorschriften in nationales 
Recht umgesetzt wurde hat Deutschland die Standards auf 
niedrigstem Niveau geregelt. Viele Vorschriften sind nach 
wie vor nicht oder nicht weitgehend genug umgesetzt. Das 
wird wieder einmal die Gerichte beschäftigen. 

In diesem Heft haben wir auf einige wichtige Änderungen 
durch das 2. Änderungsgesetz hingewiesen. Aber auch auf 
unserer nächsten Tagung in Stuttgart am 17. November 
werden wir den Schwerpunkt auf die neuen gesetzlichen 
Regelungen legen.  Insbesondere die gesetzliche Bleibe-
rechtsregelung wird im Vergleich zur Ende September abge-
laufenen Bleiberechtsregelung der Innenministerkonferenz 
dargestellt. So wird u. a. auch die Frage der Sicherung des 
Lebensunterhaltes und deren Berechnung  behandelt wer-
den wie auch neue Regelungen und Vorschriften beim Ar-
beitserlaubnisrecht. Nicht zuletzt werden wir uns der Frage 
widmen „Kein Bleiberecht - was tun?“. Viele sind bei der 
Bleiberechtsregelung der Innenministerkonferenz leer aus-
gegangen. Schon jetzt ist absehbar, dass viele der Menschen 
mit Duldung auch bei der gesetzlichen Bleiberechtsrege-
lung keine Chance haben werden. Welche Möglichkeiten 
Haben Flüchtlinge, die nicht unter die regelungen fallen, zu 
einem verfestigten Aufenthalt zu gelangen. Welche Rolle 
spielt dabei die Härtefallkommission, die bislang eigentlich 
eher eine Bleiberechtskommission war? Wird sie sich künf-
tig ihrer eigentlichen Ausgabe stellen und wirklichen Härte-
fällen zu einem Aufenthalt verhelfen? Dies sind Fragen, die 
wir auch politisch angehen müssen. Denn die Kommission 
ist durch die Härtefallkommissionsverordnung des Landes 
Baden-Württemberg eingeschränkt. Letztlich zählen hier 
die gleichen Ausschlussgründe wie bei den beiden Bleibe-
rechtsregelungen. Hier ist die Landesregierung gefordert 
umzudenken und die Verordnung im Sinne etwa von Kran-
ken und alten Menschen zu überarbeiten.

Ein weiteres Thema, das uns in der nächsten Zeit begleiten 
wird ist die Situation an den Grenzen Europas. Helga Groz 
hat für uns wichtige Fakten zusammen gestellt und Judith 

Gleitze vom Flüchtlingsrat Brandenburg wird uns von ihren 
Erfahrungen in Italien u. a. auch bei der Prozessbeobachtung 
in Agrigento gegen die Cap Anamur und die tunesischen Fi-
scher berichten. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat 
diese Thematik in einer Aktion am Tag des Flüchtlings in die 
Öffentlichkeit getragen.

Berichte aus verschiedenen Herkunftsregionen so auch von 
Rebecca Einhoff vom UNHCR zur Situation im Kosovo und 
von Helga Groz zur schwierigen Lage in Togo machen deut-
lich, dass Flüchtlinge nach wie vor einen Ort der Zuflucht 
brauchen.

Baden-Württemberg würde lieber heute als morgen die 
Flüchtlinge im Lande wieder los werden. Dies macht der 
Bericht des Landesrechnungshofes zur Frage der Kosten 
und der Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes von Asylsuchen-
den und Menschen mit Duldung deutlich. Die vorgesehenen 
Maßnahmen einer weiteren Zentralisierung der Ausländer-
behörden bis hin zur Konzentration der Kompetenzen auf 
das Regierungspräsidium Karlsruhe, lassen einiges an ver-
schärfter Ausreise- und Abschiebungspolitik befürchten. 
Die Werbung für Rückkehrprojekte landauf landab durch das 
Innenministerium, ist ein weiteres Indiz für die Marschrich-
tung. das Land lässt sich das ja auch einiges kosten. Diesem 
Thema hat der Sprecherrat eigens eine Sitzung gewidmet. 
Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat hat uns 
in die Thematik eingeführt. Sein Beitrag ist in diesem Heft 
abgedruckt.

Wir fordern eine Ankehr von der seit Jahren im Lande ge-
genüber Flüchtlingen herrschenden Abschreckungspolitik. 
Humanitäre Kriterien in der Flüchtlingsaufnahme. Dies war 
Thema der diesjährigen Herbsttagung, an der auch zahlrei-
che Flüchtlinge beteiligt waren und teilgenommen haben. 
Die Podiumsteilnehmer aus FDP/DVP, Grünen und SPD 
haben die Fragen in einer parlamentarischen Anfrage an die 
landesregierung weitergegeben und sind in einer gemein-
samen Erklärung an die Öffentlichkeit gegangen. Wir sind 
schon gespannt auf die Antwort der Landesregierung.

Bis zum 17. November in Stuttgart,

Ihre Angelika von Loeper 
und Sprecherrat

Liebe Freundinnen und Freunde der Flüchtlinge,
liebe Mitglieder,
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«herkunftsregion»

Kosovo - 
Situation und Perspektiven
Rebecca Einhoff
I. UNHCR-Position

1. Das politische Umfeld
Das gegenwärtige politische Umfeld im Kosovo ist durch die 
schwebende Entscheidung über den zukünftigen Status des Ko-
sovo bestimmt. Die zu erwartende Resolution des UN-Sicher-
heitsrates könnte die Position aus dem Kosovo stammender 
Minderheiten erheblich beeinflussen; dies ist auch ein Grund, 
warum zur Zeit viele Personen nicht freiwillig zurückkehren. 
Die geringe Anzahl von Rückkehrern ist darüber hinaus u. a. 
auch auf die fragile und unberechenbare Sicherheitssituation 
zurückzuführen sowie auf das Fehlen wirtschaftlicher Nach-
haltigkeit, die ungeklärte Rechtslage hinsichtlich von Wohn- 
und Grundeigentum, die eingeschränkte Freizügigkeit und den 
beschränkten Zugang zu sozialen Grundleistungen. Weiterhin 
besteht für in Deutschland lebende Personen die Hoffnung 
auf ein Bleiberecht, einerseits auf Grund der Bleiberechts-
regelung der Innenminister und -senatoren vom November 
2006, andererseits auch auf Grund der geplanten gesetzlichen 
Regelung. Insgesamt ist die Sicherheitssituation im Kosovo 
auf Grund der Statusverhandlungen angespannt. Eines der 
Hauptanliegen von UNHCR in diesem Zusammenhang ist es, 
dass schutzbedürftige Personen nicht zurückgeführt werden 
können sollen, und dass die Rückkehr nicht schutzbedürftiger 
Personen schrittweise und unter Berücksichtigung der im Ko-
sovo vorherrschenden sozialen und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen angegangen werden sollte.

2. Die Situation von ethnischen Minderheiten
a) Sicherheitssituation
Eine Verbesserung der Sicherheitslage ist schrittweise zu 
verzeichnen. Die Sicherheitssituation ist oberflächlich stabil, 
aber gleichzeitig auch fragil und in gewisser Weise nicht vor-
hersehbar. Die Zahl der schweren ethnisch-motivierten Ver-
brechen ist insgesamt objektiv zurückgegangen; insbesondere 
serbische Volkszugehörige sind jedoch weiterhin von einer 
beachtlichen Zahl von Zwischenfällen betroffen. Die empfun-
dene Sicherheit stellt sich anders dar; Angehörige ethnischer 
Minderheiten empfinden die gegenwärtige Situation weiter-
hin als unsicher und teilweise sogar gefährlich. Weiterhin 
ist das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit durch ineffektive 
Strafverfolgung, geringe Verurteilungszahlen und eine hohe 
Anzahl an ungelösten Fällen von Diebstahl und Plünderung 
geschwächt worden; dadurch besteht eine Verstärkung des ge-
nerellen Gefühls der Unsicherheit, insbesondere bei Serben, 
aber auch bei Roma.

b) Freizügigkeit
Es kann festgehalten werden, dass die geringe Anzahl von in-

ter-ethnischen Zwischenfällen teilweise auch darauf zurück-
zuführen ist, dass Minderheiten den Kontakt zur Mehrheits-
bevölkerung vermeiden oder auf ein Minimum reduzieren. Es 
gibt Gemeinden, in denen sich Minderheitenangehörige aus 
Sicherheitsgründen nicht frei bewegen können bzw. auf Es-
korten oder speziell organisierte Transporte angewiesen sind. 
Insbesondere im Süden der Stadt Mitrovica fühlen sich Ser-
ben nicht sicher; umgekehrt genießen Kosovo-Albaner keine 
volle Freizügigkeit im Norden von Mitrovica. 
Einige der Roma-Rückkehrer, die sich in Asylaufnahmelän-
dern als Ägypter oder Aschkali bezeichnet haben, fühlen sich 
unsicher und ihre eingeschränkte Freizügigkeit verhindert den 
Zugang zu grundlegenden Versorgungsleistungen.

c) Zugang zu Grundversorgung und Beschäftigung
Angehörige ethnischer Minderheiten sind immer noch gra-
vierenden Hindernissen beim Zugang zu grundlegenden 
Dienstleistungen in den Bereichen des Gesundheitswesens, 
des Schulwesens, der Justiz und der öffentlichen Verwaltung 
ausgesetzt; insbesondere die tatsächliche und die empfundene 
Unsicherheit sowie die eingeschränkte Freizügigkeit haben 
einen negativen Einfluss auf den Zugang von Minderheiten zu 
öffentlichen Dienstleistungen. Die eingeschränkte Freizügig-
keit von Minderheiten führt auch dazu, dass sie nur begrenzt 
die Möglichkeit haben, einer bezahlten Beschäftigung nach-
zugehen. Die Arbeitslosenquote wird insgesamt auf über 50 
% geschätzt; hiervon sind Minderheiten besonders betroffen.

d) Unterbringungs- , Grundstücks- und Eigentumsfragen
Es gibt rechtliche Regelungen zur Lösung von Problemen, die 
sich auf das Eigentum, insbesondere das Wohn- und Grund-
eigentum, beziehen; nach wie vor gibt es aber kein effektives 
Verfahren zur Rückgabe und Entschädigung von Eigentum. 
Darüber hinaus erlangt eine große Anzahl von binnenvertrie-
benen Minderheitsangehörigen zurückgewährtes Eigentum 
aufgrund der problematischen Sicherheitslage und anderer 
Rückkehrhindernisse jedenfalls faktisch nicht zurück.

3. Personen mit besonderem Schutzbedürfnis
a) Situation von Roma, Kosovo-Serben, Albanern in einer 
Minderheitensituation, Aschkali und Ägyptern
Nach Ansicht von UNHCR sind Kosovo-Serben, Roma und 
Kosovo-Albaner in einer Minderheitensituation nach wie vor 
schutzbedürftig im Sinne von Art. 1 A (2) der GFK; die Rück-
kehr dieser Personen sollte auf einer strikt freiwilligen Grund-
lage erfolgen. UNHCR geht angesichts der grundsätzlich posi-
tiven Entwicklungen im Kosovo davon aus, dass Angehörige 
der Aschkali und Ägypter nicht mehr allein auf Grund ihrer 
Volkszugehörigkeit allgemein des Schutzes bedürfen; Asyl-
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begehren von Angehörigen dieser Volksgruppe sollten daher 
einzelfallbezogen geprüft werden. Nichtsdestotrotz sollte die 
Rückkehr dieser Personengruppen aufgrund der begrenzten 
Aufnahmekapazitäten im Kosovo lediglich schrittweise er-
folgen, um politisch und gesellschaftlich destabilisierende 
Faktoren während der ohnedies bereits komplexen Verhand-
lungen über den Status des Kosovo zu vermeiden.

b) Andere Personen mit einem besonderen Schutzbedürfnis
Auch andere Personen können ein besonderes Schutzbedürf-
nis haben, so z.B. Personen in gemischt-ethnischen Ehen oder 
von gemischt-ethnischer Abstammung. Des Weiteren trifft 
dies zu auf Personen, die der Zusammenarbeit mit dem serbi-
schen Regime nach 1990 verdächtigt werden und Opfer von 
Menschenhandel oder Personen, deren Rückführung einen 
Verstoß gegen internationale oder regionale Menschenrechts-
abkommen darstellen würde.

4. Humanitäre Kategorien
Als besonders verletzliche Personen werden von UNHCR 
eingestuft: alleinstehende ältere Menschen ohne Angehörige 
oder anderweitige soziale Unterstützung in ihrer Gemein-
schaft im Kosovo, unbegleitete Kinder ohne Angehörige oder 
Betreuungspersonen im Kosovo, soweit deren Rückkehr in 
das Kosovo nicht dem Kindeswohl entspricht. Medizinische 
Fälle finden im Positionspapier von UNHCR vom Juni 2006 
keine Erwähnung mehr; dies bedeutet aber nicht, dass UN-
HCR hierdurch eine konkrete Bewertung der medizinischen 
Versorgungslage im Kosovo hinsichtlich verschiedener Be-

handlungsmöglichkeiten für Einzelfälle vornimmt. Vielmehr 
liegt die Kompetenz für die medizinische Versorgungslage 
insbesondere bei den kosovarischen Behörden, d. h. u. a. bei 
der UN-Verwaltung (UNMIK) sowie beim kosovarischen Ge-
sundheitsministerium. Vor einiger Zeit hat das „Kosovo Team 
der Vereinten Nationen“ einen Bericht über die Behandlungs-
möglichkeiten für Krankheiten, insbesondere für Posttrauma-
tische Belastungsstörungen (PTBS) herausgegeben. Grund-
sätzlich ist davon auszugehen, dass die Kapazitäten wie auch 
in allen anderen kosovarischen Versorgungssystemen limitiert 
sind; aus Sicht von UNHCR wäre eine Einzelfallüberprüfung 
der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten sinnvoll.

5. Situation von alleinstehenden jungen Frauen
UNHCR selbst erwähnt die Gruppe der alleinstehenden 
jungen Frauen im Kosovo nicht explizit im Positionspaper. 
Grundsätzlich ist allerdings davon auszugehen, dass die Situ-
ation von alleinstehenden jungen Frauen im Einzelfall proble-
matisch sein kann; insbesondere, wenn sie keinen Rückhalt 
durch den Familienverbund haben. Es gibt staatliche und ge-
sellschaftliche Institutionen zur Unterstützung von alleinste-
henden Frauen; teilweise dürfte aber der Zugang zu diesen 
Einrichtungen erschwert sein.
Es existieren verschiedene Initiativen und Organisationen, die 
sich zum Ziel gesetzt haben, Frauen im Kosovo in praktischer 
Hinsicht und auf institutioneller Ebene zu unterstützen, u. a. 
in Bezug auf eigenständige Unterhaltssicherung. Darüber hi-
naus gibt es einige NGOs und andere Organisationen, die sich 
um die Opfer von z. B. häuslicher Gewalt kümmern bzw. be-
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«kosovo»

sondere Expertise im Bereich geschlechtsspezifischer Fragen 
haben. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass diese Institutio-
nen und Organisationen teilweise überlastet sind.
UNHCR hat vor einiger Zeit eine Broschüre insbesondere 
zu dem Themenkomplex der häuslichen Gewalt im Kosovo 
herausgegeben; dort sind die verschiedenen Beratungs- und 
Anlaufstellen angegeben.

II. Rückkehraspekte bzgl. Personen aus dem Kosovo
Im Rahmen der freiwilligen Rückkehr sind seit 1999 insge-
samt über 90.000 Personen von Deutschland in den Kosovo 
freiwillig zurückgekehrt. Die Zahl der Rückkehrer war in den 
Jahren 1999 und 2000 besonders hoch; danach ist sie stark 
zurückgegangen. Im Jahre 2006 lag die Zahl der freiwilligen 
Rückkehrer bei ca. 450 Personen. Ursache für die sinkende 
Anzahl von Personen könnten unter anderem die nach wie vor 
instabile politische Situation sowie das Abwarten des mögli-
chen zukünftigen Status des Kosovo sein (s. auch oben unter 
I. 1.).
Im Jahre 2007 wurden in den Monaten Januar bis Mai aus 
allen Ländern zusammen ca. 1080 Personen in den Kosovo 
abgeschoben; darunter ca. 400 aus Deutschland. UNHCR hat 
ein sog. ‚monitoring team’ am Flughafen, das dort die Rück-
kehrer registriert. Die UN-Verwaltung (UNMIK) ist nach wie 
vor zuständig für Fragen der Rückführungen. UNMIK und 
die deutsche Regierung haben sich im Rahmen eines ‚Me-

morandum of Understanding’ (MoU) grundsätzlich über die 
Modalitäten der Rückführung geeinigt; dieses MoU wurde in 
der Vergangenheit durch verschiedene sog. ‚Agreed Notes’ 
abgeändert. Nach diesen Vereinbarungen werden Roma, Ko-
sovo-Serben und Albaner in einer Minderheitensituation zur 
Zeit von der UNMIK nicht zurückgenommen. Personen, die 
der Minderheit der Aschkali und Ägypter angehören, werden 
abhängig vom Ergebnis eines individuellen Prüfverfahrens 
zurückgeführt. 
Die vollständige Verantwortung der UNMIK für diesen The-
menkomplex wird nicht vor einer möglichen Statusentschei-
dung von der UNMIK auf das errichtete kosovarische Innen-
ministerium übergehen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
dass es sich um einen langsamen und schrittweisen Über-
gangsprozess handelt; zum jetzigen Zeitpunkt befinden sich 
die entsprechenden Institutionen und Organisationen diesbe-
züglich in einer Vorbereitungs- und Planungsphase. Ob - und 
ggf. inwieweit - sich eine Änderung des jetzigen Einzelprüf-
verfahrens ergibt, bleibt abzuwarten.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass alle Rückkehrer die glei-
chen Rechte in Bezug auf Sozialhilfe etc. wie alle anderen 
Bewohner des Kosovo haben, zu bedenken ist allerdings, dass 
oftmals der Zugang erschwert ist. Es wurden u. a. von deut-
schen Behörden und internationalen Organisationen Projekte 
initiiert, um die praktische Situation vor Ort zu erleichtern. 

16. Juni 2007
Zusammenfassung der UNHCR-Positionen 2006/2007

UNHCR Regionalvertretung für Deutschland,
Tschechische Republik und Österreich

Fotos: Udo Dreutler
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Rückkehr nach Afghanistan
Was Flüchtlinge bei Ihrer Rückkehr in die Haimat erwar-
tet. Dokumentation, Herbst 2005 
Durch Gespräche mit Repräsentanten von Ministerien, Dele-
gierten Internationaler Organisationen und von verschiede-
nen Nichtregie- rungs Organisationen, aber auch mit Flücht-
lingsbetreuern und vor allem mit RückkehrerInnen haben 
wir versucht, ein Bild zu zeichnen, von der Situation und 
den Problemen, die Rückkehrer in Afghanistan erwarten. 
Besonderes Augenmerk haben wir dabei gelegt auf die Fra-
gen der medizinischen Versorgung, der Arbeitsproblematik 
und der schulischen und gesellschaftlichen Integration von 
Mädchen und Frauen. 

«herkunftsregion»

Afghanische Flüchtlinge leben in Angst. Jeden Tag droht die 
Abschiebung, denn die deutschen Landesregierungen lassen 
sich alle Hintertüren offen, um die hilfsbedürftigen Menschen 
nicht allzu lange erdulden zu müssen.

Afghanische Asylanten in Deutschland sind derzeit verunsi-
chert, weil die Lage in Afghanistan sehr instabil ist. Es gibt 
Fälle, in denen die Afghanen verzweifelt versucht haben, sich 
zu wehren, wie der rechtspolitische Referent der Nicht-Regie-
rungs-Organisation Pro Asyl, Bernd Mesovic, erzählt: „Ein 
fünfunddreißigjähriger Afghane ist bei einem Abschiebungs-
versuch von der Flugzeugtreppe gesprungen und hat sich bei-
de Beine gebrochen.“ Dieser Mann sei schon fünf Jahre in 
Deutschland gewesen und habe im Krankenhaus angekündigt, 
beim nächsten Abschiebungsversuch möglicherweise wieder 
einen Suizid zu begehen.

Verzweiflung und Ausweglosigkeit
Viele afghanische Flüchtlinge sind traumatisiert. Eine Rück-
kehr käme für sie einem Zustand permanenter Angst und Un-
ruhe gleich. So auch für Mohammed Ali, einem afghanischen 
Asylsuchenden in Hamburg: „Ich habe dort schon seit meiner 
Kindheit viel Leid erfahren. Wir hatten dort sehr viele Pro-
bleme, politische wie familiäre, allerdings hatte ich auch sehr 
viele persönliche Probleme.“
Oftmals sind auch Menschen in Gefahr abgeschoben zu wer-
den, die sich nach mehreren Jahren im Gastland eingelebt und 
eine Ausbildung begonnen haben. Diese Jugendlichen sind 
meist in Begleitung ihrer Eltern nach Deutschland gekommen 
und haben den größten Teil ihres Lebens hier verbracht. Sie 
kennen ihr Heimatland kaum oder gar nicht. Eine schwieri-
ge Situation, sagt die Migrationsbeauftragte der FDP, Sybil-
le Laurischk: „Eine deutlich liberalere Aussage im Gesetz 
ist notwendig, damit sie zumindest eine Ausbildung machen 
können und dann Möglichkeiten haben, sich im Heimatland 
besser zurechtzufinden.“ Laurischk hält die Lage für kritisch: 
Familien würden oftmals getrennt, da sie aufenthaltsrechtlich 
unterschiedlich behandelt würden.

Lieber Freitod als Abschiebung 
von Homira Heidary

Einfach glücklich sein
Das ursprüngliche Motiv, warum die Afghanen geflohen sind, 
war, dem Krieg zu entkommen, der in ihrem Heimatland 
tobte. Deshalb hat auch die Familie von Paymana Haydar in 
Deutschland eine Duldung erhalten: „Wir sind 1989, als der 
Krieg schon richtig im Gange und schon vieles zerstört war, 
aus Afghanistan geflüchtet. Wir wollten ein glückliches Le-
ben. Meine Eltern wollten, dass wir hier zur Schule gehen 
und in Ruhe und Frieden leben, wie die anderen Kinder dieser 
Welt. Sie wollten uns vor dem Krieg und Chaos fernhalten.“ 
Dass Asylanten eingebürgert werden, ist bisher noch die Aus-
nahme. Das sollte sich ändern, fordert FDP-Politikerin Sy-
bille Laurischk: „Wir sind der Meinung, dass Zuwanderung 
nicht über Asylanträge erfolgen sollte oder gesteuert werden 
kann. Wir haben einen Antrag im Bundestag eingebracht, dass 
bestimmte Berufsgruppen auch als interessant für die Ein-
wanderung definiert werden. Davon  allerdings sind wir noch 
erheblich entfernt.“

Vorgespieltes Engagement
Bernd Mesovic von Pro Asyl ist der Meinung, dass Deutsch-
land sich nicht ausreichend an das internationale Flüchtlings-
recht hält: „Ich habe den Eindruck, dass Deutschland sich 
mehr und mehr vom internationalen Flüchtlingsrecht verab-
schiedet - zugunsten einer Praxis, die da heißt: Die Menschen 
sollen in den Regionen bleiben, dann sind wir in gewissem 
Maße bereit mitzuhelfen, aber hier in Deutschland und der 
EU sollen möglichst Wenige Aufnahme finden.“ Es gebe im-
mer wieder Äußerungen, dass die wenigen, die nach Europa 
kommen, immer noch zuviel seien, und das hält Pro Asyl für 
unverständlich.
Das führe dazu, dass ärmeren und instabileren Staaten, die die 
Erstaufnahme von Flüchtlingen in der Welt überwiegend jetzt 
schon übernehmen, weitere Lasten aufgebürdet würden, so 
Mesovic. So wie das jetzt beispielsweise im Irak und seinen 
Nachbarstaaten der Fall sei.

Quelle: www.dw-world.de, 29.04.2007

Wir wenden uns mit dieser Aufzeichnung an Rückkehrwilli-
ge, an Rechtsberater, Vereine und Initiativen zur Betreuung 
und Begleitung von Flüchtlingen und Asyl- Bewerbern, so 
wie an die in Behörden mit Fragen der Betreuung und /oder 
Rückführung von Betroffenen nach Afghanistan Befassten. 
Format PAL, 16:9 Breitbild; Laufzeit 50 Min; 20,00 € 
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Schicksalsjahre erlebt Togo in jüngster Zeit im 2- Jahres-
Rhythmus. Doch eine Wende zum Besseren ist bislang aus-
geblieben. Eher waren es Schicksalsschläge, denen das Land 
ausgesetzt war.  Die Präsidentenwahl 2003 brachte – niemand 
hätte etwas anderes erwartet - die Fortsetzung der Regierungs-
zeit des mit 36 Amtsjahren dienstältesten afrikanischen Dikta-
tors, Gnassingbé Eyadéma. Dieser Mann, der seinerzeit in der 
Hitliste der reichsten Diktatoren der Welt unter den Top Ten 
genannt wurde, war mit einer Wahl nicht loszuwerden. Das 
Ableben des Diktators im Jahr 2005 schien eine Wende erst-
mals in greifbare Nähe zu rücken. Doch ehe die überraschte 
Opposition aufwachte, machten Armee und Präsidentenclan 
klar, dass sie die Macht nicht so einfach aus den Händen ge-
ben würden: Faure Gnassingbé, ein Eyadéma-Sohn, wurde in 
einer Blitzaktion ins Präsidentenamt gehievt. Dieser Putsch 
löste bürgerkriegsähnliche Unruhen aus. Auf Druck der in-
ternationalen Gemeinschaft wurde dann zwar eine offizielle 
Präsidentenwahl nachgeschoben, doch der Putschist ließ sich 
nicht mehr aus dem Präsidentenpalais vertreiben. Mittels um-
fangreicher Wahlmanipulation und Repression gegen die Be-
völkerung gelang ihm schließlich die „Legalisierung“ seines 
Coups. Das togoische Volk bezahlte diese Aktion mit Hunder-
ten von Toten und 40 000 Flüchtlingen. 2007 steht eine Parla-
mentswahl an und man darf gespannt sein, was das Schicksal 
diesmal für Togo bereithält. 

Die Allparteienregierung geht im Reformstau unter
Auf  Druck der europäischen Union, die die Wiederaufnah-
me der seit 1993 eingestellten Entwicklungszusammenarbeit 
von einer Demokratisierung abhängig macht, kommt es nach 
Abklingen der Unruhen zu einem nationalen Dialog zwischen 
Regierung und Opposition. Unter Vermittlung des Präsiden-
ten des Nachbarlandes Burkina Faso, Blaise Compaoré, wird 
ein Kompromiss ausgehandelt. Mit Ausnahme der stärksten 

Oppositionspartei (UFC) lassen sich im September 2006 fast 
alle Parteien in eine Allparteienregierung einbinden. Der Prä-
sident des CAR, Yawovi Agboyibo, ein Rechtsanwalt, der un-
ter Eyadema schon im Gefängnis saß, wird Premierminister. 
Weitere prominente Führer aller größeren Oppositionspartei-
en erhalten Regierungsämter. Die Familie Gnassingbé reser-
viert  für sich außer dem Präsidentenamt das Verteidigungs-
ministerium und das Ministerium für Jugend und Sport. Die 
togoische Regierung umfasst 35 Mitglieder mit Ministerrang. 
Alleine diese Zahl lässt nicht auf effizientes Arbeiten hoffen. 
Eher dürften hier Pfründen verteilt worden sein - die afrika-
nische Art, Beziehungen zu pflegen. Inwiefern sich diese in 
der Regierungsarbeit gänzlich unerfahrenen Politiker über-
haupt für ihre Ämter eignen, mag dahingestellt bleiben. Ihrer 
Hauptaufgabe, die seit Jahren galoppierende sozioökonomi-
sche Krise in den Griff zu bekommen, ist diese Regierung 
bis jetzt um keinen Deut näher gekommen. Im Gegenteil, das 
wirtschaftliche Desaster hat ein dramatisches Ausmaß ange-
nommen. Ohne massive finanzielle Unterstützung von außen 
ist das Land auf Dauer nicht zu halten. Dessen dürften sich  
selbst die schlimmsten Hardliner in Armee und Präsidenten-
partei (RPT) bewusst sein. Und so hat man einige vorsichtige 
Schritte in Richtung Demokratie unternommen: Armeere-
form, Justizreform und eine Reform des Polizeiwesens wur-
den zumindest absichtsweise in Angriff genommen. Auch 
eine Antikorruptionskommission wurde vom Präsidenten in-
stalliert. Im Gegenzug hat die EU die Freigabe eingefrorener 
Entwicklungsgelder in Aussicht gestellt. Inwiefern dies die in 
der togoischen Hierarchie fest verankerten Seilschaften be-
eindrucken wird, bleibt abzuwarten. Ebenso fraglich ist, ob 
der von China kürzlich verkündete Schuldenerlass von umge-
rechnet 15 Mio. € der Förderung der Demokratie dient, oder 
eher als Wahlkamphilfe für die alte Nomenklatura zu werten 
ist.

2007 – Ein Schicksalsjahr für Togo ?

von Helga Groz
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Die Altlasten der Vorgängerregierung kleben auch an die-
sem Kabinett
Während in Richtung Reformen kleine Schritte unternommen 
werden, lässt die Ahndung der Menschenrechtsverletzungen 
weiter auf sich warten. Hierzu die togoische Zeitung „Le 
Regard“ im Januar 2007:“ Erstmals seit Bestehen der togo-
ischen Republik fordern mehrere hundert Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen oder deren Angehörige ihr Recht 
auf Untersuchung und Bestrafung der Täter ein. Sie wollen 
wissen wer, warum und auf wessen Befehl ihnen oder ihren 
Angehörigen Unrecht bis hin zum Mord zugefügt hat.“ Die 

Antwort der Gerichte ist einfach: die Verfahrensgebühren, die 
vor Annahme eines Falles zu entrichten sind, werden so hoch 
angesetzt, dass den meisten Klägern bereits vor Klageerhe-
bung finanziell die Luft ausgeht. Amnesty International veröf-
fentlicht im Januar 2006 eine lange Liste von unaufgeklärten 
Fällen. Maßnahmen zu deren Aufklärung oder gar Strafver-
folgung werden nicht getroffen. Im April 2007 evaluiert der 
Beauftragte des UNO-Menschenrechtskommissars, Manfred 
Nowak, die Lage in Togo. Das Ergebnis seiner Recherchen 
ist ernüchternd: Von Regierungsseite habe man ihm zwar 
versichert, dass man sich (gegenüber der EU) verpflichtet 
habe, Folter etc. im togoischen Recht als Straftatbestand zu 
verankern. Doch solange dieses Gesetz nicht ratifiziert werde, 
bleibe den Folterern Tür und Tor geöffnet, so Nowak. Eben-
so habe man ihm kein Rechtssystem vorweisen können, nach 
welchem Folteropfer Klagen vorbringen könnten. Bezüglich 
der schweren Übergriffe während der Wahl 2005 sei bislang 
nicht ein einziger Akteur vor Gericht gestellt worden. Im Juli 
2007 erklärt Präsident Gnassingbé zu diesem heißen Thema: 

„Eine gerichtliche Verfolgung dieser Vorwürfe in einem Klima 
höchster Spannung, wo die Justiz selbst unter dem Verdacht 
der Parteilichkeit steht, würde noch weitere, komplexere Pro-
bleme auslösen.“ Trockener Kommentar des Chefs der togo-
ischen Arbeiterpartei Ameganvi: „Da er (Gnassingbé) von 
einem Großteil der Verbrechen persönlich profitiert hat, kann 
man seine Rede auch so interpretieren: „Ruhe, wir betrügen! 
Ruhe wir stehlen! Ruhe, wir wollen Massaker verüben!“

Die Schicksalswahl  2007 steht unter keinem günstigen Stern 
Eine weitere Regierungsaufgabe, an die der  ersehnte Geld-
fluss aus der EU gekoppelt ist, ist die Organisation freier, fai-
rer und transparenter Parlamentswahlen im Jahr 2007.
Seit Oktober 2006 gibt es eine unabhängige Wahlvorberei-

tungskommission. Die Wahl war für Juni 2007 geplant. Die-
ses Datum wurde erst auf August und dann nochmals auf ein 
bislang nicht bekanntes Datum verschoben. Probleme bereiten 
offenbar die Wählerregistrierung und die Ausgabe der Wahl-
berechtigungsscheine. Wer sich daran erinnert, dass beim 
letzten Mal in den Präsidentenhochburgen auch Kleinkinder 
mit Wahlscheinen ausgestattet wurden, dagegen  in einigen 
oppositionsdominierten Vierteln in Lomé die Wähler teilwei-
se mit Waffengewalt von der Urne ferngehalten worden wa-
ren, kann das nur als schlechtes Omen deuten. Immerhin gibt 
es bereits Beschwerden der UFC, dass schon wieder Minder-
jährige Wählerkarten erhalten haben sollen. Die EU lässt sich 
diesen Urnengang 13,8 Mio. € kosten und wird demnächst 
Wahlbeobachter entsenden. Ob die in der Lage sein werden, 
ihre Aufgabe zu erfüllen, bleibt abzuwarten. Eine von der 
UFC und einigen zivilgesellschaftlichen Organisationen für 
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den 3. August geplante Demonstration gegen die schlechte 
Wahlvorbereitung und  den sinkenden Lebensstandard wurde 
von der Allparteienregierung verboten.

Ist dieses Land überhaupt zu retten?
Die Wirtschaft befindet sich seit Jahren auf einer Schuss-
fahrt ins Tal, die Staatsverschuldung hat mit 1,5 Mrd. € die 
astronomische Höhe von 90% des Bruttoinlandsproduktes 
erreicht. In der Hauptstadt Lomé fällt an manchen Tagen bis 
zu 20 Stunden der Strom aus. Wer sollte da noch in Unter-
nehmungen investieren, die die dringend benötigten Arbeits-
plätze schaffen könnten? Doch gerade die Schaffung von Ar-
beitsplätzen, die der mit 3,1% im Jahr auch für afrikanische 
Verhältnisse überdurchschnittlich wachsenden Bevölkerung 
eine Zukunftsperspektive gäbe, ist nicht in Sicht. Die Infra-
struktur ist veraltet. Krankenhaus- und Bildungswesen sind 

marode. Der Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu saube-
rem Wasser liegt bei 51%, den Luxus von Sanitäreinrichtun-
gen kennen nur 34%. Die einzig zuverlässige Entwicklung 
ist der stetige Anstieg der Lebenshaltungskosten. Vor allem 
die Erhöhung der Spritpreise um 60% in den letzten beiden 
Jahren trifft die Menschen am Lebensnerv. Ob jemand seine 
Feldfrüchte zum Markt bringt oder von A nach B fahren will, 
fast der gesamte Menschen- und Gütertransport spielt sich in 
Togo auf der Straße ab und dies meist in uralten Rostlauben 
mit immensem Kraftstoffverbrauch. Die landwirtschaftli-
chen Erträge sind rückläufig. Im Norden des Landes ist die 
Ausbreitung der Wüste bereits deutlich erkennbar, die Ero-
sion kaum noch aufzuhalten. Der Anteil der unterernährten 
Menschen liegt inzwischen landesweit bei ca. 30%. Und die 
dürften sich gleichmäßig auf die rapide wachsenden Slums in 
Lomé und die ausgelaugten Landwirtschaftsgebiete im Nor-
den verteilen. Die bereits erwähnte verbotene Demonstration 

sollte sich auch gegen die Teuerungswelle bei gleichzeitiger 
Verschlechterung der Lebensbedingungen richten: gegen 
Stromabschaltungen, Ausfälle in der Wasserversorgung, ge-
gen ausbleibende Gehalts- und Pensionszahlungen. Hier liegt 
der Sprengstoff verborgen, der den togoischen Staat aus den 
Angeln heben könnte: der zunehmend härtere Überlebens-
kampf der breiten Masse. Politische Freiheiten wären zwar 
auch wünschenswert, doch angesichts von Not, Krankheit, 
sinkender Lebenserwartung und absoluter Chancenlosigkeit 
gerade der jungen Leute tritt die Politik in den Hintergrund. 

Wer immer siegreich aus dieser Wahl hervorgehen wird, muss 
wissen, dass die Leidensfähigkeit dieses Volkes Grenzen hat. 
Und wenn die Wirtschaftshilfe aus der EU nicht bald kommt, 
könnte die Zerreißprobe im Chaos enden. 43% der Togoer 
sind 15 Jahre alt und jünger. Sie alle wünschen sich ein men-
schenwürdiges Leben, wenn nicht im eigenen Land dann eben 
in der Emigration. Sie haben nichts zu verlieren.

Fotos aus Togo: Helga Groz
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Durch die Wüste
Ca. 800 – 1.200 € soll die Reise bis zum Meer kosten. An-
kunftsgarantie ausgeschlossen. Viele bleiben in der Wüste 
hängen. Autopannen, Fahrer hauen ab, Geld geht aus, man 
wird krank oder ausgeraubt. Grenzkontrollen: wer nicht be-
stechen kann, bleibt hängen. Manche verbringen Monate und 
Jahre auf dieser Tour, um ins gelobte Land zu kommen.

Menschenstau in den Transitländern
Nach Schätzungen des libyschen Innenministeriums sollen 
1,5 Millionen Menschen auf die Überfahrt nach Europa war-
ten. Ausländerfeindliche Übergriffe häufen sich in Libyen 
wie auch in den anderen Transitländern. Das mauretanische 
Innenministerium nennt 500.000 Personen, die angeblich auf 
die Chance warten, auf die Kanarischen Inseln zu kommen. In 
Marokko sollen es 50.000 Menschen sein, die entweder über 

Ceuta und Melilla oder direkt über die Meerenge von Gibral-
tar nach Spanien wollen.

Auffanglager in der Wüste
In Migrantenkreisen kursieren Gerüchte über algerische To-
deslager. Militärpatrouillen kontrollieren Fahrzeuge in der 

Wüste, verhaften Afrikaner aus Subsahara und stecken sie in 
Lager. Zeugenaussage eines Flüchtlings: „Wir waren 40 Män-
ner. Man hat uns in ein tiefes, schlammiges Loch geworfen. 
5 Leute sind innerhalb einer Woche gestorben. Ich hatte noch 
genug Geld, die Wachen zu bestechen und konnte fliehen. 
Niemand weiß, wer dort ist, sie lassen die Leute anonym ster-
ben.“ (Corinna Milborn: Gestürmte Festung Europa)
Im ersten Halbjahr 2005 wurden nach Angaben der algeri-
schen Regierung 3.234 illegale Einwanderer verhaftet, darun-
ter auch viele Menschen aus asiatischen Staaten. 815 Perso-
nen seien längere Zeit inhaftiert gewesen.

Geheimabkommen zwischen Italien und Libyen
2003 schließt Italien mit Libyen ein Geheimabkommen über die 
Errichtung von Lagern. Als eine EU-Mission Libyen besucht, 
werden Details bekannt: Italien lieferte 12.000 Wolldecken, 
6.000 Matratzen, 100 Schlauchboote, sechs Geländewagen, 3 
Reisebusse, Nachtsichtgeräte, Unterwasserkameras und 1.000 
Leichensäcke. Die Zustände in den Lagern wurden scharf kriti-
siert: Ein Hygienisches Fiasko, willkürlicher Umgang mit den 
Insassen, keinerlei erkennbares Rechtssystem zur Regelung der 
Aufenthaltsdauer oder gar Kontakte zu UNHCR.

Presssemeldung marokkanischer und spanischer Men-
schenrechtsvereine vom 9. Januar 2007
„Seit dem 23. Dezember 2006 wurden in Marokko über 400 
Personen, die aus Ländern südlich der Sahara stammen, bei 
Razzien festgenommen….
Nachdem sie bei Nacht an einer offiziell geschlossenen Grenze 
ausgesetzt worden waren, spielten marokkanische und algeri-
sche Polizei und Armee mit ihnen ein ungeheuerliches Ping-
pong-Spiel beiderseits der Grenze, wobei sie keine Hemmun-
gen hatten, zu schießen, um die Ausgesetzten vom Betreten 
des einen oder anderen Landes abzuhalten. Inzwischen hat es 
ein Teil nach Ouida geschafft, wo sie von Menschenrechtlern 
notdürftig versorgt werden. Unter den Abgeschobenen waren 
auch Menschen mit UNHCR- Flüchtlingspässen. Von über 
100 Personen fehlt jede Spur.“

Der eiserne Vorhang von Ceuta und Melilla 
Die spanischen Exklaven sind ein begehrtes Ziel. Da hier auf 
dem afrikanischen Kontinent europäisches Territorium be-
ginnt, wurden die Städte mit Zäunen gegen Zuwanderer ge-
sichert.
Im Wald von Younech bei Ceuta lebten bis Oktober 2005 bis 
zu 3.000 Flüchtlinge, die auf ihre Chance warteten, den Zaun 
zu überwinden. In anderen küstennahen Camps sollen weitere 
Tausende Flüchtlinge hausen.

Fakten zu Migration und den 
Außengrenzen der EU
von Helga Groz
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„Im Laufe des Jahres 2005 wurde das Leben in den irregu-
lären Camps immer schwieriger. 2004 hatte Marokko auf 
Druck der EU – und im Austausch mit Entgegenkommen bei 
einem Fischereiabkommen und Entwicklungshilfe - ein neues 
Gesetz zur Bekämpfung der illegalen Migration eingeführt. 
Wer nun einem Durchwanderer weiterhalf - und sei es nur mit 
einem Stück Brot- machte sich strafbar“ (Corinna Milborn: 
Gestürmte Festung Europa.)

Ärzte ohne Grenzen, die in Marokko arbeiten, berichten von 
schweren Verletzungen, die sich Flüchtlinge bei Versuchen, 
den Zaun zu übersteigen, zuziehen. 70% der von ihnen behan-
delten Verletzungen gingen jedoch auf direkte Gewaltanwen-
dung von Sicherheitskräften zurück.
In regelmäßigen Abständen würden die illegalen Behausun-
gen gestürmt, die Menschen in die Wüste deportiert und häu-
fig würde auch noch deren winziger Besitz geplündert.

Als Spanien im Sommer 2005 damit beginnt, den Zaun bei 
Ceuta zu erhöhen, kommt es im September zu einem Mas-
senansturm. Dies sollte für viele die wirklich letzte Chance 
werden. 7 Menschen werden von marokkanischem Militär er-
schossen, ca. 1.200, die es nicht schaffen, werden mit Hand-
schellen aneinandergekettet und in Bussen an die algerische 
Grenze in die Wüste gebracht und ohne Verpflegung ausge-
setzt. „Ärzte ohne Grenzen“ konnten noch 200 umherirrende 
Flüchtlinge finden. Von den anderen fehlt jede Spur.

Einige Monate später ist der Zaun tatsächlich um 2 m gewach-
sen. Normalerweise sind 60 bis 150 Wächter im Einsatz. Im 
benachbarten Militärlager sind für „Notfälle“ nochmals 1.200 
Soldaten einsatzbereit. Bis heute hat die spanische Regierung 
keinen Versuch gemacht, die Vorfälle am Zaun aufzuklären.

Der neue Zaun
Doppelreihig, 6m hoch, 8km lang, alle 40m leuchtet ein 
Scheinwerfer nach Marokko. Alle 400 m steht ein Wachtturm, 
ausgerüstet mit Infrarotkameras und Richtmikrofonen

Ankunft in Ceuta
Wer es nur über den ersten Zaun schafft und im Zwischen-
raum entdeckt wird, wird von spanischen Beamten vor die 
Tür gesetzt. Er hat europäischen Boden nicht betreten. Ärzte 
ohne Grenzen berichten über einen Kameruner, der zwischen 
den Zäunen bewusstlos geschlagen worden war und mit auf 
dem Rücken gefesselten Händen nach einigen Tagen zufällig 
von einem anderen Flüchtling entdeckt wurde.

Wer es tatsächlich schafft, mit beiden Füßen auf spanischem 
Boden zu stehen, hat Anspruch auf ein Asylverfahren und ei-
nen Platz im Lager, wo zwischen 500 und 800 Flüchtlinge auf 
ihr Verfahren warten. Darunter auch viele Menschen aus Asi-
en, die die Grenzsicherungen in Osteuropa umgehen wollen 
und die Afrikaroute wählen. 
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Die meisten werden nach einem Schnellverfahren nach Ma-
rokko zurückgeschoben. Also versucht die Mehrzahl über den 
Fährhafen, auf Schiffen oder LKWs illegal nach Spanien wei-
terzukommen.

Der Weg übers Mittelmeer
Nachdem Ceuta und Melilla praktisch dicht sind, verlegen 
sich wieder mehr Flüchtlinge auf Fischerboote. Fischer neh-
men das Geschäft mit den Flüchtlingen gerne mit. 2.000 – 
3.000 € soll die Überfahrt kosten. Schätzungen zufolge wagen 
ca. 500.000 Menschen jährlich diese Reise. Bilanz der kana-
rischen Regierung für 2005: 7.000 Tote vor ihrer Küste, 800 
Tote zwischen Nordafrika und den Kanaren, 31.000 haben es 
geschafft. 30.000 wurden auf See abgefangen.

Lampedusa / Sizilien
Italienisches Dekret von 2003: Das Militär darf in internati-
onalen Gewässern Flüchtlingsschiffe abfangen und zur Um-
kehr zwingen. Minister Calderoli wollte sogar den Schieß-
befehl einführen, kam damit aber nicht durch. Auf der Insel 
Lampedusa wurde ein Aufnahmezentrum für 200 Personen 
eingerichtet. 2004 waren bis zu 1.300 Menschen gleichzeitig 
dort. Seit 2004 gibt es keinen Zutritt mehr für „Ärzte ohne 
Grenzen“ oder andere NGOs, Anwälte, UNHCR etc.
Als amnesty über katastrophale Zustände und Massenabschie-
bungen aus Lampedusa berichtet, erzwingt das Europaparla-
ment einen Ortstermin. Im September 2005 war das Lager bis 
auf 11 Personen leer geräumt worden. Ein italienisches Fern-
sehteam hatte allerdings die Räumung des Lagers heimlich 
gefilmt. 
Ein italienischer Journalist schleuste sich als Kurde ins Lager 
ein und berichtet: Verheerende Zustände, keine Chance, einen 
Asylantrag zu stellen.

Das europäische Abwehrsystem
FRONTEX: Agentur für Grenzschutz in Warschau organi-
siert die Abwehrmaßnahmen im Auftrag der EU. Zum Einsatz 
kommen Schiffe und Hubschrauber, die Flüchtlingsboote auf 
hoher See zur Umkehr bewegen. Satelliten gestützte Meeres-
überwachung hilft bei der Aufklärung. (GALILEO)
SIS, das Schengener Informationssystem sammelt Daten in-
klusive biometrischer Merkmale von Menschen, die die EU-

Grenzen passieren. Diese werden mit den Erkenntnissen von 
VIS (Visainformationssystem), EURODAC (Fingerabdrücke 
von Asylantragstellern) abgeglichen. Die Daten gehen auch 
an EUROPOL und EUROJUST (europäische Behörden zur 
Vernetzung der polizeilichen und justiziellen Arbeit) und an 
die Sicherheitsdienste. CIREFI sammelt Informationen über 
Schleuser und tauscht sie unter den Mitgliedsstaaten aus.

Staatliches Handeln in der juristischen Grauzone
Aufgriffe auf hoher See und erzwungene Umkehr sind recht-
lich bedenklich. Staaten, die weder die Genfer Flüchtlings-
konvention (GFK) noch die Antifolterkonvention noch andere 
internationale Abkommen zum Schutz von Menschenrechten 
ratifiziert haben, werden für Europa zu Partnern in Sachen 
Abschottung. Lager in der Wüste ohne Zugang von UNHCR, 
NGOs oder Presse sind von der EU mit finanzierte rechtsfreie 
Räume.
In den Aufnahmelagern auf italienischer und spanischer Seite 
wurden „Ärzte ohne Grenzen“, amnesty international und an-

dere Organisationen ausgeschaltet. Auch Griechenland steht 
in dem Ruf, mit Flüchtlingen äußerst rüde umzugehen. Zu-
rückweisung ohne Anhörung der Fluchtgründe verletzt euro-
päisches Recht und die GFK.
(GFK: Genfer Flüchtlingskonvention, UNHCR: Hoher 
Flüchtlingsrat der UNO, ai: amnesty international, Menschen-
rechtsorganisation)

Verlagerung der Problematik an die EU – Außengrenzen 
Obwohl Mitteleuropa Ziel der Migranten ist, bekommen die 
Grenzländer die Last aufgebürdet. Durch den Dubliner Vertrag 
hat Mitteleuropa einen Ring von „sicheren Drittstaaten“ um 
sich herum geschaffen, in den es Flüchtlinge einfach abschie-
ben kann. D. h. Asylanträge müssen im Ankunftsland der EU 
gestellt werden. Wer in Spanien ankommt, hat in Deutschland 
keine Chance auf Asyl (Rückverfolgung der Wege mittels SIS 
s.o.). Rückübernahmeabkommen mit den meisten Herkunfts-
ländern gewährleisten die sichere Abschiebung. Vom 1.1. bis 
30.10.2006 wurden aus Spanien 4.864 MigrantInnen, in den 
Senegal, 4.909 nach Marokko, 354 nach Mali, 303 nach Mau-
retanien, 110 nach Guinea Bissau und 95 Personen nach Ni-
geria abgeschoben. Die Kosten hierfür betrugen über 45 Mio. 
€.“ (APDHA,spanische Flüchtlingsorganisation )



14
Rundbrief Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 03/ 2007

«europa»

Die andere Wahrheit: Wer es über die Grenze schafft, hat 
schnell einen Job. Der Staat schaut häufig weg.
In der Region Almería in Spanien wird im Winter in Plastik-
gewächshäusern billiges Gemüse für europäische Supermärk-
te produziert. Von den 80.000 dort Beschäftigten arbeiten 
40.000 illegale Afrikaner unter mörderischen Bedingungen 
in den Gewächshäusern (Großeinsatz chemischer Gifte). Ihre 
Unterkünfte basteln sie sich mit dem, was sie dort vorfinden. 
Für einen Stundenlohn von unter 3 € schuften sie 10-12 Std. 
am Tag unter schlechten Bedingungen. Einklagbare Rechte 
haben sie nicht. 

Die Rettungsfahrt der „Cap Anamur“
„Im Juli 2004 rettet die Besatzung der „Cap Anamur“ im See-
gebiet zwischen Libyen und Sizilien 37 Männer von einem 
Schlauchboot. Sie waren seit drei Tagen unterwegs, die Trink-
wasservorräte sind zur Neige gegangen, und eine Kammer 
verliert Luft. Anstelle einer Seekarte führen die Schiffbrü-
chigen einen handgeschriebenen Zettel mit sich, auf dem sie 
Gott um Beistand auf ihrer gefährlichen Reise bitten.“ (Elias 
Bierdel, Cap Anamur)
Italienische Behörden verweigern dem Schiff elf Tage lang 
die Hafeneinfahrt nach Sizilien. Erst als der Kapitän den 
Notstand ausruft und so die Einfahrt in Porto Empedocle er-

zwingt, wird das Schiff an Land gelassen. Die Flüchtlinge 
werden sofort abgeschoben. Der Kapitän und der damalige 
Chef des Komitées Cap Anamur, Elias Bierdel, werden we-
gen Schleuserei verhaftet. Seit Dezember 2006 stehen sie in 
Agrigento vor Gericht. 
Mohammed Yussif war einer der 37 Geretteten der „Cap Ana-
mur“. Im April 2006 starb er mit zwanzig weiteren Flücht-
lingen bei einem erneuten Versuch nach Europa zu gelangen, 
als ihr Boot im Sturm vor Lampedusa kenterte. Mohammed 
Yussif ist 28 Jahre alt geworden.

„Wer an schiffbrüchigen Flüchtlingen vorbeifährt und sie er-
saufen lässt, ist ein Unmensch. Der Mensch aber, der sie aus 
dem Meer fischt und an Land bringt, wird verhaftet. Diese 
teuflisch-absurde Alternative kennzeichnet Geist und Praxis 
des europäischen Asylrechts.“

(Heribert Prantl, Staatsrechtler, Süddeutsche Zeitung)

Neues von FRONTEX
Die im Frühjahr 2007 begonnene Seeüberwachungsaktion im 
Mittelmeer, „Nautilus“, wurde wegen Erfolglosigkeit einge-
stellt. Die Zahl der Anlandungen in Italien und Malta und Spa-
nien ist sogar noch gestiegen. Allerdings sind die Flüchtlinge 
als Reaktion auf die Überwachungsaktion auf längere, weni-
ger bekannte und risikoreichere Routen umgestiegen. Auch 
ist von einer größeren Anzahl kleinerer Boote die Rede. Ins-
gesamt hat auch die Zahl der Toten deutlich zugenommen. 
(Borderline Europe August 2007)

Text- und Fotoquellen
Klaus Brinkbäumer: “Der Traum vom Leben“ – eine afrikani-
sche Odyssee, Samuel Fischer Verlag 2006
Corinna Milborn: „Gestürmte Festung Europa“ Styria Verlag 
2006
Elias Bierdel: „Ende einer Rettungsfahrt“ Verlag Ralf Liebe 
2006
Erik Orsenna: Weiße Plantagen – Eine Reise durch die globa-
lisierte Welt, C.H. Beck Verlag 2007
Fotos „Cap Anamur“: Elias Bierdel
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Frankfurt am Main (sk). Anfang August retten zwei tunesische 
Fischerboote mit sieben Mann Besatzung 44 MigrantInnen in 
der Nähe von Lampedusa von einem havarierten Schlauch-
boot. Unter den Flüchtlingen befinden sich ein behindertes 
Kind und eine Hochschwangere. Sie kommen aus dem Sudan, 
Somalia, Eritrea und Marokko, unter ihnen auch potentielle 
Asylsuchende. Seit dem 22.August stehen nun ihre Seenot-
Retter in Agrigento (Sizilien) als Angeklagte vor Gericht.
 
Den tunesischen Seeleuten wird Beihilfe zur illegalen Einrei-
se vorgeworfen. Sie sollen die 44 MigrantInnen nicht gerettet, 
sondern eingeschleust zu haben. Alle Aussagen der Geretteten 
sprechen dagegen. Die Fischer haben offenbar nichts weiter 
verbrochen, als ihre Pflicht als Seeleute zu erfüllen: Sie haben 
die Seerechtskonventionen eingehalten, die besagen, dass ein 
Kommandant verpflichtet ist, Menschen in Seenot zu retten 
und sie an einen sicheren Ort zu bringen, an dem für die Ge-
retteten unter anderem auch der Zugang zum Asylverfahren 
gewährleistet ist. Ohne die Intervention der Besatzung der 
beiden tunesischen Boote ist es jedoch unwahrscheinlich, 
dass die 44 Menschen überlebt hätten. Nun riskieren die Ret-
ter bis zu 15 Jahren Gefängnis.

Tunesischen Fischern drohen 
bis zu 15 Jahre Gefängnis

Im Hinblick auf den vor 
dem selben Gericht noch 
anhängigen Verfahren ge-
gen das deutsche humani-
täre Schiff Cap Anamur, 
das im Jahr 2004 insgesamt 
37 Menschen aus Seenot 
gerettet hat, soll nach Ein-
schätzung von Beobachtern 
mit der geplanten Verurteilung der sieben Tunesier ein Ex-
empel statuiert werden. Die Flüchtlingsräte in Deutschland 
solidarisieren sich daher mit dem Eingreifen der Fischer von 
der „Mohamed el-Hedi“ und der „Fakhreddine Morthada“ so-
wie mit allen anderen, die den Mut haben, Menschen trotz 
drohender Repressionen zu retten. Sie verwahren sich gegen 
die Kriminalisierung der Retter und fordern deren sofortige 
Freilassung und die Einstellung der Verfahren.

Die Flüchtlingsräte weisen auf die geltenden Seerechtskon-
ventionen hin und fordern verstärkt Einsätze zur Rettung von 
Menschenleben auf See.

Die LINKS-Zeitung, 11.09.2007

Die Abschottung der Wohlstandsfestung Europa hat seit 
1992 bereits tausende Menschen das Leben gekostet – und 
täglich werden es mehr. Nur wenige Opfer werden an den 
Stränden Spaniens oder Italiens angespült (und anonym 
verscharrt) – die meisten verschwinden zwischen den Wel-
len, ungezählt und ohne Namen.

Die zunehmend verzweifelten Versuche von Flüchtlingen, 
der Perspektivlosigkeit und dem Elend ihrer Herkunftsre-
gionen zu entkommen, wird von den Mitgliedsländern der 
EU mit einer Politik der Militarisierung der Außengrenzen 
beantwortet: Satellitengestützte Aufklärung, Radarstel-
lungen, Flugzeuge und ganze Flotten von Kriegsschiffen, 
Küstenwacht-Kreuzern, sowie diversen Zoll- und Polizei-
einheiten ist mit dem Auftrag in Gang gesetzt, der so ge-
nannten „illegalen“ Migration entgegenzutreten.

Seit August 2006 sind erstmals auch gesamteuropäische 
Verbände der neuen EU-Grenzschutzbehörde „FRONTEX“ 
im Einsatz. Der genaue Einsatzbefehl für diese bewaffne-
ten Einheiten wird geheim gehalten. Aber ihr politischer 
Auftrag ist klar: „FRONTEX“ soll potentielle Einwanderer 
schon vor dem Erreichen der nationalen Hoheitsgewässer 
(oder: -gebiete) abfangen und „zur Umkehr bewegen“.

Wer nur einmal ein überfülltes Flüchtlingsboot gesehen 
hat, dem ist klar, welche Dramatik hinter dieser schein-
bar harmlosen Formulierung steckt: Menschen, die nach 
hunderten (manchmal tausenden) Kilometern und vielen 
Tagen (manchmal Wochen) auf See, am Ende ihrer phy-
sischen und psychischen Möglichkeiten, das Ziel ihrer ge-
fährlichen Reise fast erreicht haben – sie sollen zur Um-
kehr „bewegt“ werden?

Zwar wird bisher betont, daß die Bootsflüchtlinge keines-
wegs mit (Waffen-)Gewalt zur Aufgabe gezwungen wer-
den sollen. Vielmehr versuche man, die Migranten „durch 
Überredung“ (laut FAZ) zu überzeugen, die Rückfahrt in 
ihre Herkunftsländer anzutreten. Doch der Verdacht liegt 
nahe, daß es bei der Begegnung zwischen hochgerüsteten 
EU-Grenzschutzeinheiten und den jämmerlichen Flücht-
lingsbooten auf hoher See (außerhalb der Wahrnehmung 
der europäischen Öffentlichkeit) durchaus nicht immer 
friedlich zugeht.
Vielmehr deutet alles daraufhin, daß vor den Toren der 
Festung Europa in unserem Namen ein nicht-erklärter, ge-
heimer Krieg begonnen hat: Der Krieg gegen Flüchtlinge.

Elias Bierdel, August 2006

Kein Krieg gegen Flüchtlinge!
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Anlässlich des Tags des Flüchtlings hat der Flüchtlingsrat 
B.-W. in Zusammenarbeit mit Freunde für Fremde und dem 
Freundeskreis Asyl Karlsruhe am 29.09. in Karlsruhe eine 
Aktion zum Thema „Gegen die Abschottung Europas – für 
eine menschenwürdige Aufnahme von Flüchtlingen“ durch-
geführt und im Vorfeld die folgende Pressemitteilung heraus-
gegeben:

Scheinwerfer werden auf ihr Boot gerichtet. Sie springen ner-
vös auf. „Sitzen bleiben, Ruhe bewahren!“, tönt es aus dem 
Lautsprecher. Zu spät, das überladene Boot bekommt Schlag-
seite, eine Welle gibt dem Kahn den Rest, es kentert. 48 Men-
schen können gerettet werden, 90 ertrinken. Das geschah am 
22.7.2007. Bei dem Versuch, von Afrika nach Europa zu kom-
men, sterben fast täglich Flüchtlinge, allein für 2006 schätzt 
man 6 000. In den letzten zehn Jahren mindestens 10 000, 
wahrscheinlich viel mehr, denn längst nicht alle Leichen wer-
den an die Küsten angespült. Durch die Grenzkontrollen der 
EU ist die Flucht aus Afrika noch gefährlicher geworden. 
Neue Routen müssen ausprobiert werden, längere, gefährli-
chere Routen, die noch mehr Todesopfer fordern.

Angesichts des Sterbens an den Grenzen von Europa fällt den 
europäischen Politikern nichts anderes ein, als die Abwehr-
maßnahmen immer mehr zu verschärfen: Spanien hat seine 
Grenzen mit einem doppelten Zaun, sechs Meter hoch, acht 
Kilometer lang, befestigt, alle 40 Meter leuchtet ein Schein-
werfer nach Marokko. Alle 400 Meter steht ein Wachturm, aus-
gerüstet mit Infrarotkameras und Richtmikrofonen. Auf dem 
offenen Meer patrouilliert die europäische Grenzschutzagen-
tur „Frontex“. Schnellboote der Küstenwache und Hubschrau-
ber zwingen Flüchtlingsboote auf hoher See zur Umkehr.

Boat People dürfen nicht länger 
in den Tod getrieben werden

Zum diesjährigen Tag des Flüchtlings, am 29. September, 
protestiert der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg von 10-17 
Uhr durch eine zentrale Aktion in Karlsruhe gegen diese Aus-
grenzungspolitik, die immer mehr Menschenleben fordert. 
Unter dem Motto „Gegen die Abschottung Europas – für eine 
menschenwürdige Aufnahme von Flüchtlingen“ wird in der 
Fußgängerzone Kaiserstraße, am Lammbrunnen, ein großer 
Zaun mit Stacheldraht symbolisch auf die europäische Ab-
schottungspolitik aufmerksam machen. Der Flüchtlingsrat 
Baden-Württemberg lädt alle Interessierten dazu ein, sich an 
dieser Aktion zu beteiligen.

Es ist unverantwortlich, allein mit polizeilichen Maßnahmen 
auf die Not der Flüchtlinge und MigrantInnen zu antworten. 
Die Menschen, die sich auf die lebensgefährliche Reise bege-
ben, fliehen vor politischer Verfolgung, vor Bürgerkrieg, vor 
wirtschaftlicher Not. Indem Europa sich einmauert, verletzt 
es seine Verpflichtungen aus der Genfer Flüchtlingskonven-
tion, die alle Länder Europas unterzeichnet haben. Schutz-
suchenden muss der Weg zum Asylverfahren offen gehalten 
werden. Viele, die kommen, fliehen vor Armut. Sie wollen ihr 
eigenes Überleben und oft genug das einer Großfamilie durch 
Arbeit in Europa sichern. Die Armut Afrikas ist u. a. eine Fol-
ge der Globalisierung, die traditionelle Überlebensstrategien 
dörflicher Gemeinschaften unmöglich gemacht hat. Sie ist 
in vielen Fällen sogar unmittelbare Folge der europäischen 
Außen- und Wirtschaftspolitik. Zum Beispiel: Vor der Küste 
Senegals fischen riesige Trawler die Fischbestände leer. Sub-
ventioniert durch die EU werfen sie den Fang zu Tiefstpreisen 
auf den Markt in Senegal. Die senegalesischen Fischer wer-
den brotlos. Was bleibt diesen anderes übrig, als ihre nutzlos 
gewordenen Boote zu verkaufen an diejenigen, die sich nun-
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Berlin/Frankfurt a. M. 27. September 2007 - Europa 
schottet sich auch mit illegalen Mitteln gegen Flüchtlinge 
und Einwanderer ab. Die von der EU-Agentur FRONTEX 
konzipierte Flüchtlingsabwehr missachtet menschen- und 
flüchtlingsrechtliche Verpflichtungen der EU-Staaten. Zu 
diesem Ergebnis kommt ein von amnesty international, 
der Stiftung Pro Asyl und dem Forum Menschenrechte 
in Auftrag gegebenes Gutachten des European Center for 
Constitutional and Human Rights (ECCHR), das die Or-
ganisationen heute anlässlich des bundesweiten Tags des 
Flüchtlings vorgestellt haben. Auch außerhalb der Ter-
ritorien der EU-Staaten – also etwa auch auf hoher See 
jenseits der 12-Meilen-Zone – sind die EU-Grenzschützer 
an Flüchtlings- und Menschenrechte gebunden. Mitten auf 
dem Meer aufgegriffene Flüchtlinge haben demzufolge 
das Recht, einen Asylantrag zu stellen. Sie dürfen auch 
nicht zurückgeschoben werden, wenn ihnen möglicher-
weise Verfolgung oder Misshandlung droht.

Neues Gutachten: Flüchtlingsrechte 
gelten auch im Mittelmeer

„Flüchtlinge einfach an der Weiterfahrt zu hindern oder 
zurückzuschleppen, ist also verboten. Sie haben ein Recht 
darauf, in den nächsten sicheren europäischen Hafen ge-
bracht zu werden“, sagte Günter Burkhardt, Geschäfts-
führer von PRO ASYL.

mehr gezwungen sehen, in Europa ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen? 

Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg fordert 

 Wiederherstellung der Möglichkeit für Flüchtlinge, in Eu-
ropa Schutz vor Verfolgung und Bürgerkrieg zu suchen und 
zu finden. 
 die Aufnahme von Flüchtlingen in Form eines Resettle-
mentprogrammes
 eine gerechte Wirtschaftspolitik, eine nachhaltige, sozial 
gerechte Entwicklungspolitik und die Bekämpfung der Fluch-
tursachen statt Ausgrenzung!

Nur so können die Dramen auf den Meeren vor Europa ver-
hindert werden.

gez. Ulrike Duchrow
2. Vorsitzende, Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
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Zur Situation Unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge 
in Baden-Württemberg
Dr. Silke Jordan
„Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (UMF) sind Kinder 
und Jugendliche, die vor der Vollendung des 18. Lebensjahres 
ohne Begleitung Personensorgeberechtigter als Flüchtlinge in 
die Bundesrepublik Deutschland ge-langen. 

1. UMF befinden sich in einer sehr belasteten Lebenssitu-
ation
UMF leiden unter den Folgen von Krieg, Verfolgung, Gewalt 
und Zerstörung und der dauerhaften Bedrohung ihrer Exis-
tenz. Sie wurden durch die Flucht abrupt aus ihren bisherigen 
Lebenszusammenhängen herausgerissen, haben Eltern, Ge-
schwister, Verwandte und alle Sicherheiten verloren. 
Die Situation wird noch dadurch verstärkt, dass sie sich in 
der Pubertät befinden. Diese persönlichkeitsprägende Phase 
durchleben sie nun in einer ihnen noch fremden Kultur, deren 
Werte und Normen häufig von den bisher erfahrenen abwei-
chen. 
Die existentiell bedrohlichen Erlebnisse hinterlassen Spuren 
im ihrem Leben. Sie führen zu einem hohen Maß an Unsicher-
heit und Ängsten. Als Trauer- und Entwurzelungsreaktion er-
geben sich oft Sprachlosigkeit und eine „Überlebensschuld“. 
Es bleibt das Gefühl, zerrissen zu sein, das Gefühl das etwas 
nicht stimmt oder das etwas nicht genug ist.
Dieser emotionale Zustand führt bei vielen jungen Flüchtlin-
gen zu Problemen in der Entwicklung, die sich im Verhalten 
und in Erkrankungen widerspiegeln, z.B. in Angstzuständen, 
Schlafstörungen, depressive Stimmungen, psychosomati-
schen Beschwerden wie Übelkeit, Kopfweh oder Rücken-
schmerzen. 

2. UMF haben Rechte auf Schutz, Hilfe und Förderung. 
Das Wohl des Kindes muss bei allen Maßnahmen im Vor-
dergrund stehen 
Aufgrund der internationalen und nationalen Rechtslage ste-
hen UMF Schutz-, Hilfe- und Förderungsmaßnahmen zu. Das 
Wohl der Minderjährigen, ihre Rechte auf Entwicklung und 
Erziehung, auf Schutz vor Gefahren und angemessene Le-
bensbedingungen müssen immer im Vordergrund stehen.

Auf internationaler Ebene enthält die UN-Konvention über 
die Rechte des Kindes grundlegende Regelungen für die Be-
handlung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge. Art. 1 
definiert die Altersgrenze der Volljährigkeit mit Vollendung 
des 18. Lebensjahres, Art. 2 enthält ein generelles Diskrimi-
nierungsverbot und gemäß Art. 3 ist in allen Maßnahmen, die 
Kinder betreffen, immer ihr Wohl zu berücksichtigen. 
Art. 20 und 22 formulieren deutlich, dass allen Kindern, die 
aus ihrer Familie herausgelöst wurden, Schutz und Beistand 
gewährt werden muss und allen Kindern, die den Status des 

Flüchtlings begehren oder besitzen, ange-messene Schutz und 
humanitäre Hilfe zu gewähren ist.
Die Geschichte der UN-Kinderrechtskonvention ist sehr be-
wegt. Deutschland hat dieses Übereinkommen vor fünfzehn 
Jahren unter dem Vorbehalt unterzeichnet, dass die gesetz-
lichen Bestimmungen zur Einreise und zum Aufenthalt von 
Ausländern nicht tangiert werden. Die Rechtswidrigkeit des 
sogenannten „Ausländervorbehaltes“ ist inzwischen erwiesen, 
die Rücknahme vom Bundestag beschlossen, das Innenminis-
terium mehrmals zu einer Aufhebung aufgefordert. Allein der 
politische Wille fehlt nun noch, die Konventionsbedingungen 
vorbehaltlos umzusetzen.
Das zweite relevante internationale Übereinkommen ist das 
Haager Minderjährigenschutzabkommen (MSA). Kind im 
Sinne des MSA ist ein Minderjähriger, der das Volljährig-
keitsalter des Herkunftslandes und des Aufnahmelandes nicht 
erreicht hat. 
Eine Zuständigkeit im Sinne des MSA liegt nach Art. 1 vor, 
wenn ein Kind im Hoheitsgebiet eines Staates sei-nen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Bei Gefährdung von Kindern be-
steht nach Art. 9 eine Eilzuständigkeit für Schutzmaßnahmen 
auch bei schlichtem Aufenthalt. Die erläuterten Bestimmun-
gen gelten als Grundlage für die Gewährung innerstaatlicher 
Schutz- und Hilfemaßnahmen.
Der gewöhnliche Aufenthalt definiert sich über den tatsäch-
lichen Mittelpunkt der Lebensführung, die voraus-sichtlich 
längere Dauer des Aufenthaltes und die positive Prognose der 
Einbindung in Lebensumwelt.
Das Wohl des Kindes definiert sich durch das Grundgesetz. 
Gemäß Art 6 II 2 GG steht allen Kindern implizit ein „Grund-
recht auf Entwicklung“ zu. Das Kind selbst ist Grundrechts-
träger mit eigener Menschenwürde und hat das Recht auf Per-
sönlichkeitsentfaltung (Art. 1 I, 2 I GG). 
Das Wohl des Kindes beinhaltet ein Recht auf körperliche, 
geistige und seelische Entwicklung. Es ist auf die persönliche 
Lebenssphäre ausgerichtet, in der das Kind seine Individuali-
tät entwickeln und wahren kann. Das staatliche Wächteramt 
garantiert den Kindern bei diesem „Werdungs-Prozeß“ den 
Schutz des Staates (Art. 6 II GG). Die Jugendbehörden sind 
in allen Handlungen dem Wohl des Kindes verpflichtet.
Sozialgesetzbuch VIII regelt durch innerstaatliche Bestim-
mungen die Ausführung der in den internationalen Überein-
kommen formulierten Maßnahmen. Die Zielbestimmung ist 
in § 1 SGB VIII niedergelegt: „Recht auf Förderung und Ent-
wicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persön-lichkeit“.
Das am 1.10.2005 in Kraft getretene Kinder- und Jugendent-
wicklungsgesetz (KICK) regelt die Bestimmungen zur Inob-
hutnahme UMF neu (siehe Punkt 3). Die Inobhutnahme soll 
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den Minderjährigen Ruhe, Sicherheit und eine kindgerechte 
Betreuung bieten, bis abgeklärt ist, welche langfristige Un-
terbringung in Frage kommt. Gleichzeitig wird der ausländer-
rechtliche Status des Kindes geklärt.
Die langfristige Unterbringung der UMF sollte nach den 
Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung (§ 27 I SGB VIII) ge-
staltet werden. Anspruch auf Hilfen zur Erziehung haben die 
Minderjährigen, wenn eine  Wohl des Kin-des entsprechende 
Erziehung nicht gewährleistet ist und wenn ohne Hilfe eine 
körperliche, geistige oder seelische Störung der Persönlich-
keitsentwicklung einzutreten droht. 

3. Die Regelung des Kinder- und Jugendhilfeentwick-
lungsgesetzes (KICK) fasst die Bestimmungen zur Inob-
hutnahme von UMF neu
Nach den Neuregelungen des Kinder- und Jugendhilfeent-
wicklungsgesetzes (KICK), das am 1.10.2005 in Kraft trat, 
sind die Jugendämter gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB 
VIII verpflichtet, ein ausländisches Kind oder einen ausländi-
schen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn es
„unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Perso-
nensorge-, noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten“. 
Eine Prüfung einer individuellen Kindeswohlgefährdung ist 
nach der neuen Rechtslage nicht notwendig. Eine Wohnpflicht 
der Minderjährigen nach den Bestimmungen des AsylVfG be-
steht nicht.
Die Inobhutnahme endet gemäß § 42 Abs. 4 „mit der Überga-
be des Kindes oder Jugendlichen an die Personen- oder Erzie-
hungsberechtigen (Nr. 1) oder mit der Entscheidung über die 
Gewährung von Hilfe nach dem Sozial-gesetzbuch (Nr. 2).
§ 42 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII regelt darüber hinaus: „im Falle 
des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist unverzüglich die Bestellung 
eines Vormundes oder Pflegers zu veranlassen.“

Diese Regelungen gelten für Minderjährige bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres. 

4. UMF benötigen immer einen Vormund, auch wenn sie 
das 16. oder 17. Lebensjahr schon erreicht ha-ben
Die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters ist neben den 
Leistungen nach SGB VIII eine der wichtigsten Maß-nahmen 
für UMF und zählt zu den Schutzmaßnahmen bei Eilzustän-
digkeit nach Art. 9 Haager Minderjährigen-schutzabkom-
men.
Das Gericht stellt in der Regel das Ruhen der elterlichen Sor-
ge fest (§ 1674 BGB), wenn der Aufenthalt der Eltern un-
bekannt ist oder diese aufgrund der räumlichen Entfernung 
auf längere Sicht nicht in der Lage sind, die elterliche Sorge 
wahrzunehmen. 
Bei der Auswahl des Vormundes ist zunächst einem Einzel-
vormund der Vorzug zu geben (§ 1779 2 BGB). Steht kein 
Einzelvormund zur Verfügung, kann ein Vereinsvormund 
oder das Jugendamt als Amtsvormund bestellt werden (§ 
1719 BGB). 
Die vormundschaftlichen Rechte Pflichten umfasst das Aufga-
bengebiet, das Mündel zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsich-
tigen und in den Fragen der Ausbildung und des Berufs seinen 
Neigungen entsprechend zu fördern (§ 1631, 1633 BGB). 
Der Vormund muss also neben der Klärung des aufenthalts-
rechtlichen Status und weiterer administrativer Tätigkeiten 
auch die Personensorge wahrnehmen. Er muss in alle Ent-

scheidungen, die die pädagogische Betreuung des Mündels 
betreffen, mit einbezogen werden. 
Ein Vormund ist daher auch für 16 und 17 Jährige UMF not-
wendig, die zwar im Sinne des § 12 AsylvfG „hand-lungsfä-
hig“ sind, in allen weiteren rechtlichen Fragen aber als Min-
derjährige gelten. 
Neben einer Vormundschaft kann gemäß § 1909 BGB auch 
einem Ergänzungspfleger die Besorgung bestimmter, be-
grenzter Angelegenheiten des Kindes übertragen werden. Die 
Pflegschaft ist auch teilbar. So kann z.B. ein Rechtsanwalt 
als Pfleger für den Wirkungsbereich der asyl- und ausländer-
rechtlichen Vertretung und das Jugendamt als Pfleger für die 
Wirkungsbereiche Versorgung, Vertretung gegenüber den Be-
hörden, Schule und Ausbildung, Klärung der sozialen Verhält-
nisse im Heimatland und Herbeiführung der Vormundschaft 
am Aufenthaltsort eingesetzt werden. Pflegschaften können in 
Vormundschaften überführt werden. 

5. Die Klärung des aufenthaltsrechtlichen Status UMF 
muss sehr sorgfältig erfolgen
UMF benötigen grundsätzlich einen Aufenthaltstitel. Auf-
grund der Situation in den Herkunftsländern und der Flucht 
verfügen Flüchtlingskinder häufig nicht über gültige Aus-
weispapiere oder ein eingetragenes Visum. Für die Aufent-
haltssicherung bleiben daher nur wenige Möglichkeiten.
Dennoch sollte zur Sicherung ihres Aufenthaltes nicht regel-
haft ein Asylantrag gestellt werden. Möglichst sollte unter 
Einschaltung eines im Umgang mit minderjährigen Flücht-
lingen erfahrenen Rechtsanwaltes vor einer An-tragstellung 
untersucht werden, ob die Stellung eines Asylantrages oder 
ein Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus hu-
manitären Gründen (§ 25, 3 und § 25, 5 AufenthG) bzw. auf 
eine Duldung bei der Ausländerbehörde im konkreten Fall der 
richtige Weg ist.

6. Die Situation UMF in Baden-Württemberg
Trotz der neuen Regelungen des KICK besteht in Baden-
Württemberg immer noch ein Defizit in der Umsetzung der 
Rechte unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. 
Es ist nicht garantiert, 
 dass alle Minderjährigen in Obhut genommen werden,
 dass alle Minderjährigen in einer angemessenen Folgeein-
richtung untergebracht werden,
 dass alle Minderjährigen einen Vormund erhalten.
Wichtig ist, die umfassende Umsetzung und einheitliche Ge-
staltung der neuen Regelungen in allen Stadt- und Landkrei-
sen Baden-Württembergs zu unterstützen. 

Inobhutnahme in Karlsruhe
Gelangen UMF in der Landesaufnahmestelle in Karlsruhe an 
und verfügen nicht über gültige Papiere so können ihre Alters-
angaben bei der Registrierung in der LASt dort angezweifelt 
werden.
In diesen Fällen wird das Jugendamt der Stadt Karlsruhe 
informiert, das das Alter der Minderjährigen per Inau-gen-
scheinnahme und durch ein Gespräch mit den Minderjährigen 
einschätzt. Anschließend wird festgelegt, ob der Minderjäh-
rige als unter 18 Jähriger oder als 18 und älter eingetragen 
wird.
 Minderjährige vor Vollendung des 13. Lebensjahres und 
alle weiblichen Minderjährigen werden in der Auf-nahme-
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gruppe des Kinder- und Jugendheimes der Heimstiftung in 
Obhut genommen. 
 Minderjährige im Alter zwischen 14 und 17 Jahren werden 
in der neuen Aufnahmegruppe der Heimstiftung AJUMI in 
Obhut genommen.
 Neben dem Zugang über die LASt ist auch möglich, dass 
sich die Minderjährigen direkt bei den Inobhutnah-meeinrich-
tungen der Heimstiftung melden. 

Verteilung auf Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg
Noch nicht endgültig geregelt ist das Verfahren zur Beendi-
gung der Inobhutnahme nach Verteilung der UMF auf die auf-
nehmenden Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs.
Da gemäß § 42 Abs. 4 KICK die Inobhutnahme „mit der Über-
gabe des Kindes oder Jugendlichen an die Personen- oder Er-
ziehungsberechtigen (Nr. 1) oder mit der Entscheidung über 
die Gewährung von Hilfe nach dem Sozialgesetzbuch (Nr. 2) 
endet und Nr. 1 in der Regel nicht eintreten wird, muss die 
angemessene Folgeunterbringung der UMF noch geregelt 
werden.
Zur Zeit werden die Minderjährigen auf die Stadt- und Land-
kreise Baden-Württembergs verteilt, ohne dass eine angemes-
sene langfristige Unterbringung garantiert ist.

Einrichtung einer Vormundschaft
Noch nicht angemessen geregelt ist auch die gesetzlich garan-
tierte Einrichtung einer Vormundschaft. 
Geplant ist, dass alle Minderjährigen beim Jugendamt Karls-
ruhe eine Ergänzungspflegschaft zur Klärung des aufenthalts-

rechtlichen Status erhalten. Bisher gilt dies nur für Minderjäh-
rige vor Vollendung des 16. Lebensjah-res. In der Regel wird 
durch den Pfleger ein Asylantrag gestellt. 
 Die Einrichtung einer Vormundschaft wird bis nach dem 
Transfer in einen Stadt- oder Landkreis verschoben. Die Min-
derjährigen bleiben daher alle zunächst ohne Personensorge.
 Obwohl vorgesehen ist, dass in den aufnehmenden Stadt- 
und Landkreisen die Einrichtung einer Vormundschaft gere-
gelt wird, ist nicht bekannt, ob die Minderjährigen in allen 
Fällen einen Vormund erhalten. 

„Selbstmelder“
Einheitlich müssen auch die Maßnahmen für die Minderjäh-
rigen geregelt werden, die sich in den Stadt- und Landkreisen 
selbst melden.
 Melden sich UMF selbst in Stadt- oder Landkreisen, so 
fallen die Minderjährigen in die Zuständigkeit des dortigen 
Jugendamtes. 
 Die Minderjährigen sind also nicht nach Karlsruhe zu ver-
bringen.
 Im zuständigen Stadt- oder Landkreis sind die entsprechen-
den Maßnahmen (Inobhutnahme, Vormundschaft, angemes-
sene Folgeunterbringung) durchzuführen.

Dr. Silke Jordan ist Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft 
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Baden-Württem-
berg und Mitglied des Vorstandes des Bundesfachverbandes 

Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V.

AJUMI - Aufnahmegruppe für junge Migranten

So heißt die neue Inobhutnahmestelle für männliche ausländische Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren in 
Karlsruhe. Jüngere Jugendliche Sorgeberechtigter und weibliche Jugendliche Minderjährige ohne Begleitung werden 
weiterhin in der Inobhutnahme des Sybelheimes in Karlsruhe untergebracht.

Oliver Fresemann, Leiter des Kinder- und Jugendhilfezentrums, berichtete anlässlich einer Sitzung des Ausländerbeirates 
der Stadt Karlsruhe über die Inobhutnahme minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge. In den beiden Karlsruher Aufnah-
megruppen, in der die Kinder etwa 3 bis 6 Wochen blieben, stehe der Schutz des Kindes im Vordergrund. „Sie können dort 
zur Ruhe kommen und lernen einen strukturierten Tagesablauf kennen.“ Man helfe ihnen, ihre traumatischen Erlebnisse 
zu verarbeiten und ermögliche den reibungslosen Übergang in eine Nachfolgeeinrichtung.“ BNN, 19.02.2007

Wichtig ist nun, dass die Jugendlichen nach der Inobhutnahme in Karlsruhe tatsächlich auch am nächsten Ort in Jugend-
hilfemaßnahmen kommen und nicht in der Gemeinschaftsunterkunft landen. Jugendliche, die sich noch nicht bei der 
LASt Karlsruhe gemeldet haben, können auch direkt an die Inobhutnahmestelle verwiesen werden, sofern ein Asylantrag 
vorgesehen ist und die Inobhutnahme nicht direkt vor Ort stattfinden kann.

(AJUMI - Aufnahmegruppe für junge Migranten, Kinder- und Jugendhilfezentrum Karlsruhe, Parkschlößle, Badener Str. 
33, 76227 Karlsruhe-Durlach, Tel.: 0721/ 4090231, AnsprechpartnerInnen: Mohammed Albaker, Astrid Schaub, Annika 
Schuler, Mehrnousch Zaeri)

Inobhutnahmestelle für minderjährige 
Migranten in Karlsruhe
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Vorbemerkung: Warum befassen sich Flüchtlingsräte mit 
Rückkehrberatung? 
Rückkehrberatung und Rückkehrförderung sowie das Reden 
darüber ist en vogue. Es gibt in Deutschland eine schwer über-
schaubare und wachsende Zahl von Rückkehrförderungspro-
jekten, Perspektivenberatungen, Rückkehrberatungszentren 
usw. Hinzu kommt eine Vielzahl von Projekten. Alle haben 
als wesentliche Zielgruppe die geduldeten, also ausreise-
pflichtigen Flüchtlinge in Deutschland. 
Die gleiche Zielgruppe haben auch Flüchtlingsinitiativen und 
Flüchtlingsräte. Auch für uns sind es vor allem die Gedulde-
ten, sei es, weil kaum mehr neue Flüchtlinge die Bundesrepu-
blik erreichen, sei es, weil sie kaum mehr Chancen im Asyl-
verfahren haben. Von vornherein werden Flüchtlinge seitens 
der Behörden mit der Aufforderung zur Rückkehr traktiert. 
Es ist wichtig, sich mit Rückkehrberatung zu befassen, und 
zur gleichen Zeit wird dieser Bereich maßlos überschätzt. 
Rückkehr ist ein Graubereich, bei dem viele der involvierten 
Akteure ganz unterschiedliche Vorstellungen im Kopf haben. 
Unklare Begriffsbestimmungen, Verschleierungen und Eu-
phemismen prägen diesen Graubereich und das Verhalten zu-
mindest einiger der politischeren Akteure. 
Rückkehrberatung ist eine Herausforderung für die Flücht-
lingsberatung. Zum einen können wir dankbar sein, für 
Flüchtlinge, die einfach keine Chance mehr sehen auf einen 
gesicherten Aufenthalt, eine kompetente Rückkehrberatung 
zu haben, die sich um eine Reintegration im Herkunftsland 
kümmert. Zum anderen fragen wir uns: sollen wir jetzt auch 
als Flüchtlingsräte nur noch Rückkehrberatung machen? Wer 
hat denn noch eine Chance? 
Aus meiner Warte ist es gut, dass es eine Rückkehrberatung gibt, 
aber es ist weitaus notwendiger, dass eine allgemeine Flücht-
lingsberatung sich tatsächlich darum kümmert, dass Flüchtlinge, 
seien es auch nicht viele, doch noch eine Chance auf Aufenthalt 
und Schutz bekommen. Das haben sie verdient, das haben sie 
nötig, und dazu brauchen sie unsere Unterstützung. 
Im Folgenden seien ein paar Stichpunkte genannt zu verschie-
denen lose aneinander gereihten Themen, welche die Diskus-
sionen um Rückkehr prägen. Die grobe Gliederung orientiert 
sich am Stand der Rückkehrberatung, an aktuellen Entwick-
lungen, sowie an der Frage der Perspektive. 

1. Stand der institutionalisierten Rückkehrberatung

Freiwilligkeit …
gibt es nur in vielleicht 5 bis 10 % der Personen, die in die 
Rückkehrberatung kommen. Bei allen anderen liegt Ausreise-
pflicht vor, und damit ist die Freiwilligkeit weg. Wir können 
hier nur von einer angeordneten Rückkehr sprechen, Rück-
kehr als Alternative zur Abschiebung. Das sollte man viel-
leicht festhalten: Rückkehr als Alternative zur Abschiebung 
kann nicht freiwillig sein. 

Rückkehrförderung im Kontext 
der Unterstützung von Flüchtlingen
von Stefan Dünnwald

Beratung 
Die Standards in den Beratungseinrichtungen sind extrem un-
terschiedlich, wenn es überhaupt Standards gibt. Insgesamt 
kann man feststellen, dass die Kompetenz der Beratenden 
davon profitiert, dass viele der Rückkehrberater ehemalige 
Flüchtlingsberater sind und sich häufig noch als Flüchtlings-
berater verstehen. Hierdurch findet auch in einigen sich aus-
schließlich der Rückkehrberatung widmenden Stellen eine 
breitere Perspektivenberatung statt. Dennoch ist die Zahl der 
Beratungstermine pro Klient eher niedrig. Das Wissen um 
Förderungsmöglichkeiten ist manchmal beschränkt, die Kom-
petenz in Sachen Landeskunde manchmal dürftig. Mangelnde 
Kompetenz der Beratungsstellen führt manchmal dazu, dass 
sie nach einem Trial and Error Schema verfahren; wenn es 
schief geht, dann haben die Klienten das Nachsehen.

Förderung
Die oft dürftigen Hilfeleistungen haben auch damit zu tun, 
dass die angebotenen Hilfen manchmal nur das Minimum 
umfassen, also REAG und GARP Mittel, das sind der Flug 
und ein kleines Handgeld. Häufig werden Qualifizierungen 
nicht angeboten, manchmal ist zu fragen, ob sie zielführend 
sind. Die wenigen erfolgreichen Existenzgründer werden als 
Musterbeispiele immer wieder herumgereicht, stellen jedoch 
nicht mehr dar als Beispiele. 

Nachhaltigkeit
Die geringe Hilfe kann keine Nachhaltigkeit erbringen, weil 
sie nicht darauf ausgelegt ist. Rückkehrförderung ist im Re-
gelfall auf eine Einzelfallhilfe ausgelegt. Hier ist sie meist zu 
gering, um dem Klienten eine reelle Chance zu bieten, nach 
einer Übergangszeit auf eigenen Füßen zu stehen, selbststän-
dig oder angestellt. Die Standard-Rückkehrhilfe ist eine Aus-
reiseförderung, keine Reintegration. 

2. Neuere Entwicklungen 

Strukturen und Kompetenzen
Es gibt inzwischen ein schwer überschaubares Feld an Rück-
kehrförderung: Viele Beratungsstellen, manche eigenartigen 
Ansätze, eine Vielzahl kleiner Projekte, manche seriös. Man-
che Bundesländer haben Mittel aus der Flüchtlingsberatung 
umgewidmet für die Rückkehrberatung, die Wohlfahrtsver-
bände zogen mit. Die Mittelvergabe durch den Europäischen 
Flüchtlingsfonds animierte einige Projektträger, den Bereich 
der Rückkehrförderung für sich zu entdecken. Inzwischen ha-
ben einige aus der Branche aus ihren Defiziten gelernt und 
versuchen mit verschiedenen Mitteln, den Wildwuchs Rück-
kehrberatung zu strukturieren, Standards zu entwickeln, und 
sich selbst erst mal ein klares Bild von den Ergebnissen ihrer 
Arbeit zu verschaffen. In vielen Fällen ist dies nicht der Fall. 
Es hat in den letzten drei Jahren einigen Austausch zwischen 
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verschiedenen Projekten gegeben, es gibt Konferenzen, Run-
de Tische und ähnliches. Das hat etwas zur Kompetenzsteige-
rung in der Beratung beigetragen. Der Informationsaustausch 
zwischen Praktikern findet aber meist nur intern zwischen den 
Projekten eines Wohlfahrtsverbands statt. 
In der Regel wenig Kompetenzen – es gibt Ausnahmen – be-
stehen für das Gros der Beratungsstellen bei der Landeskun-
de, in Kontakten zu Organisationen in Herkunftsländern, in 
der Entwicklung von tragfähigen Konzepten für die Reinteg-
ration. Manchmal scheitert dies auch nicht an den Kompeten-
zen, sondern schlicht an dem wenigen, was Beratungsstellen 
anzubieten haben. Auch dort, wo fähige Leute sitzen, sind die 
Möglichkeiten beschränkt. Das ZIRF beim Bundesamt bietet 
gezielte Informationsbeschaffung an, das scheint zumindest 
für einige Herkunftsländer eine reelle Verbesserung zu sein.

Kooperationen
Es gibt drei relevante Formen von Kooperationen im Bereich 
Rückkehr: die zwischen Beratungsstellen untereinander, die 
mit anderen Organisationen und Institutionen, die in verschie-
denen Herkunftsländern aktiv sind, und die zwischen Bera-
tungseinrichtungen und Behörden. 
1. Das ERSO Projekt ist ein gutes Beispiel für die Kompe-
tenzbündelung und den Erfahrungsaustausch zwischen Be-
ratungsstellen. Es wird in Deutschland durchgeführt vom 
Raphaelswerk und einigen von der Caritas getragenen Be-
ratungsstellen. Hier gibt es gegenseitige Praktika, um die 
Arbeitsweisen von Partnern kennen zu lernen, und einen 
Austausch hinsichtlich von Kooperationspartnern in verschie-
denen Herkunftsländern. 
2. Da sieht es nämlich generell eher dünn aus. Als minimale 
Individualförderung kann die Rückkehrförderung nämlich in 
der Regel nicht an die im wesentlichen als Struktur- oder Pro-
jektförderung zu sehende Entwicklungszusammenarbeit an-
knüpfen. Hier gibt es sehr wenig Kooperationswillen seitens 
der Entwicklungsorganisationen. Kontakte sind rar. Direkt 
auf Rückkehrer bezogen bietet nur eine sehr überschauba-
re Zahl von Organisationen ihre Dienste an. Die Mittel und 
Möglichkeiten der Hilfeleistung sind beschränkt. Von einer 
Strukturförderung in den Herkunftsländern kann meist nicht 
gesprochen werden. 
3. Die dritte Form der Kooperation, die wir zum Beispiel beim 
Modell der Landesförderung Rückkehr in Rheinland-Pfalz se-
hen, aber auch in einer aktuellen Kooperation zwischen der 
AWO und dem Bundesamt, ist direkt besorgniserregend. Das 
Diakonische Werk in Trier koordiniert und informiert kom-
munale Rückkehrberatung in Rheinland-Pfalz, die häufig bei 
den Ausländer- und Sozialämtern angesiedelt ist. Hier sind die 
Rückkehrberater in einem Interessenskonflikt zwischen ihren 
Klienten und den Interessen des jeweiligen Amtes, für das sie 
arbeiten. Eine wenig Erfolg versprechende Konstruktion.
Insbesondere beim BAMF Projekt werden jedoch in meinen 
Augen Grenzen überschritten. Es zielt auf die Schaffung von 
Auffangstrukturen im Kosovo, Sozialberatung und Trauma-
therapie, sowie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Zielgruppe 
sind alle ethnischen Gruppen im Kosovo, besonders berück-
sichtigt werden sollen verletzliche Personen: Alte, Kranke, 
Traumatisierte, Behinderte, Alleinerziehende. Alle Leistun-
gen sollen überdies gleichermaßen Rückkehrern und Abge-
schobenen zur Verfügung stehen. Es ist zu begrüßen, dass im 
Kosovo endlich solche Strukturen entwickelt werden. Es ist 

aber zu befürchten, dass sie primär dazu dienen, die Ausrei-
se- und Abschiebezahlen zu steigern. Die AWO ist damit di-
rekt an einem Projekt beteiligt, Abschiebehindernisse für z.B. 
Traumatisierte zu beseitigen. Rückkehrberatungsstellen und 
Ausländerbehörden sollen „Begünstigte“ auswählen, die in 
das Programm aufgenommen werden. Innenbehörden sind für 
eine Rückkehrförderung einfach der falsche Kooperations-
partner, denn sie sind nur interessiert an Ausreiseförderung. 

Perspektiven
Damit ist ein Aspekt der Perspektiven bereits benannt. Die 
Wohlfahrtsverbände wollen sich im Bereich der Rückkehr 
etablieren und Erfolge erzielen. Erfolge in den Augen der 
Geldgeber sind aber primär Ausreisezahlen. Wenn das nicht 
freiwillig funktioniert, dann ist der Aufbau von Strukturen ja 
auch noch anderweitig für die Geldgeber interessant. 

Zahlen 
Die Zahlen geförderter Rückkehr sehen nicht gut aus für die 
Rückkehrförderung. Sie sind auf einem niedrigen Stand, und 
sie gehen zurück. In diesem Jahr werden sie wegen der Bleibe-
rechtsregelung vielleicht sogar einbrechen. In München sind 
im vergangenen Jahr 250 Personen ausgereist, in Nürnberg in 
sechzehn Monaten 100, in ganz Bayern vielleicht 500 mit Un-
terstützung der Rückkehrberatung. Das ist nicht viel, weder 
im Verhältnis zu der Zahl der Geduldeten noch zu Abschie-
bungen. Schließlich würde ich schätzen, dass selbst die Zah-
len der eigenständig ausreisenden Flüchtlinge deutlich höher 
liegen. Das heißt in meinen Augen, dass die Bedeutung, die 
die Rückkehrberatung zur Zeit genießt, durch Erfolge nicht 
gedeckt wird. Und es ist fraglich, ob sich das ändern wird. 
Das liegt an zweierlei: 

Geld
Die Mittel, die in die Rückkehrförderung fließen, mögen zwar 
beträchtlich sein gemessen an den schrumpfenden Mitteln der 
Flüchtlingshilfe; sie sind aber, gerechnet auf die einzelnen 
Rückkehrer, deutlich zu wenig. Das gilt auch für die Bundes-
länder, in denen die Sozial- oder Innenministerien zusätzliche 
Finanzmittel eingestellt haben. Was wichtiger ist: sie werden 
voraussichtlich nicht weiter ansteigen. Weder Bund noch 
Länder sind gewillt, die Rückkehrförderung deutlich besser 
als bislang auszustatten. 
Das liegt an der innenpolitisch ausgerichteten Förderung, die 
auf einer einfachen Gleichung basiert: jede Ausreise von Ge-
duldeten, die hier nicht arbeiten, spart der Kommune Geld. 
Andererseits sind Geduldete ausreisepflichtig, und es soll 
nicht auch noch belohnt werden, dass sie dieser Pflicht nach-
kommen. Eine solche Belohnung wird von den Behörden als 
Mitnahmeeffekt beurteilt. Also setzen die Behörden mehr auf 
Ausreisedruck als auf Ausreiseförderung. Nur ein Teil des 
beträchtlichen Sparpotentials fließt deshalb in die Rückkehr-
förderung, und wird zum nicht unwesentlichen Teil von den 
Personalkosten der Beratungsstellen aufgebraucht. Bei den 
Flüchtlingen kommt dann nicht mehr viel an. Für eine nach-
haltige, auch die Strukturen im Herkunftsland einbeziehende 
Reintegrationsstrategie gibt es überhaupt kein Geld. 

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit wird obendrein in der Rückkehrdiskussion eng 
gefasst. Meist heißt es, dass Rückkehrer für einen befristeten 
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Zeitraum von maximal zwei Jahren unterstützt werden kön-
nen. Für manche heißt es, sie bekommen Unterstützung für 
den Aufbau einer eigenen Existenz, manchen werden so lan-
ge Medikamente finanziert. Nachhaltigkeit heißt z.B. nicht, 
dass in der Gegend, wo Rückkehrer leben sollen, nachhalti-
ge Strukturen aufgebaut werden, die ein menschenwürdiges 
Leben dort absichern. Ansätze einer solchen nachhaltigen 
Entwicklung sind bislang auf Modellprojekte beschränkt ge-
blieben, von denen nur wenige Personen profitieren. Die Fra-
ge, ob und wie lange es Rückkehrer in der Gegend aushalten 
und ob und wann sie weiterwandern oder unter Umständen 
zurückkehren, interessiert die Rückkehrberatung nur theore-
tisch. Hier ist seitens der Geldgeber und seitens der Projekt-
träger nicht besonders viel Engagement zu verzeichnen, und 
dabei wird es aller Voraussicht nach auch bleiben. 

Wie soll sich die Flüchtlingshilfe zur Rückkehrförderung 
verhalten?
Die Flüchtlingshilfe begegnet der Rückkehrförderung oft mit 
großem, manchmal berechtigtem Misstrauen. Dennoch sind 
Bemühungen der Rückkehrberatung, ihre Kompetenzen zu 
steigern und sich zu professionalisieren, im Interesse von aus-
reisewilligen Flüchtlingen zu begrüßen. 
Ein Wort zum Thema Rückkehrberatungszentren versus inte-
grierte Perspektivenberatung durch die Flüchtlingsberatung: 
Ich favorisiere inzwischen ein gemischtes Modell: Die primä-
re Beratung muss als Perspektivenberatung im Rahmen der 
allgemeinen Flüchtlingsberatung stattfinden. Alle Optionen 
müssen geprüft werden. Wenn aber ein Flüchtling zu dem 
Schluss kommt, dass Rückkehr eine Option für ihn darstellt, 
dann würde ich eine kompetente Fachberatung empfehlen, die 
die Anforderungen an eine vernünftige Rückkehrberatung und 
Reintegrationsförderung zumindest perspektivisch erfüllen 
kann. Der Grad an Detailkenntnissen, Vorwissen, Kontakten 
in verschiedene Herkunftsländer, der für eine gute Beratung 
notwendig ist, scheint mir viele allgemeine Beratungsstel-
len zu überfordern. Das heißt nicht zwangsläufig, dass diese 
Fachberatung durch ein eigenständiges Zentrum stattfinden 
muss. Sie kann auch in der Flüchtlingsberatung angesiedelt 
sein. Erforderlich scheint mir aber, dass die praktische Rück-

kehrberatung und -förderung professionalisiert wird und sich 
an dieser Professionalität auch messen lassen muss. Die Auf-
gabe der Flüchtlingshilfe sollte es sein, diese Entwicklung 
ohne Berührungsängste, aber kritisch zu begleiten und auf die 
Schwachstellen der Rückkehrförderung hinzuweisen. 
Anders gelagert ist die Frage der politischen Stellungnahme. 
Hier ist die letzte Zeit reich gewesen an Positionspapieren 
der Wohlfahrtsverbände, die im Wesentlichen die von Flücht-
lingsorganisationen entwickelten Kriterien übernommen ha-
ben. Faktisch kann die Beratungspraxis jedoch diese hehren 
Vorgaben nicht erfüllen. Ich möchte nicht verhehlen, dass 
ich den Einfluss unserer Kritik aber eher für gering halte. 
Die Wohlfahrtsverbände setzen sich zwar etwas ab von den 
ordnungspolitischen Interessen, aber einen Einfluss auf die 
Politik können sie nicht wirklich geltend machen. Sie stehen 
zudem untereinander in einer Konkurrenzsituation um öffent-
liche Mittel und müssen um diese kämpfen. Unser Einfluss 
wiederum auf die Wohlfahrtsverbände ist eher als gering ein-
zuschätzen. Wir können davon ausgehen, dass zumindest ei-
nige Projekte den Schwenk mitmachen und zu einer weiteren 
Aufweichung der Trennung von Ausreise und Abschiebung 
beitragen werden. 
Die Flüchtlingshilfe sollte aber an einer solchen Trennung 
grundsätzlich festhalten. Ich halte es für unangebracht, den 
Ländern Vorlagen für eine weitere Verschärfung der Ausreise- 
und Abschiebepolitik zu liefern. 

Was heißt das?
1. Grundsätzliches Festhalten am Begriff der Freiwilligkeit
2. kritische Begleitung der angeordneten Rückkehr oder Aus-
reise
3. handfeste Kritik an Projekten, die alle Formen der Rück-
kehr in einen Topf werfen und dazu beitragen, Abschiebehin-
dernisse zu beseitigen.

Stephan Dünnwald ist Geschäftsführer 
des Bayerischen Flüchtlingsrats 

und befasst sich im Rahmen eines Projekts 
mit Rückkehrberatung und Rückkehrförderung 

in der Bundesrepublik.

Aus der Pressemitteilung des Innenministeriums vom 2.8.2007

„Die freiwillige Rückkehr von Ausreisepflichtigen mit Beratungs- und Hilfsangeboten zu unterstützen, ist ein Anliegen, das Vorteile für alle 
Beteiligten bringt.“ Das sagte Innenminister Heribert Rech am Donnerstag, 02. August 2007, in Stuttgart. Daran knüpfe die Landesförderung 
an. Sie unterstütze als Projektförderung insbesondere sogenannte regionale Rückkehrprojekte, wie etwa Rückkehrberatungsstellen. Außer-
dem könnten auch Maßnahmen mit landesweiter Bedeutung, beispielsweise Qualifizierungsangebote für Mitarbeiter in Rückkehrprojekten 
gefördert werden. In den Jahren 2007 und 2008 würde das Land hierfür jeweils 500.000 Euro bereitstellen. 
Oft hätten Ausreispflichtige bei ihrer Entscheidung und der Vorbereitung ihrer Rückkehr in die Heimat erheblichen Beratungs- und Unter-
stützungsbedarf. Die Einrichtungen der Flüchtlingshilfe und -betreuung könnten mit einer Rückkehrberatungsstelle ihr Angebot um einen 
für Flüchtlinge und betroffene Migranten sehr wichtigen Aspekt ergänzen. Die Inhalte und die konkrete Ausgestaltung von Maßnahmen 
zur Förderung der freiwilligen Rückkehr habe sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Rückkehrberatungsstellen würden die 
Rückkehr nicht nur in organisatorischer Hinsicht begleiten, sondern würden bereits von Deutschland aus die Reintegration im Heimatland 
vorbereiten. „Dazu gehört regelmäßig die soziale und die wirtschaftliche Reintegration, je nach der individuellen Situation - Familie, Alter, 
Berufsausbildung - kommt eventuell noch die Abklärung weiterer Bereiche hinzu“, so der Innenminister. Hinter diesem Beratungs-ansatz 
stehe die Erfahrung, dass eine gründliche Vorbereitung der Rückkehr nicht nur Ängste der Rückkehrer reduzieren könne, sondern eine gut 
vorbereitete Rückkehr auch die tatsächliche Wiedereingliederung im Heimatland verbessern würde. 
Die Förderung freiwilliger Rückkehr könne darüber hinaus auch einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Erfüllung der gesetzlichen Auf-
gabe leisten, den Aufenthalt nicht bleibeberechtigter Ausländer konsequent zu beenden. Die freiwillige Ausreise habe dabei Vorrang vor der 
zwangsweisen Rückführung. „Niemand wird abgeschoben, der nicht davor ausreichend Gelegenheit zur freiwilligen Ausreise hatte“, sagte 
Rech. 
Mit der Durchführung der Landesförderung „Freiwillige Rückkehr“ sei landesweit das Regierungspräsidium Karlsruhe beauftragt. 

Weitere Informationen unter : http://www.im.baden-wuerttemberg.de/de/Freiwillige_Rueckkehr_von_Auslaendern/118469.html. 
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1.Einleitung:
Mit dem zunehmenden gesellschaftlichen Bewusstsein in den 
westeuropäischen Industriestaaten, dass die sog. Gastarbeiter 
in der 2. und 3. Generation eher zu Einwanderern geworden 
waren, begann Ende der 80er Jahre die Diskussion, wie man 
den sich hieraus im Einzelfall ergebenden Anforderungen ge-
recht werden konnte. Im Jahre 1991 begann der EGMR dann 
mit seiner Rspr. zu Art. 8 EMRK im Fall Moustaquim (war 
nicht unbeachtlich strafbar). Bis etwa 2004 spielte der Art. 8 
kaum eine Rolle in der dt. Rspr. Man war der Auffassung, der 
dt. Gesetzgeber habe seine Verpflichtungen aus der EMRK 
unter Beachtung der umfassenden Garantien des GG im Aus-
lG/AufenthG umgesetzt. 
Ab 2004 spielt Art.8  eine zunehmende Rolle bei dt. Gerich-
ten. Es geht meist um die Verhinderung von Abschiebung.
Da fragt man sich: Hat man etwas falsch gemacht? Ist einem 
etwas entgangen? Hätte man den einen oder anderen kriti-
schen Abschiebungsfall bei langjährig Aufhältigen, die nur 
geduldet sind,  verhindern können? Gibt es hier einen Weg, 
mit  Gemeinschaftsrecht das  nationale Abschiebungsrecht 
auszuhebeln?

2. Verhältnis (Konkurrenz) zwischen Gemeinschaftsrecht 
und nationalem Recht
In der Gesetzesanwendung gibt es eine Hierarchie von Geset-
zen. Die oberste Hierarchie sind die Vorschriften der Verfas-
sung, in dem Kontext von Abschiebung/Familiennachzug vor 
allem Art. 6 (Schutz von  Ehe + Familie)
Die EMRK ist eine sog. völkerrechtliche Norm, sie wurde im 
Jahre 1950 von den Mitgliedern des Europarats  ratifiziert, 
wird damit aber noch nicht Teil der innerstaatlichen Rechts-
ordnung, sondern erst mit Erlass des  sog. Zustimmungsgeset-
zes, hier aus dem Jahre 1952 (Dualist. Theorie: Transformati-
onsakt nach § 59 II GG nötig).Mit diesem Zustimmungsgesetz 
wurde die EMRK Teil der innerstaatlichen Rechtsordnung und 
zwar auf der Hierachieebene eines normalen Bundesgesetzes. 
Sie hat also keinerlei Verfassungsrang, sondern steht auf der-
selben Ebene wie das AufenthG (so VGH B. v.10.1.2007 – 11 
S 2616/06 – IA 4/2007/253) – Trotzdem werden vom EGMR 
sowie verschiedenen VG über Art. 8 EMRK Entscheidungen 
ausgehebelt, die auf dem AufenthG beruhen. 
Um das nachvollziehen zu können, hat man einen argumenta-
tiven  “Trick“ angewandt:
 Man geht aus von der sog. Völkerrechtsfreundlichkeit des 
Grundgesetzes, die in Art. 25 postuliert ist („Die allg. Regeln 
des Völkerrechts gehen deutschen Gesetzen vor.“) Art. 25 gilt 
als Generaltransformator für allg. Völkerrecht.1

 Daraus leitet das BVerwG  in einem Beschluss aus dem 
Jahre 2001 ab, dass der Rspr. des EGMR bei der Gesetzesaus-
legung „vorrangig Rechnung zu tragen sei“. Man könne in-
soweit von einer „normativen Leitfunktion“ der Rspr. des 

Ausweitung humanitärer Aufent-
haltsrechte durch Art. 8 EMRK
von Franz Hoß

EGMR im Ausländerrecht sprechen.
 Richtige Beachtung findet Art. 8 EMRK jedoch erst seit ei-
nem B. des BVerfG  vom 1.3.2004 (2 BvR 1570/03, InfAuslR 
2004/280). Hierin wurde die Rspr. des EGMR zu Art. 8 hin-
sichtlich der Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Auswei-
sung und Abschiebung eines in Dt. geborenen und aufgewach-
senen straffällig gewordenen Ausländern (sog. Ausländer der 
2. Generation) als Auslegungshilfe für die Bestimmung von 
Inhalt und Reichweite von Grundrechten und rechtsstaatli-
chen Grundsätzen des GG herangezogen. – Außerdem hat 
das BVerfG die Konvention trotz ihres Status als einfaches 
Bundesgesetz zum ´verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab 
erhoben, wenn sie in grundrechtsrelevanter Weise nicht be-
achtet wurde.
 Fazit: Somit hat sich ein faktischer Anwendungsvorrang 
für Art. 8 ergeben, und zwar in der Gestalt wie dieser in der 
Rspr. des EGMR konkretisiert wurde. Damit ist der EGMR 
im Begriffe, mit seiner Rspr. zum integralen Bestandteil des 
dt. Rechtsschutzsystems zu werden.

3. Inhaltliche Anforderungen des Art. 8  Abs. 1 und Abs. 
2 EMRK:
Art. 8 Abs. 1:Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres 
Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korres-
pondenz
Art. 8 Abs. 2: Eine Behörde darf in die Ausübung des Rechts 
nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und 
in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die 
nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur 
Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit und 
Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

Die Prüfung erfolgt zweistufig:
 Zuerst zu Abs. 1: Ist Schutzbereich eröffnet und liegt ein 
Eingriff in diese Rechte vor bzw. droht er? – Bei dieser Fra-
ge liegt die Betonung auf der tatsächlichen Betroffenheit als 
entscheidendem Kriterium für die Annahme eines staatlichen 
Eingriffs.
 Dann zu Abs. 2:Im Rahmen der anschließenden Schranken-
prüfung ist dann die Rechtmäßigkeit des Eingriffs zu prüfen

3.1 Zur 1. Prüfungsstufe (Abs. 1)
3.1.1 Recht auf Achtung des Familienlebens
Familie ist die Kernfamilie im gleichen Sinne wie bei Art. 6 
GG; Verwandtschaftliche Beziehungen außerhalb der Kernfa-
milie können eine ausländerrechtliche Relevanz nur über den 
Begriff des ´Privatlebens´ erfahren, also insbesondere die Be-
ziehung zu erwachsenen Kindern.
Familienleben beginnt mit der Geburt. Es endet selbst dann 
nicht, wenn das Leben in verschiedenen Kontinenten zu einer 
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langjährigen Trennung mit nur spärlichen Besuchen geführt 
hatte. – Für das Familienleben sind das tatsächliche Zusam-
menleben der Familienangehörigen und die Frage entschei-
dend, ob aufenthaltsbeendende Maßnahmen die Zerstörung 
des Familienlebens/der Familieneinheit zur Folge haben.
Der Schutz der Kernfamilie verlangt allerdings nicht notwen-
dig das Verbleiben in einem bestimmten Staat, soweit der Fa-
milie als Ganzes die Ausreise zugemutet werden kann oder in 
Ausnahmefällen eine Trennung der Familie gerechtfertigt ist.
Deutsche Urteile mit Bezug  auf die EGMR-Rspr. zum 
Schutzbereich ´Familie´ sind mir nicht bekannt geworden. 
Ich vermute, dass wegen des in Deutschland ausgeprägten 
Familienrechtsschutzes durch die weite Auslegung von Art. 6 
GG kein Bedarf für eine darüber hinausgehende Anwendung 
des Art. 8 besteht.2 – Im übrigen: Sofern eine Familie nicht 
getrennt wird und insgesamt abgeschoben werden soll, schei-
det ein Eingriff in das durch Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützte 
´Familienleben´ sowieso aus (VGH B. 10.095.2006 – 11 S 
2354/05 -). 

3.1.2 Schutz des Privatlebens  (darunter fallen alle Fall-
konstellationen, in denen nicht der Schutzbereich der ´Fa-
milie´ im Sinne von Art. 8 Abs. 1 berührt ist, wie vor allem 
Alleinstehende, erwachsene Kinder, nichteheliche Lebensge-
meinschaften.)
Schutzbereich wird weit verstanden. Er umfasst das Recht auf 
Entwicklung der Person sowie das Recht, Beziehungen zu an-
deren Personen und der Außenwelt anzuknüpfen und zu ent-
wickeln. Damit wird die Summe aller sonstigen gewachsenen 
familiären  - also außerhalb der Kernfamilie - , persönlichen, 
gesellschaftlichen und beruflichen Beziehungen eines Men-
schen dem Schutz des Privatlebens nach Art. 8 unterstellt.  
Es müssen so starke persönliche, soziale und wirtschaftliche 
Kontakte im Aufenthaltsstaat vorliegen, dass von einer ´Ver-
wurzelung´ des Ausländers im Inland bzw. von einem ´fak-
tischen Inländer´ gesprochen werden kann.3 Das Faktum der 
´Verwurzelung´ wird in Stufe 1 wertneutral festgestellt. Die 
Beachtung gesetzlicher Pflichten und Gebote ist daher nicht 
Voraussetzung für den Schutzanspruch nach Abs. 1 (anders 
VG Stuttgart U.v.22.11.2005 – 12 K 2469/04).
Dieses Maß an Integration in das hiesige wirtschaftliche , kul-
turelle und gesellschaftliche Leben kann sich ergeben durch: 
lange Aufenthaltszeit, gute Sprachkenntnisse, ausreichenden 
Wohnraum, eigene Sicherung des Lebensunterhalts4, keine 
wesentliche Straftaten.  Außerdem nötig – je nach Fallkon-
stellation - : Arbeitsplatz, soziale Kontakte auch außerhalb 
der Familie, Schulbesuch bzw. Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen, die zumindest die Chance auf einen späteren 
Ausbildungsplatz eröffnet.

3.2 zur 2. Prüfungsstufe (Schrankenregelung des Art. 8 
Abs. II)
3.2.1 Prüfung der Zumutbarkeit einer Rückkehr nach Maßga-
be des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes5

Lt. Abs. 2 muss der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale und öffentliche 
Sicherheit notwendig sein. Notwendig ist ein Eingriff dann, 
wenn er durch ein dringendes soziales Bedürfnis gerechtfertigt 
und insbesondere zu dem angestrebten Ziel  verhältnismäßig 
ist. Das unumstößliche Verhältnismäßigkeitsgebot 6  - welches 
als Teil der verfassungsmäßigen Ordnung nach Art. 20 Abs. 3 

GG angesehen wird  -  wird also als Prüfungskriterium in das 
Tatbestandsmerkmal der ´Notwendigkeit´ hineingelesen. Ver-
hältnismäßig ist der Eingriff nur dann, wenn Gewicht und Be-
deutung des Eingriffsziels Gewicht und Bedeutung des durch 
Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützten Schutzanspruchs überwiegt.  
Es muss ein ausgewogenes Gleichgewicht der betroffenen 
Interessen gewahrt werden. Die Umstände, die ein Abwehr-
recht gg. eine Abschiebung begründen, sind gegen das Recht 
zur Einwanderungskontrolle abzuwägen. Die vorzunehmende 
Interessenabwägung ist Auslegung und Anwendung eines un-
bestimmten Rechtsbegriffes. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
ist damit nicht lediglich auf die Ermessenskontrolle (vgl. 114 
VwGO) beschränkt.7

3.2.2 Einzelfragen
Rechtmäßigkeit des bisherigen Aufenthalts: Erst bei der Be-
wertung der Notwendigkeit, also der Verhältnismäßigkeit des 
Eingriffs, gewinnt die rechtliche Natur des Aufenthaltsrechts 
besondere Bedeutung, weil insoweit das  grundsätzlich aner-
kannte legitime Interesse der Vertragsstaaten auf Gestaltung 
des Aufenthaltsrechts dokumentiert wird, gegen das die aus 
der Verwurzelung folgenden schutzwürdigen Belange der Be-
troffenen abzuwägen und miteinander zu einem angemesse-
nen Ausgleich zu bringen sind8.   
Entwurzelungsumstände zieht EGMR nicht zur Feststellung 
des Schutzanspruchs nach Abs. 1 heran, sondern im Kontext 
der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Abs. 2.9 (Anm.: Prü-
fung gehört wohl besser in Stufe 1, da die Verwurzelung mit 
gleichzeitiger Entfremdung  vom Mutterland einhergehen 
muss; so  auch VGH B. 10.5.2006  - 11 S 2354/05 – und VG 
Freiburg B.v.24.05.2006 – 6 K 936/0610).

3.3  Fazit für die Einzelfälle
Kommt die Prüfung von Art. 8 Abs. 1 und Abs.2 zu dem Ergeb-
nis, dass zwar Ausreise oder Abschiebung objektiv möglich, 
aber subjektiv nicht zumutbar sind, dann ist der Schutzbereich 
des Art. 8 wegen eines nicht  gerechtfertigten Eingriffs in das 
Privatleben verletzt. Daraus ergibt sich:
 Wenn es um Ausweisung/Abschiebung geht: Die Ausrei-
se ist gem. § 25 Abs. 1 AufenthG aus rechtlichen Gründen 
unmöglich (Unzumutbarkeit = ´rechtliche Unmöglichkeit´ =  
Ausreisehindernis).11 Das ist sowohl der Fall, wenn vorher 
ein rechtmäßiger Aufenthalt bestand, der z.B. auf Grund von 
Straftaten durch Ausweisung/Abschiebungsandrohung ver-
loren ging  (→vor allem bei Ausländern der  2. Generation) 
als auch bei nur langjährig geduldetem Aufenthalt (→z. B. 
von abgelehnten Asylbewerbern). Der Unterschied zwischen 
beiden Gruppen macht sich nur im Ergebnis des Abwägungs-
prozesses bemerkbar. Bei nur geduldetem Aufenthalt wird 
die Abwägung nur in wenigen Sonderfällen zu dem Ergebnis 
kommen, dass das Schutzrecht des Art. 8 EMRK einer Ab-
schiebung entgegensteht. - Für eine gesonderte Verschulden-
sprüfung , wie sie § 25 Abs. 1 Sätze 3 und 4 vorsehen, bleibt  
kein Raum, weil die davon erfassten Umstände schon im Rah-
men der Verhältnismäßigkeitsprüfung berücksichtigt wurden.12 
- Die Ermessensentscheidung nach 25 Abs. 5 S. 1 AufenthG 
muss grundsätzlich zu Gunsten des Ausländers ausfallen, da 
ein Bleiberecht in Deutschland wegen Unzumutbarkeit der 
Ausreise und ein damit verbundener Abschiebungsschutz  nur 
Sinn machen, wenn der Aufenthalt legalisiert wird. Dies folgt 
jetzt auch aus dem  Urteil ´Sisojeva  II`, das wegen der Son-
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dersituation des Sachverhalts allerdings nur bedingt auf ande-
re Fälle übertragbar ist.. – Es findet also eine Ausweitung des 
§ 25 Abs. 5 AufenthG statt. 
 Entsprechendes gilt, wenn es um die bisher abgelehnte 
Verlängerung einer AE geht: Die AE kann/muss  nach § 25 
Abs. 5 AufenthG verlängert werden
 Wenn es um den Widerruf einer AE geht:  Der Widerruf 
ist hinfällig.
 Wenn es ausnahmsweise um die Legalisierung eines lang-
jährigen Duldungsstatus geht: Der Aufenthalt muss nach § 
25 Abs. 5 durch eine AE legalisiert werden. – Dies ist nur in 
krassen Einzelfällen möglich, wenn es  -laut EGMR im Fall 
Sisojeva II  - nicht mehr genügt, dass ein Staat von der Aus-
weisung Abstand nimmt. Er hat u. U. auch im Wege positiver 
Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die Betroffenen ihre Rech-
te auch wahrnehmen können. In bestimmten Fällen bedeute 
die Verweigerung eines dauerhaften Aufenthaltsrechts eine 
Verletzung von Art. 8. Es komme darauf an, ob die Nichter-
teilung einer dauerhaften AE das Privat- und Familienleben 
in tatsächlicher Hinsicht durch eine ´Situation der Ungewiss-
heit und Unsicherheit während eines langen Zeitraums´ be-
einträchtige (z.B. Folgen in materieller und psychologischer 
Hinsicht wie ungewisse und unterqualifizierte Beschäftigung, 
gesellschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten, Unmög-
lichkeit der Ausübung der erlernten Tätigkeit). – Allerdings 
macht die EMRK den Vertragsstaaten keine Vorgaben über 
die effektive innerstaatliche Garantie der Konvention, und 
Art. 8 umfasst insoweit kein Recht auf einen bestimmten AT, 
soweit die vorgeschlagene Lösung eine effektive Ausübung 
des Konventionsrechts erlaubt (Sisojeva II).
Aktuelle Entwicklungen zählen, d.h. Zeitpunkt der letzten 
mündlichen Verhandlung ist maßgebend.

4.Abschließende Gesamtbewertung
Der EGMR bewegt sich mit seiner Rspr. zu Art. 8 in einem 
ständigen systembedingten Spannungsverhältnis zw. der 
Forderung nach einem möglichst umfassenden Grundrechts-
schutz und der den nationalen Staaten grundsätzlich zugestan-
denen Kompetenz, ihr Ausländerrecht  auf nationaler Ebene 
autonom zu gestalten. Auf Grund des unbestrittenen Grund-
satzes der ´Subsidiarität des Grundrechtsschutzes nach der 
EMRK´ bleibt es  trotz der Rspr. des EGMR zu Art. 8 bei der 
grundsätzlichen Freiheit der Vertragsstaaten zur autonomen 
Regelung der Zuwanderung. Die menschenrechtlichen Inter-
ventionen des EGMR können nur mittelbar auf das  nationale 
Ausländerrecht einwirken.
Erstmals im Jahre 1991 wurde diese nationale Kompetenz im 
Fall Moustaquim  eingeschränkt,  indem eine Abschiebung 
als ungerechtfertigter Eingriff in den Schutzbereich des Art. 8 
gewertet wurde. Im Jahre 2005 wird Art. 8 dann sogar erstma-
lig eingesetzt, um bestimmten Ausländern über die nationalen 
Möglichkeiten hinaus ein Menschenrecht auf Legalisierung 
ihres zuvor illegalen Aufenthalts zu gewähren.(Fall Sisojeva)
Die Rspr. des EGMR ist stark kasuistisch geprägt, auch wenn 
der EGMR sich zunehmend bemüht, generalisierende Grund-
linien aus seiner Rspr. zu entwickeln. Im Grunde handelt es 
sich um Einzelfallentscheidungen, die auch als Härtefall-Re-
gelungen angesehen werden können. In der dt. Verwaltungs-
gerichtsbarkeit herrscht zur Zeit  Unsicherheit darüber, ob und 
wie die EGMR-Rspr. in die dt. Entscheidungspraxis übertra-
gen werden kann. Wie weit diese Einzelfallentscheidungen 

die dt. Rspr. beeinflussen sollen, wird erst klarer werden, 
wenn  die Obergerichte und vor allem das BVerwG13 und das 
BVerfG Gelegenheit bekamen, sich mit der Rspr. des EGMR 
auseinander zu setzen. Das BVerwG hat sich generell bis jetzt 
dahingehend geäußert, dass das AufenthG  in seinen differen-
zierten Nachzugs- und Aufenthaltsregelungen grundsätzlich 
dem Standard der Konvention entspricht und damit den aus-
länderrechtlichen Regelfall abdeckt.  
Berufung auf den Schutzbereich des Art. 8 EMRK ist im 
Moment ein gewisser ´Modetrend´. Gefestigt ist diese Rspr. 
nicht. Das dt. Recht enthält bereits viele Ermessens- und Be-
urteilungsspielräume, um individuellen Situationen gerecht 
werden zu können (z.B. gerade im Ausweisungsrecht § 55 
Abs. 3 AufenthG). Der Anwendungsbereich des Art. 8 EMRK 
wird sich daher auf extreme Härtefallsituationen beschränken 
müssen.14

Manche haben formuliert, dass Art. 8  eine menschenrecht-
liche Altfallregelung enthalte. Daher muss man ganz zum 
Schluss noch einen Blick auf die vorgesehene gesetzliche Alt-
fallregelung werfen: § 104a und vor allem für Minderjährige 
§ 104b des 2. Änderungsgesetzes. Diese Vorschriften sind 
das Ergebnis langjähriger Kompromissverhandlungen. Durch 
diese gesetzliche Härtefallregelungen  werden viele Problem-
fälle  aufgefangen, für die ein Schutzrecht aus Art. 8 EMRK 
in Betracht hätte kommen können. Insbesondere im Hinblick 
auf die spezifische Problematik minderjähriger Kinder, die 
hier voll integriert sind, deren Eltern aber das Land verlassen 
müssen, ist es kaum denkbar, dass über Art. 8 weitergehende 
Schutzrechte beansprucht werden können, als es diese zu-
künftige nationale Regelung des § 104b AufenthG vorsieht.

Franz Hoß ist 
Rechtsanwalt in Karlsruhe

1 Das allgemeine Völkerrecht gilt für die Beziehungen zwischen allen Staaten 
und Völkerrechtssubjekten (wie internationale Organisationen). Es ist uni-
versal verbindlich. Rechtsgrundlage sind meist das Völkergewohnheitsrecht 
und multilaterale Verträge. (Beispiel wohl: Behandlung von Gefangenen, 
Schutz der Zivilbevölkerung bei krieger. Konflikten)
2 Siehe insbesondere die Rspr. des BVerfG, B. v. 8.12.2005  - 2 BvR 1001/04 
-, mit der die Aufenthaltsrechte ausländ. Väter gestärkt werden . – Der an vie-
len Orten zitierte Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer  gg. Niederlande, 
bei dem der EGMR der brasilian. nicht verheirateten Mutter eines holländ. 
Kindes ein Aufenthaltsrecht über Art. 8 EMRK zugesprochen hat, hätte in Dt. 
ohne Probleme über Art. 6 GG gelöst werden können.
3 Lt. VGH liegt eine Verwurzelung  vor , wenn  - im extremsten Fall  - Art 
und Ausmaß der Bindungen die Qualität einer ´irreversiblen´ Integration (= 
vollständige Integration) hat. 
4 Konventionsrechtlich ist es nicht schädlich, wenn Sozialhilfe bezogen 
wird. Eventuell sich daraus ergebende Folgen sind im Einzelfall nach dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu entscheiden.  -  Hierbei ist auch zu be-
rücksichtigen, dass die Betroffenen in der Vergangenheit erhebliche Anstren-
gungen unternommen haben, um ihren Lebensunterhalt möglichst aus eige-
nem Erwerbseinkommen zu bestreiten, diese Bemühungen angesichts  der 
aufenthaltsrechtlichen Beschränkungen jedoch nicht zu einem fordauernden 
Arbeitsverhältnis geführt haben und deshalb eine vollständige Loslösung von 
den Mitteln der Sozialhilfe nicht gelungen ist. Insbesondere ist in derartigen 
Fällen zu berücksichtigen,  wenn die Betroffenen schriftliche Bestätigungen 
des Arbeitgebers vorlegen, welche unter dem Vorbehalt der erforderlichen 
Erlaubnisse eine Beschäftigung mit voller Arbeitszeit in Aussicht stellen.  
– Bei Kindern kann indes nicht auf die Innehabung eines Arbeitsplatzes ab-
gestellt werden, sondern auf die Integration in eine Schul- Hochschul- oder 
Berufsausbildung. Deshalb kann im Blick auf die geforderte Verwurzelung 
bei Kindern/Jugendlichen nicht zu ihren Lasten entscheidend darauf abge-
stellt werden, dass sie und ihre Eltern von Arbeitslosenhilfe, Kindergeld, 
Wohngeld und Sozialhilfe leben.
5 Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist ein allgemeiner Verwaltungsgrund-
satz. Er ergibt sich aus dem Rechtsstaatsprinzip und gilt mittlerweile als 
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Gewohnheitsrecht (siehe Maurerer § 4 Rn. 28). Er hat seinen Ursprung im 
öffentlichen Recht, das von Über- und Unterordnungsverhältnissen geprägt 
ist.
Verhältnismäßig ist ein Verwaltungshandeln nur, wenn es folgende Anforde-
rungen erfüllt: 
• Verfolgung eines erlaubten Zwecks 
• Grundsätzlich erlaubtes Mittel 
• Geeignetheit 
• Erforderlichkeit 
• Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn 
Die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit entspringt dem 
Über- Unterordnungsverhältnis zwischen Staat und Bürger. Daher ist eine 
Übertragung auf andere Rechtsgebiete nicht ohne weiteres möglich.
6 Da das moderne Verständnis universeller Menschenrechte seinen rechtli-
chen Ausgangspunkt vom Einzelnen nimmt, wird von dort der rechtliche an-
erkannte Schutzraum  der ergebenden „zumutbaren“ Belastungen festgelegt.  
Dabei leitet sich das positivrechtliche Verständnis davon, was dem Einzelnen 
an Belastungen in zumutbarer Weise abverlangt werden kann, letztlich aus 
den verfassungsrechtlichen und völkerrechtlichen Schutznormen wie Art 2 
II in Verb. mit Art. 1 GG, Art. 6 I+II GG und Art. 8 EGMR ab. - Eine aus 
solchen Vorschriften hervorgehende (subjektive) Unzumutbarkeit wird also 
auch als ´rechtliche Unmöglichkeit´ gewertet. Es ist also nicht entscheidend, 
ob jemand tatsächlich freiwillig ausreisen könnte,  sondern ob ihm die Aus-
reise zumutbar ist. Bei der Klärung der Zumutbarkeit spielt der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit eine entscheidende Rolle, der letztlich aus dem Rechts-
staatsprinzip (Art. 20 III GG) abgeleitet wird.
7 Die Verhältnismäßigkeit bei der Ausweisung und Abschiebung von Auslän-
dern prüft der EGMR vor allem nach den folgenden  Kriterien: Schwere einer 
Straftat bzw. eines Rechtsverstoßes, Aufenthaltsdauer, Verhalten nach Rechts-
verstoß, Staatsangehörigkeit der beteiligten Personen, ggf. Familiensituation, 
evtl. Kenntnis des Partners vom Rechtsverstoß bei Beziehungsbeginn, Alter 
evtl. Kinder, Hindernisse für Umsiedlung in Heimatstaat, vorübergehende 
Legalität des Aufenthalts , langjährige Sabotierung einer Aufenthaltsbeendi-
gung bei möglicher freiwilliger Ausreise
8 Die Frage, ob die Rechtmäßigkeit des bisherigen Aufenthalts im Rahmen 
von Art. 8 Abs. 1 oder Abs.2 zu prüfen ist, ist noch nicht abschließend ent-
schieden. – VGH BW (B.v.2.11.2005  - 1 S 3023/04 – InfAuslR 2006,70) hält 
Frage in  der Rspr. des EGMR noch nicht für eindeutig geklärt, meint jedoch, 
dass die  Frage erst im Rahmen der Schrankenregelung des Abs. 2 Bedeutung 

erlange. (so auch VG Stuttgart , U.v.22.11.05 – 12 K 2469/04 – IA 2006,72). 
– So nahm EGMR im Falle Sisojeva einen Eingriff in das Privatleben an, 
obwohl kein rechtmäßiger Aufenthalt in Lettland vorlag. – Daher ist es für 
den Schutzbereich des Anspruchs auf Achtung des Privatlebens nicht allein 
ausschlaggebend, ob der Aufenthalt  - im Sinne einer Art „Handreichung des 
Staates“ - zumindest vorübergehend rechtmäßig war.  --- Nach der oberge-
richtlichen Rspr. steht allerdings ein bloß geduldeter Aufenthalt der Berufung 
auf Art. 8 zumindest tendenziell entgegen. Dennoch könne ein schutzwür-
diger Aufenthalt im Sinne von Art. 8 auch im Falle bloßer Duldung im An-
schluss an die Rspr. des EGMR nicht von vornherein verneint werden.. Die 
Rechtsposition des Betroffenen sei im Rahmen der Schrankenbestimmung 
gegen das Recht des Vertragsstaates zur Einwanderungskontrolle abzuwägen. 
Bei der Gewichtung des individuellen Interesses sei der ungewisse und unsi-
chere rechtliche Aufenthaltsstatus zu berücksichtigen (so EGMR).  
9 So auch VG StuttgartU.v.26.10.06 – 4 K 1753/06 -: „Ebenfalls erst auf der 
Schrankenebene ist zu prüfen, ob ein Wiedereinleben (bei Kindern oftmals 
eine erstmalige Integration) in die Verhältnisse des Heimatlandes zumutbar 
ist.“
10 „Denn für die Beurteilung der Verwurzelung des Klägers kommt es auch 
entscheidend darauf an, ob bzw. inwieweit seine familiären Verhältnisse an 
das Leben in der BRD angeglichen sind und welche Verbindungen insoweit 
noch zum Land seiner Staatsangehörigkeit bestehen.“
11 BVerwG ordnet diese Fälle ´rechtl. Unmöglichkeit´ den inlandsbezogenen 
Abschiebungshindernissen zu.
11 § 60 Abs. 5 AufenthG  i.V.m. § 25 Abs. 3 wird vom BVerwG als Grundlage 
für Konventionsverstöße nur dann akzeptiert, wenn es sich um zielstaatsbe-
zogene Abschiebungshindernisse handele. Diese Einschränkung  auf ziel-
staatsbezogene Hindernisse wurde immer wieder angegriffen, aber bis heute 
erfolglos.
13 Das BVerwG hat zwei Revisionen zugelassen, welche die Problematik des 
Art. 8 EMRK betreffen.
14 Das VG Oldenburg U.v.17.5.2006 – 11 A 2380/08  - Asylmagazin 7-8/2006 
S.50 bringt es folgendermaßen  auf den Punkt: „ Etwas anderes kann  - bei 
bisher nicht rechtmäßigem Aufenthalt - .. nur in besonderen atypischen Kon-
stellationen gelten, wenn sich auf Grund der Umstände des Einzelfalles ganz 
ausnahmsweise ergibt, dass der Ausländer trotzdem faktisch zum Inländer 
geworden ist und deshalb jede andere Entscheidung als die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nicht mehr verständlich wäre.“

1. Art. 8 : eine neue Geheimwaffe!?? – Der Senkrechtstarter 
in der VG-Rspr. seit 2004!??
2. Art. 8: = normative Leitfunktion der Rspr. des EGMR  im 
Ausländerrecht
3. Was kann über Art. 8 erreicht werden?

• bei Ausweisung/Abschiebung von Geduldeten: Aufhe-
bung nach § 25 Abs. 5 AufenthG, da inlandsbezogenes 
Abschiebungshindernis
• bei Ablehnung der Verlängerung einer AE: Erteilung der 
Verlängerung nach § 25 Abs. 5
• bei Widerruf einer AE: Hinfälligkeit des Widerrufs
• bei langjährigem Duldungsstatus und extremen Sonder-
situationen: Legalisierung durch Erteilung einer AE nach 
§ 25 Abs. 5

4. Voraussetzungen der Anwendung des Art. 8
1. Art. 8 Abs. 1: Verwurzelung in der BRD
2. Art. 8 Abs. 2: Schrankenprüfung nach dem Gesichts-
punkt der Zumutbarkeit nach Maßgabe des Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes

5. Bewertung
• Rspr. nicht ausgereift; BVerwG hat zwei Fälle zur Revi-
sion angenommen
• Rspr. des EGMR in dem Spannungsfeld zwischen eu-
roparechtl. Grundrechtsschutz und Respekt vor der nati-
onalen Gesetzesanwendung/Rspr.; EGMR rudert schon 
wieder zurück

• Potentieller Anwendungsbereich des Art. 8 wird durch 
§§ 104a und 104b des 2. Änderungsgesetzes  eingeengt 
werden.
• Urteile/Beschlüsse:
a. VG Stuttgart: Urteil v. 22.11.2005 (12. Kammer): AE 
bei abgelehntem Asylbewerber  - 1994 eingereist  - aner-
kannt; Berufung nicht zugelassen
b. VG Stuttgart: Urteil v. 20.7.2006: Ahmadi-Familie aus 
Pakistan, seit 15 Jahren hier; volljährige Kinder erhalten 
Schutz nach Art. 8, Eltern mit minderjährigem Kind erhal-
ten keinen Schutz aus Art. 8
c. VGH Hessen, B. 06.06.2006: Urteil des VG Darmstadt 
wird aufgehoben, da Möglichkeit der Reintegration der hier 
aufgewachsenen Kinder im Heimatland gesehen wird
d. VGH  BW B.v.10.5.2006: Ashkali 1993 eingereist, seit-
dem geduldet; kein Schutz nach Art. 8 zugestanden, da 
Duldungsstatus einer geschützten Rechtsposition grund-
sätzlich entgegenstehe
e. VGH  BW U. v. 18.01.2006: stattgebendes Urteil des 
VG Stuttgart im Hinblick auf vietnamesische Familie 
wird aufgehoben, da Kind grundsätzlich das aufenthalts-
rechtl. Schicksal der Eltern teile
f. VGH BW U. v. 26.7.2006: Widerruf eines asylbezoge-
nen Widerrufs wird aufgehoben

Ausweitung humanitärer Aufenthaltsrechte durch Art. 8 EMRK
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Der in Deutschland geborene Beschwerdeführer ist spanischer 
Staatsangehöriger. Nachdem er im Jahr 1997 aus Deutsch-
land ausgewiesen worden war, reiste er unmittelbar danach 
erneut wieder in das Bundesgebiet ein. In der Folgezeit wurde 
der Beschwerdeführer mehr als fünfzehn Mal abgeschoben. 
Die zuletzt im Februar 2005 vom Amtsgericht angeordnete 
Abschiebungshaft dauerte drei Monate. Einen nachträglich 
gestellten Antrag des Beschwerdeführers auf Feststellung 
der Rechtswidrigkeit der Dauer der Inhaftierung wegen Ver-
letzung des Beschleunigungsgebots lehnte das Landgericht 
ab. Um die Gefahr einer erneuten illegalen Einreise des Be-
schwerdeführers zu verringern, habe die Ausländerbehörde 
über das spanische Generalkonsulat versucht, dem Betroffe-
nen bei seinem in Spanien lebenden Vater eine Anlaufstelle zu 
vermitteln. Daher sei eine sofortige Abschiebung nicht mög-
lich gewesen. Die gegen diese Entscheidung gerichtete Be-
schwerde wies das Oberlandesgericht zurück. Grundsätzlich 
gelte zwar, dass vorrangiger Zweck der Abschiebungshaft 
allein die Sicherung der anstehenden Abschiebung sei. An-
gesichts der Bemühungen der Ausländerbehörde hätten hier 
jedoch besondere Umstände vorgelegen, die ein Abweichen 
von dieser Regel zugelassen hätten.

Die hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde war erfolg-
reich. Die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfas-
sungsgerichts stellte fest, dass die Entscheidung des Ober-
landesgerichts Art. 2 Abs. 2 Satz 2 (Freiheit der Person) in 
Verbindung mit Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG verletzt.

Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwä-
gungen zu Grunde:

Das Oberlandesgericht hat die Aufrechterhaltung der Haft 
über den für eine Durchführung der Abschiebung erforderli-
chen Zeitraum hinaus unter Berufung auf eine Vorgehenswei-
se gerechtfertigt, die nicht der Sicherung der Abschiebung, 
sondern der Verhinderung weiterer illegaler Einreisen dienen 
sollte. Dies findet angesichts des klaren Wortlauts des § 62 
Aufenthaltsgesetz, wonach die Abschiebungshaft einzig der 
Sicherung der Abschiebung dient, im Gesetz keine Stütze. 
Soweit sich das Oberlandesgericht für berechtigt hält, die 
Vorschrift auf andere Fallgruppen entsprechend anzuwenden, 
verkennt das Gericht den Gesetzesvorbehalt in Art. 104 Abs. 1 
Satz 1 GG. Danach darf die Freiheit der Person nur auf Grund 
eines förmlichen Gesetzes beschränkt werden; insbesondere 
muss eine Freiheitsentziehung zu jedem Zeitpunkt ihrer Dau-
er von der gesetzlichen Ermächtigung gedeckt sein. Dies ver-
bietet eine entsprechende Anwendung des § 62 Aufenthalts-
gesetz auf nicht im Gesetz geregelte Fallkonstellationen. Nur 
der Gesetzgeber darf darüber entscheiden, in welchen Fällen 
Freiheitsentziehungen zulässig sein sollen.

Pressemitteilung Nr. 65/2007 vom 13. Juni 2007
Zum Beschluss vom 16. Mai 2007 – 2 BvR 2106/05 –

Abschiebungshaft nur zur Sicherung 
der Abschiebung zulässig
Bundesverfassungsgericht - Pressestelle -

Flüchtlinge weltweit
Etwa 10 Millionen Flüchtlinge weltweit hat der 
UNHCR 2006 registriert. Damit ist die Zahl der 
Flüchtlinge weltweit erstmals seit dem Jahr 2002 
wieder angestiegen. Diese Entwicklung wird vor 
allem auf die Irakkrise zurückgeführt. Die Zahl 
aller Flüchtlinge und Menschen in flüchtlingsähn-
lichen Situationen beträgt nach Schätzungen welt-
weit fast 33 Millionen. Nicht eingerechnet die 4,3 
Millionen Palästinenser, die von der UNWRA, 
Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge, betreut werden.

Fakten, Fakten, Fakten ...
Die Hauptherkunftsländer der Flüchtlinge
Auch 2006 kamen die meisten Flüchtlinge aus 
Afghanistan (2.107.519). Aus dem Irak flohen 
1.450.905 Menschen, aus dem Sudan 686.311, 
Somalia 464.253, der Demokratischen Republik 
Kongo 401.914, Burundi 396.541 und Vietnam 
374.279 Menschen. Die meisten Flüchtlinge 
fliehen in die direkten Nachbarländer. So haben 
Syrien und Jordanien die meisten irakischen 
Flüchtlinge aufgenommen. 
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Der Bundestag hat das Zuwanderungsgesetz überarbeitet. 
Zu den Auswirkungen wagt die lokale Ausländerbehörde nur 
vorsichtige Prognosen. Sicher ist aber: Die Verbesserungen 
für die geduldeten Flüchtlinge werden der Behörde mehr Ar-
beit bescheren.

Rein von der Papiermenge her betrachtet, ist das neue Pa-
ragrafenwerk beeindruckend: 200 Seiten Gesetz, dazu 200 
Seiten Begründung. Das Paket liegt auf dem Schreibtisch 
der Ausländerbehördenleiterin Dorothea Koller, die sich mit 
Prognosen noch zurückhält. Klar ist nur: die neuen Bleibe-
rechtsregelungen werden vielen Geduldeten einen dauerhaf-
ten Aufenthalt bescheren, der Behörde damit aber zusätzliche 
Arbeit bringen.

Für die Zuwanderer bringt das neue Gesetz viele Verschär-
fungen. Erschwert wird beispielsweise der Familiennachzug. 
Künftig müssen ausländische Ehefrauen mindestens 18 Jahre 
alt sein und nicht mehr wie bisher 16. Außerdem müssen die 
Angehörigen einfache Deutschkenntnisse nachweisen, bevor 
sie einreisen dürfen. Die Anhebung des Alters wird nach An-
sicht von Dorothea Koller für Stuttgart aber kaum Verände-
rungen bringen. „Wir haben in den vergangenen Jahren nur 
wenige Fälle gehabt, in denen die Ehefrau nicht volljährig 
war.“ In den 80er-Jahren sei dies noch anders gewesen. Im 
Jahr 2006 waren nach Schätzungen der Ausländerbehörde 
740 Frauen und 180 Kinder über den Familiennachzug nach 
Stuttgart gekommen.

Ob die geforderten Sprachkenntnisse zu einem deutlichen 
Rückgang beim Familiennachzug führen werden, wie viele 
Flüchtlingsorganisationen vermuten, kann Koller noch nicht 
sagen: „Das Gesetz sieht schließlich viele Ausnahmen vor“, 
so die Behördenleiterin. So müssen beispielsweise die Ehe-
partner von Forschern, Hochqualifizierten oder anerkannten 

Flüchtlingen keine Deutschkenntnisse mitbringen, auch be-
stimmte Länder wie Japan oder Kanada sind von der Rege-
lung ausgenommen. Trotzdem räumt Koller ein: „In einigen 
Fällen wird die Gesetzesnovelle den Nachzug zumindest ver-
zögern.“

Auch bei den Integrationskursen wird der Druck erhöht: Zu-
wanderer, die von der Ausländerbehörde zum Besuch eines 
Integrationskurses verpflichtet wurden und dem nicht nach-
kommen, können mit einem Bußgeld von 1000 Euro belegt 
werden. Im vergangenen Jahr wurden in Stuttgart 444 Mi-
granten verpflichtet, die meisten waren Empfänger von Ar-
beitslosengeld II. Die Sprachkursträger aber berichten, dass 
die Abbrecherquote gering ist. „Wir haben seit 2005 nur fünf 
Meldungen gemacht, weil Teilnehmer trotz Verpflichtung 
nicht erschienen sind“, berichtet Simone Henke von den Hen-
ke Schulungen, wo mehr als tausend Migranten einen Integra-
tionskurs belegt haben.

Für geduldete Flüchtlinge dagegen bringt das neue Gesetz 
Verbesserungen. Bereits seit November können Geduldete 
nach einem Beschluss der Innenministerkonferenz eine Auf-
enthaltserlaubnis bekommen. Voraussetzung dafür ist, dass 
Familien seit mindestens sechs Jahren und Alleinstehende 
seit mindestens acht Jahren in Deutschland leben sowie solide 
Sprachkenntnisse und einen Arbeitsplatz nachweisen können. 
Von den 2000 Geduldeten, die in Stuttgart leben, haben 1125 
einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis gestellt, 180 ha-
ben sie bisher bekommen, 24 wurden abgelehnt. Nach dem 
neuen Gesetz haben die Flüchtlinge bis Ende 2009 Zeit, einen 
Arbeitsplatz zu finden.

Quelle: Stuttgarter Zeitung, 18.06.07

«Die meisten Ehefrauen sind volljährig»
Nach Gesetzesnovelle: Ausländeramt hält sich mit Prognosen zum Familiennachzug zurück

von Nicole Höfle

Fakten, Fakten, Fakten ...
Asylsuchende in Europa
Insgesamt wurden 2006 198.900 Asylgesuche in 
den 25 EU-Staaten registriert. Damit ist die Zahl 
der Asylgesuche in der Europäischen Union er-
neut um ca. 17% gesunken. Die meisten Asyl-
gesuche wurden 2006 in Frankreich gestellt mit 
30.100 (2005: 50.050) Anträgen. Die wenigsten 

Gesuche hatte Estland mit 10 Anträgen zu bear-
beiten. Während die Statistik für Deutschland 0,3 
Flüchtlinge pro 1.000 Einwohner errechnet, hat 
das kleine Zypern 5,3 Asylsuchende pro Tausend 
Einwohner zu verzeichnen.
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Das Land hat den Gesprächsleitfaden überarbeitet. Den Aus-
länderämtern aber liegt die neue Version noch nicht vor. Klar 
ist bereits: die Fragen zur Homosexualität werden nicht mehr 
dabei sein - die hat das Stuttgarter Ausländeramt bei der Ein-
bürgerung ohnehin nie gestellt.

Der ursprüngliche Katalog des Innenministeriums sieht 30 
Fragen vor, darunter auch solche zur sexuellen Toleranz. 
„Stellen Sie sich vor, ihr volljähriger Sohn kommt zu Ihnen 
und erklärt, er sei homosexuell und möchte gerne mit einem 
Mann zusammenleben. Wie reagieren Sie?“ Als der Ge-
sprächsleitfaden für einbürgerungswillige Ausländer im Ja-
nuar 2006 eingeführt wurde, stellte es das Ministerium den 
Ausländerämtern frei, die Fragen selbst auszuwählen. Die 
Stuttgarter Behörde legte sich früh fest: „Wir haben die Fra-
gen zur Homosexualität ausgeklammert, weil sie uns wenig 
zielführend erschienen“, erklärt Dorothea Koller, die Leiterin 
des Ausländeramts, die damalige Entscheidung.

Diese Fragen seien viel zu intim und würden keineswegs dazu 
beitragen zu erfahren, ob ein Einbürgerungsbewerber auf dem 
Boden der demokratischen Grundordnung stehe. „Darum soll 
es bei dem Gesprächsleitfaden aber gerade gehen festzustel-
len, ob jemand hinter den Werten der Verfassung steht oder 
nicht“, so Koller. Ein Jahr später ist das Land bei der Überar-
beitung damit den Erfahrungen der Ausländerämter und den 
Bedenken der Verfassungsschützer gefolgt.

Oft zum Einsatz kommt der Leitfaden ohnehin nicht: In Stutt-
gart haben bisher nur 94 Männer und Frauen Fragen aus dem 
Katalog vorgehalten bekommen. Dem stehen 1797 Einbürge-
rungen im Jahr 2006 und 1923 neue Anträge gegenüber. Nur 
für einen der Befragten wirkten sich die Antworten negativ 
aus. Bei dem Ägypter, der als Imam in einer Moschee arbei-
tet, lagen ohnehin bereits Warnungen der Verfassungsschützer 
vor, außerdem war der Mann mit einem Platzverweis belegt 
worden, weil er seine Frau geschlagen hatte. Noch ist über 
seinen Antrag nicht abschließend entschieden, aber eine Ab-
lehnung ist wahrscheinlich. Bei fünf anderen Ausländern wur-
de die Befragung abgebrochen, aber nicht wegen mangelnden 
Demokratieverständnisses, sondern weil die Deutschkennt-
nisse der Migranten nicht ausreichten. „Wir mussten davon 

Fragen zur Homosexualität sind 
immer schon tabu gewesen

Von Nicole Höfle

ausgehen, dass die Bewerber die Loyalitätserklärung nicht 
verstanden haben, die jeder Einbürgerungswillige unterschrei-
ben muss“, so Koller.

Dass Einbürgerungsanträge abgelehnt werden, weil Be-
denken an der Verfassungstreue eines Bewerbers bestehen, 
kommt durchaus vor, dann aber sind es in der Regel Erkennt-
nisse des Verfassungsschutzes, auf die sich die Ausländerbe-
hörde stützt. Beantragt ein Migrant den deutschen Pass, dann 
wird automatisch eine Anfrage beim Verfassungsschutz ge-
stellt. „Wir haben jedes Jahr etwa 30 Fälle, in denen die Ver-
fassungsschützer Bedenken anmelden, in bis zu fünf Fällen 
haben wir den Einbürgerungsantrag dann abgelehnt“, erklärt 
Andreas Deuschle vom Ausländeramt. In den anderen Fällen 
zögen die Bewerber ihren Antrag oft zurück. Meist handele 
sich um Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei 
oder extremistischer tamilischer Organisationen. Ein Tamile 
klagt zurzeit vor dem Verwaltungsgericht gegen die Ableh-
nung seiner Einbürgerung.

Was der Leitfaden gebracht hat, bilanziert Koller diploma-
tisch: „Der Leitfaden mag dazu beigetragen haben, dass den 
Antragstellern klarer wird, dass sie mit ihrer Einbürgerung 
bestimmte Werte anerkennen.“ Dazu könnten Fragen zur Rol-
le der Frau und der Bildung der Töchter durchaus beitragen.

Von der anfänglichen Aufregung um den Leitfaden ist auch 
im Ausländeramt nichts mehr geblieben. In den ersten Wo-
chen nach der Einführung gaben sich dort Fernsehteams aus 
aller Welt die Klinke in die Hand, die über den zunächst als 
Gesinnungstest für Muslime angelegten Fragenkatalog mehr 
wissen wollten. Nachdem das Innenministerium eine Kehrt-
wendung vollzogen und aus dem Gesinnungstest für Musli-
me einen Gesprächsleitfaden für alle Einbürgerungswilligen 
gemacht hatte, versiegten das Interesse der Medien und auch 
die Proteste.

15 Monate später zeigen die Zahlen, dass der Fragenkatalog 
die Nachfrage nicht bremst: „Wir haben wieder mehr Einbür-
gerungsanträge“, sagt Koller. Wann der neue Fragenkatalog 
kommen wird, weiß sie nicht, noch fehlt die Zustimmung des 
Kabinetts.

Quelle: Stuttgarter Zeitung, 6.06.07
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Zahlreiche Bestimmungen beim Zuwanderungs- und Flücht-
lingsrecht ändern sich durch das „EU-Richtlinienumsetzungs-
gesetz“, das im Sommer 2007 in Kraft getreten ist. Allerdings 
wurde die Pflicht zur Umsetzung von elf EU-Richtlinien in 
zahlreichen Bereichen zur Verschärfung ausgenutzt. 

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Verpflichtung zur Integration
Mehr Ausländer als bisher werden künftig zur Teilnahme an 
den Integrationskursen verpflichtet. Wer dieser Verpflichtung 
nicht nachkommt, kann mit einer Geldstrafe bis 1.000 Euro 
belangt werden. Die Aufenthaltserlaubnis kann in bestimmten 
Fällen verweigert werden. Ohne ausreichende Sprachkennt-
nisse (Niveau B1, vgl. www.goethe.de) ist eine Verfestigung 
des Aufenthaltes oder die Einbürgerung grundsätzlich ausge-
schlossen. 

Familiennachzug nur noch mit Deutschkenntnissen
Grundsätzlich gilt  beim Ehegattennachzug für beide Ehepart-
ner ein Mindestalter von 18 Jahren. Zudem müssen künftig 
bereits vor der Einreise einfache Deutschkenntnisse nachge-
wiesen werden.  Nach § 41 der Aufenthaltsverordnung wer-
den Staatsbürger aus Australien, Israel, Japan, Kanada, Korea, 
Neuseeland und den USA privilegiert. Für sie sind deutsche 
Sprachkenntnisse nicht erforderlich.

Neuer Aufenthaltstitel für Nicht-EU-Bürger
Nicht-EU-Bürger können nach 5 Jahren rechtmäßigem Auf-
enthalt künftig die „Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG“ 
erhalten. Mit diesem neuen Aufenthaltstitel haben sie einen 
erhöhten Ausweisungsschutz. Unter bestimmten Vorausset-
zungen können sie in andere EU-Staaten umziehen. Unver-
ständlich ist, weshalb Flüchtlinge und Asylberechtigte von 
dieser Regelung ausgenommen sind. 

Erweiterung der Haftmöglichkeiten
Neu eingeführt wird die Zurückweisungshaft. Diese kann 
verhängt werden, wenn eine Zurückweisungsentscheidung 
ergangen ist und nicht unmittelbar vollzogen werden kann. 
Also beispielsweise, wenn ein Flüchtling bereits über einen 
anderen EU-Staat eingereist ist. Festhaltung im Flughafen-
transit kann unter bestimmten Umständen sogar ohne rich-
terliche Anordnung bis zu 30 Tagen anberaumt werden. Ein 
vorläufiges Festnahmerecht ohne richterliche Anordnung 
wird auch den Ausländerbehörden eingeräumt. Festnahme 
und Haft ohne richterliche Anordnung ist ein Blankoscheck 
für die Willkür von Behörden.

Änderungen im 
Zuwanderungs- und im 
Flüchtlingsrecht

Gesetzliches Bleiberecht bringt nicht viel Neues
Geduldete Menschen bekommen ein Aufenthaltsrecht, wenn 
sie sich zum Stichtag 1. Juli 2007 seit mindestens acht (Al-
leinstehende) oder sechs Jahren (Familien mit minderjährigen 
Kindern) in Deutschland aufhalten. Außerdem müssen sie u.a. 
den Lebensunterhalt selbst bestreiten, nicht straffällig gewor-
den sein und Deutsch können. Wer noch keinen Arbeitsplatz 
hat, kann bereits eine Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ bis 
Ende 2009 erhalten, um Arbeit zu finden. Die Bundesländer 
können selbst entscheiden, ob sie in dieser Zeit nur Sach- statt 
Geldleistungen gewähren. Völlig ungewiss bleibt, wie viele 
der rund 160.000 Menschen mit Duldung tatsächlich von die-
ser Regelung profitieren können. Es steht zu befürchten, dass 
nach wie vor Tausende von Menschen nur geduldet ständig in 
der Angst vor Abschiebung leben müssen.

Einreiseverweigerung bereits bei Verdacht 
des Betretens eines „sicheren Transitstaates“
Schon wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein ande-
rer Staat der EU oder ein anderer „sicherer Drittstaat“ für die 
Durchführung eines Asylverfahrens zuständig sein könnte, 
kann die Einreise verweigert werden. Da ist der Willkür Tür 
und Tor geöffnet. Schließlich muss jeder Flüchtling, der nicht 
auf dem Luft- oder Seeweg nach Deutschland kommt, einen 
anderen EU-Staat oder die Schweiz vor der Einreise nach 
Deutschland betreten. Bei fast jedem dritten in Deutschland 
ankommenden Asylsuchenden wird die Überstellung in einen 
anderen EU-Staat betrieben, weil dieser nach der Dublin II-
Verordnung zuständig ist.

Asylbewerberleistungsgesetz
Die Dauer des Bezugs von reduzierten Leistungen unterhalb 
der Sozialhilfe wird von bisher 36 Monaten auf 48 Monate 
ausgedehnt. Das bedeutet vier Jahre leben unterhalb des Exis-
tenzminimums.

Wegfall der Vorrangprüfung nach 4 Jahren
Geduldete Ausländerinnen und Ausländer erhalten künftig 
nach vier Jahren einen gleichrangigen Arbeitsmarktzugang; 
das heißt es wird nicht mehr geprüft, ob für die angestrebte 
Stelle deutsche Beschäftigte oder Unionsbürger, die vorran-
gigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, zur Verfügung ste-
hen. Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis erhalten gleichran-
gigen Arbeitsmarktzugang künftig bereits nach zwei Jahren 
Beschäftigung (bisher drei) sowie dreijährigem Aufenthalt 
(bisher vier Jahre).
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Unverantwortlich: Landesrechnungshof macht 
Politik auf Kosten von Flüchtlingen

„Asylbetrug: Millionenschaden“, „Immer mehr Asylsuchen-
de wollen Aufenthalt mit Tricks verlängern“... so und ähnlich 
lauteten seit Februar diesen Jahres Schlagzeilen, die durch 
eine „Studie des Landesrechnungshofes“ veröffentlicht wur-
den. 

Populisten am Werk
Populistisches Zahlenwerk wird gleich zu Anfang der Artikel 
aufgeführt und jeder gerät dabei ins Stocken: 46,7 Millionen 
Euro für Sozialleistungen, rund 31 Millionen Euro für 2.687 
Abschiebungen im Jahr 2005 werden zurückgehenden Zahlen 
von Asylsuchenden gegenüber gestellt. Aufgeregte Gemüter 
haben wieder einmal reichlich Stoff für Stammtischgerede. 
Wer sich mit Flüchtlingen beschäftigt sieht durch diese land-
auf landab veröffentlichte Artikelserie intensive Aufklärungs-
arbeit der letzten Jahre verloren.

Falsche Angaben
Hieß es in einem dpa Artikel am 19.2.2007 noch, die Kosten 
für Sozialleistungen betrügen 46,7 Millionen Euro, so schreibt 
Herr Rieger von den Stuttgarter Nachrichten am 4.4.2007 be-
reits von Ausgaben in Höhe von mehr als 90 Millionen Euro!  
Auch wissen wir nicht, woher Herr Rieger die Kenntnis 
nimmt, dass 98 % der Flüchtlinge aus wirtschaftlichen Grün-
den kämen. Ein kurzer Blick in das statistische Material des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (www.bamf.de) 
zeigt, dass hier etwas nicht stimmen kann:

Beispiel Flüchtlingsanerkennungen
So wurden im Jahr 2005 5,2% als Asylberechtigte nach Arti-
kel 16a GG und nach § 60 I Aufenthaltsgesetz (Genfer Flücht-
lingskonvention) anerkannt. Bei 1,4% wurde ein Abschie-
bungsverbot festgestellt. Bei mehr als 30% der Antragsteller 
wurde das Asylgesuch inhaltlich überhaupt nicht geprüft, weil 
diese in andere Staaten der Europäischen Union zurückge-
schickt wurden. Ähnlich sieht das Zahlenmaterial für 2006 
aus: 4,4% Anerkennungen und bei 2% Feststellung eines Ab-
schiebeverbotes, 35,8% formelle Entscheidungen (EU-Rück-
schiebungen). Das sind die direkten Anerkennungszahlen. 
Viele Flüchtlinge erhalten aber nach einem Klageverfahren 
eine Anerkennung oder es wird ein Abschiebungsverbot fest-
gestellt. 

Personalkosten werden eingerechnet
Wer die Artikel bis zum Ende gelesen hat, konnte auch fest-
stellen, dass in den Millionensummen selbstverständlich 
sämtliche Personalkosten eingerechnet waren: Polizei bei 
Abschiebungen, Kosten der Verwaltungsgerichte, selbst die 
Kosten der Härtefallkommission wurden eingerechnet. Das 
ist nicht nur unlauter sondern bewusst irreführend, zumal da 
viele Flüchtlinge einem faktischen Arbeitsverbot unterliegen. 
Außer Acht lässt der Artikel auch, dass Flüchtlinge in der 

Regel mittlerweile bis zu 4 Jahren nur reduzierte Leistungen 
über 30% unterhalb der Sozialhilfe - also unterhalb des Exis-
tenzminimums - erhalten. Sie sind mithin zwangsweise Emp-
fänger von staatlichen Transferleistungen.

Gezielte Indiskretion
Erst im Juli 2007 ist die Denkschrift des Landesrechnungs-
hofes offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Davor 
war nicht an die Unterlagen zu kommen. Auch Herr Rieger 
von den Stuttgarter Nachrichten war weder bereit, das ihm 
vorab zugeschanzte Material zur Verfügung zu stellen, noch 
ein Gespräch mit dem Flüchtlingsrat zu führen. Offensicht-
lich wurden gezielt Informationen an bestimmte Pressever-
treter lanciert. Welche politischen Absichten sollten hiermit 
verfolgt werden? Ein Blick in die Empfehlungen des Landes-
rechnungshofes und die Stellungnahme des Innenministeri-
ums lässt erahnen, wohin die Reise gehen soll. 

Empfehlungen des Landesrechnungshofes
„Empfehlungen zur Verbesserung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen: Der Rechnungshof ist der Auffassung, dass 
nicht alle gesetzlichen Regelungen das politische Ziel, aus-
reisepflichtige Ausländer konsequent abzuschieben, unter-
stützen.
Insoweit sollte das Land alle Möglichkeiten nutzen und for-
cieren - auch mittels gemeinsamer Initiativen mit anderen 
Bundesländern - den Bundesgesetzgeber im Rahmen der 
EU-Vorgaben für entsprechende Änderungen zum Zwecke 
der Beschleunigung der Verfahren zu gewinnen, z. B. durch 
Erweiterung der Liste sicherer Drittstaaten und sicherer Her-
kunftsländer. 
Empfehlungen zur Neuordnung der ausländerrechtlichen Zu-
ständigkeiten: Der Vollzug des Ausländerrechts obliegt zu 
großen Teilen den vier Regierungspräsidien als höhere Aus-
länderbehörden sowie den 44 Stadt- und Landkreisen und 
89 Großen Kreisstädten als untere Ausländerbehörden. Zwi-
schen unteren und höheren Ausländerbehörden gibt es zer-
gliederte Zuständigkeiten; die Passbeschaffung und Abschie-
bung für bestimmte Länder ist auf drei Regierungspräsidien 
konzentriert. Vor dem Hintergrund zurückgehender Zahlen 
bei Asylbewerbern und ausreisepflichtigen Ausländern sowie 
des komplexen Ausländerrechts, das durch die EU-Gesetzge-
bung und EU-Rechtsprechung immer höhere Anforderungen 
an den Verwaltungsvollzug stellt, hält der Rechnungshof zur 
Verbesserung der Effizienz der Aufgabenerledigung eine Re-
duzierung der Zahl der unteren Ausländerbehörden und eine 
Zentralisierung von Aufgaben im Bereich der höheren Aus-
länderbehörden für erforderlich.“ (Denkschrift S. 145-146)
Neben der Empfehlung, die Zahl der zuständigen Ausländer-
behörden zu reduzieren und die Zuständigkeit auf die Regie-
rungspräsidien zu verlagern, wird auch die Zentralisierung 
der 4 Bezirksstellen für Asyl auf ein Regierungspräsidium als 

von Angelika von Loeper
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steigschutz und Personenschleuse ist bereits seit mehr als 
15 Jahren vorhanden. Waren also die Meldungen über die 
Erkenntnisse des Landesrechnungshofes gezielte Indiskreti-
onen, um wieder einmal eine härtere Gangart im Umgang mit 
Asylsuchenden einzuläuten?

Statt Abwehr Umkehr gefordert
Offensichtlich soll nach der Durchsetzung einer leider nur 
minimalen Bleiberechtsregelung der Boden für ein möglichst 
flüchtlingsfreies Baden-Württemberg bereitet werden. Anstatt 
angesichts der minimalen Zugangszahlen von Asylsuchen-
den, wäre eine Abkehr vom Abwehrreflex und der seit mehr 
als 25 Jahren im Ländle vorherrschenden Abschreckungs-
politik mehr als überfällig. Statt weiterer Anonymisierung 
sollte eine an humanitäten Kriterien orientierte Flüchtlings-
aufnahme stattfinden. Diese sollte sich im ersten Schritt an 
die Umsetzung der EU-Richtlinie zu Mindeststandards in der 
Aufnahme von Flüchtlingen machen: Eine angemessene Un-
terstützung von Traumatisierten, Unbegleiteten Minderjähri-
gen Flüchtlingen und sonstigen besonders schutzbedürftigen 
Asylsuchenden ist nach wie vor nicht gewährleistet. Ebenso 
kommt das Land seiner in der EU-Richtlinie festgelegten In-
formationspflicht im Asylverfahren nicht nach. der Freundes-
kreis Asyl Karlsruhe darf seine Informationen für Flüchtlinge 
nur noch vor den Toren der LASt verteilen. Ein weiterer Hin-
weis für die Exklusion von Flüchtlingen. 21.029 Asylgesuche 
im Jahr 2006 bundesweit, das macht für Baden-Württemberg 
etwas mehr als 2000 Flüchtlinge pro Jahr. Eine gute Gelegen-
heit zur Umkehr von der Abwehr. 
Die nach Flüchtlingsaufnahmegesetz nur 4,5 qm pro Flücht-
ling zur Verfügung stehende „Nutzungsfläche“ ist nicht ge-
nug!

Asylbetrug: Millionenschaden
 
Landesrechnungshof fordert härtere Gangart bei Flüchtlin-
gen
 
Stuttgart - Mit immer neuen Tricks entziehen sich abge-
lehnte Asylbewerber ihrer Abschiebung. Der Rechnungs-
hof beklagt einen Millionenschaden.

VON ARNOLD RIEGER

Die meisten Asylsuchenden legten weder einen Pass vor, 
noch wirkten sie bei der Beschaffung von Ersatzdokumen-
ten mit, heißt es in einer Studie der Karlsruher Kontroll-
behörde, die unserer Zeitung vorliegt. Viele Länder seien 
auch nicht bereit, sie wieder aufzunehmen. Obwohl 98 
Prozent aus rein wirtschaftlichen Gründen ins Land kä-
men, verschleppten sie die Verfahren. „Familien können 
durch mehrfache Antragstellung ihre Ausreisepflicht um 
Jahre hinauszögern“, heißt es in dem Bericht.

Oft würden am Ende erfolgloser Anträge auch noch der 
Petitionsausschuss sowie die Härtefallkommission ange-
rufen. Bei unmittelbar drohender Abschiebung würden 
oftmals ärztliche Atteste vorgelegt, welche die Reiseunfä-
higkeit belegen sollen.

Trotz der rückläufigen Zahl von Asylbewerbern - bundes-
weit waren es im vergangenen Jahr rund 21 000 - entste-
hen der öffentlichen Hand weiter hohe Kosten. So wand-
ten Land und Kommunen 2005 für Gerichtsverfahren 
und 2687 Abschiebungen rund 31 Millionen Euro auf - in 
Einzelfällen bis zu 70 000 Euro. Hinzu kamen mehr als 
90 Millionen Euro Sozialleistungen für Asylbewerber und 
geduldete Flüchtlinge.

Der Rechnungshof schlägt deshalb eine Reihe von Än-
derungen vor. So soll der Bund stärker darauf achten, ob 
die Asylbewerber aus „sicheren Herkunftsländern oder 
Drittstaaten“ einreisen. In diesem Fall verkürze sich das 
Asylverfahren. Die Prüfer regen außerdem an, Asylge-
suche nach dem Muster der Schweiz abzulehnen, wenn 
nicht innerhalb von 48 Stunden Personaldokumente vor-
gelegt werden. Einreisende Familien könnten verpflichtet 
werden, dass alle Mitglieder die Asylanträge gemeinsam 
stellen. Zur Ausgabensenkung trage aber auch die Redu-
zierung der Zahl der Ausländerbehörden bei. Landesnach-
richten Seite 7
 
Quelle: Stuttgarter Nachrichten, 4.04.07

Kompetenzzentrum erwogen. Dieses Kompetenzzentrum soll 
künftig in der Bezirksstelle des Regierungspräsidiums Karls-
ruhe in der Landesaufnahmestelle (LASt) entstehen.

Innenministerium will Zentralisierung
„Stellungnahme des Ministeriums: Das Innenministerium un-
terstützt die Empfehlungen zur Verbesserung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Es verweist auf die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes. Selbstverständlich versuche das Land 
bei Gesetzgebungsverfahren, Einfluss auf die bundesrechtli-
chen Regelungen in diesem Bereich zu nehmen.
Zur Neuordnung der ausländerrechtlichen Zuständigkeiten 
bestätigt das Innenministerium, dass die Vorschläge dem Ziel 
dienen, die Effizienz und Qualität der Aufgabenerfüllung im 
Bereich Ausländerrecht auch hinsichtlich der Aufenthaltsbe-
endigung zu verbessern. Es beabsichtigt, die Vorschläge um-
zusetzen.“ (Denkschrift S. 149)

Weitere Anonymisierung
Es steht zu befürchten, dass die Zentralisierung der auslän-
derrechtlichen Entscheidungen zu weiterer Anonymisierung 
führt. Abschiebungsanordnung rein nach Akteninhalt ohne 
Ansehen der Person führt zu einer weiteren Entmenschli-
chung der asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren.
Angesichts der durch die Gesetzesänderung möglichen In-
haftierung von sogenannten „Dublin-Treffern“ (Asylsuchen-
den, die bereits in einem anderen EU-Staat waren), steht zu 
befürchten, dass das Verfahren in der Landesaufnahmestelle 
Karlsruhe, in dem das „Kompetenzzentrum“ des Regierungs-
präsidiums Karlsruhe seinen Sitz hat, unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit, anonymisiert stattfindet. Die entsprechende 
Umzäunung des Geländes mit nach innen geneigtem Über-

«landespolitik»
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Diakonie

Grotesk: Flüchtlinge mit Reisepass 
Diakonie lehnt Forderung des Landesrechnungshofes ab

Karlsruhe (19.02.2007). Von Asylsuchenden zu verlangen, dass sie innerhalb 48 
Stunden Personaldokumente vorlegen müssten, wie jetzt der Landesrechnungs-
hof fordert, sei geradezu grotesk und verstoße gegen internationales Flüchtlings-
recht – so die Diakonie Baden. Politisch Verfolgten sei es schlicht unmöglich, vor 
der Flucht zunächst beim Verfolgerstaat die Ausstellung eines Reisepasses zu 
beantragen. Gerade für politisch Verfolgte  Menschen sei es oft schwierig, Origi-
naldokumente mit auf die Flucht zu nehmen.  Letztes Jahr wurden von den Flücht-
lingsberatungsstellen des Diakonischen Werks Baden in Kooperation mit Ehren-
amtlicheninitiativen mehr als 1.200 Asylsuchende in ihrem Asylverfahren beglei-
tet. In vielen Fällen sei völlig plausibel, warum die betroffenen Personen keine Do-
kumente mehr vorlegen können.

Nur noch  20.612 Asylbewerber beantragten laut Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge in 2006 Asyl in Deutschland; davon kamen 1.891 Personen nach Baden-
Württemberg. Die Herkunftsländer der nach Baden-Württemberg kommenden Flüchtlin-
ge sind zumeist klassische Kriegs- und Krisenregionen: Minderheiten aus dem Kosovo, 
Irak, Kurden aus der Türkei, Tschetschenen aus Russland, Vietnam, Libanon, Syrien, 
Iran und die Region Kaschmir stellen die wichtigsten Hauptherkunftsgebiete dar und 
mehr als 60 Prozent der Asylbewerber. 

Von den Asylsuchenden in Deutschland werden derzeit etwa 8,3 Prozent vom Bundes-
amt für Migration und Flüchtlings als schutzbedürftig anerkannt; rechnet man die Aner-
kennungen und Abschiebeschutzgewährungen durch die Verwaltungsgerichte dazu, 
liegt diese Quote bei etwa 20 Prozent. Von den nicht-anerkannten Asylbewerbern reist 
der größte Anteil während oder am Ende des Verfahrens aus (über 50 Prozent), ein 
kleiner Teil davon wird abgeschoben; weitere 20 Prozent können aus familiären oder 
humanitären Gründen nicht abgeschoben werden. Bei nicht-wenigen scheitert die Rück-
führung daran, dass die Zielstaaten der Rückführung nicht zustimmen. So nimmt  zum 
Beispiel die UN-Verwaltung im Kosovo Minderheitsangehörige nicht zurück, weil diese 
dort nach wie vor als gefährdet angesehen werden. Der Anteil von Personen, die wegen 
falscher oder unvollständiger Angaben im Asylverfahren nicht zurückgeführt werden 
können, ist eine relative kleine Gruppe, so die Erfahrungen in der Flüchtlingssozialarbeit 
der Diakonie. Dieses Problem würde aber auch bestehen, wenn es keine Möglichkeit 
gäbe, Asyl zu beantragen. Auch dann wären diese Personen illegal eingereist und könn-
ten letztendlich nicht zurückgeführt werden. 

Diakonisches Werk Baden 
Vorholzstraße 3, 76137 Karlsruhe 
www.diakonie-baden.de

Angelika Schmidt 
Pressesprecherin
Tel: 0721-9349248 
       0172-7319935
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Entschiedene Kritik an Äußerungen des Landesrech-
nungshofs zur Asylpolitik 

Noch ist die 50-seitige Studie des Rechnungshofs Baden- 
Württemberg zu Asylverfahren nicht veröffentlicht. Doch was 
an Einzelheiten vorab nach außen dringt, sorgt für einen Auf-
schrei von Fachleuten. Aus Kostengründen sollen Flüchtlinge 
künftig auf ihre Grundrechte verzichten, befürchten Asylbe-
auftragte und Asylbeirat des Evangelischen Kirchenbezirks 
Nürtingen. 
Rund 21 000 Menschen suchten im vergangenen Jahr in der 
Bundesrepublik Deutschland Zuflucht. Seit dem Spitzenjahr 
1992 mit 438 000 Flüchtlingen ging die Zahl kontinuierlich 
zurück. Trotzdem beklagt der Rechnungshof hohe Kosten, 
spricht von mehr als 90 Millionen Euro an Sozialleistungen für 
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge. „Von hohen Kosten 
zu reden ist reichlich zynisch“, findet hingegen die Asylbeauf-
tragte Ragini Wahl. Statt bisher für drei Jahre sei nun geplant, 
Asylbewerbern vier Jahre lang nur Sachleistungen sowie rund 
40 Euro monatlich in bar zu gewähren. Im Anschluss erhiel-
ten sie mit 225 Euro monatlich, rund ein Drittel weniger als 
Hartz IV, Sozialhilfe unter dem Existenzminimum. 

„Jeder hat das Recht, den Instanzenweg zu gehen“, weist Asyl-
beirat und Pfarrer Andreas Roß die Kritik. des Rechnungshofes 
an Asylbewerbern zurück, die ihre nach der Asylrechtsreform 
ohnehin beschnittenen Grundrechte nutzen. Leider‘ folgten 
die Gerichte oft Grundsatzentscheidungen, wie der Ansicht, 
in einem bestimmten Land würden Christen nicht verfolgt. 
Deshalb würden Einzelfälle zu wenig geprüft - obwohl ein 
Übertritt zum Christentum einen Muslim in Todesgefahr brin-
gen könne. Auch für Asylbeirätin Monika Moll würde eine 
Betrachtung der Einzelschicksale zu mehr Anerkennungen 
führen. Sie widerspricht zudem der Behauptung des Rech-
nungshofes, Asylbewerber würden die Verfahren durch nach-
einander gestellte Anträge für verschiedene Familienange-
hörige unredlich in die Länge ziehen. ,,Er müsste mit dem 
System zusammenarbeiten, aus dem er floh“, kritisiert Roß 
die Forderung, ein Asylbewerber ohne Pass solle schnellstens 
einen solchen besorgen. Zudem könne er dadurch zuhause 
verbliebene Angehörige in Gefahr bringen. Dass viele Länder 
gar keine Papiere ausstellen oder Jahre dazu bräuchten, sei 
nicht dem Flüchtling vorzuwerfen. 
Trotz Verbesserungen und Personalaufstockungen, so Wahl, 
lasse die Qualität der Asylverfahren noch immer zu wünschen 
übrig. Es würde nicht gründlich genug gefragt und würden 
nicht alle zur Verfügung stehenden Informationen genutzt. 

Die Anerkennungsquoten hingen stark von politischer Bezie-
hungen und deutschen wirtschaftlichen Interessen ab - bei ei-
nem Land wie Indien gingen sie deshalb gegen Null. Mit der 
Türkei solle gar ein Land in die EU aufgenommen werden, 
das in der Herkunftsländerstatistik 2006 des Bundesinnenmi-
nisteriums den zweiten Platz belege. Nur aus dem Irak kamen 
noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland. 
Am meisten schockiert sind Wahl, Moll und Roß über die stei-
le Behauptung des Rechnungshofes, 98 Prozent der Flüchtlin-
ge kämen aus rein wirtschaftlichen Gründen. Wem in einem 
zerütteten Staat oder einer Diktatur die Lebensgrundlagen 
entzogen seien, bei dem passe der Begriff „Wirtschafts-
flüchtling“ einfach nicht. Gegen die Behauptung Gegen die 
Behauptung spräche auch die Anerkennungsquote, die 2006 
bei immerhin zehn Prozent lag. Würden die Regeln der von 
Deutschland unterzeichneten Genfer Flüchtlingskonvention 
von 1951 ernsthafter umgesetzt, wäre zumindest die Quote 
der Flüchtlinge mit Duldungen deutlich höher, ist sich Wahl 
sicher. „Natürlich gibt es eine Minderheit, die Unfug macht“, 
bedauert sie das zu Recht kritisierte Verhalten einzelner. Doch 
dies dürfe nicht eine ganze Gruppe in ein schlechtes Licht 
rücken. Eine Gruppe von Menschen, für die sich Roß die ört-
lichen Kirchengemeinden verstärkt als Anwalt wünscht.

Asylbeauftragte und Asylbeirat des 
Evangelischen Kirchenbezirks Nürtingen 

Kontakt: Ragini Wahl, Im Malerwinkel 3, 72622 Nürtingen, 
Tel. 07022/44752 

Pressemitteilung vom 16. April 2007 

„Der Rechnungshof über-
schreitet seine Kompetenzen“ 

von Ragini Wahl
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I N N E N M I N I S T E R I U M
B A D E N - W Ü R T T E M B E R G
Postfach 10 24 43 • 70020 Stuttgart
E-Mail: poststelle@im.bwl.de
FAX: 0711/231-5000
5.10.2007

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg
Herrn Peter Straub MdL
Haus des Landtags
Konrad-Adenauer-Str. 3
70173 Stuttgart

nachrichtlich
Staatsministerium

Kleine Anfrage des Abg. Werner Wölfle GRÜNE
- Abschiebungen potentieller Altfälle im Jahr 2006
- Drucksache 14/1730
Ihr Schreiben vom 18. September 2007

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

das Innenministerium beantwortet die Kleine Anfrage wie 
folgt:

1. Wie viele Personen wurden (aufgegliedert nach Regie-
rungspräsidien) im Jahr 2006 abgeschoben?

Zu 1.:
Im Jahre 2006 wurden 2.228 Personen abgeschoben.
Regierungspräsidium  abgeschobene Personen
Stuttgart   831
Karlsruhe   668
Freiburg   481
Tübingen   248
Summe    2.228

2. Wie groß war hierbei der Anteil von Familien mit min-
derjährigen Kindern?

Zu 2.:
Abschiebungen von Familien mit minderjährigen Kindern 
werden statistisch nicht gesondert erfasst.

3. Ab welchem Zeitpunkt hat das Innenministerium die 
nachgeordneten Ausländerbehörden über die voraussicht-
lichen Eckpfeiler einer Bleiberechtsregelung in Kenntnis 
gesetzt?

4. Wie viele Abschiebungen erfolgten trotz dieser Kennt-
nis ab diesem Zeitpunkt?

5. Wie hoch ist der Anteil der Personen, die trotz Erfüllen 
aller potentieller Voraussetzungen der Bleiberechtsrege-
lung, abgeschoben wurden (aufgegliedert nach Regie-
rungspräsidien)?

6. Wie viele Familien mit minderjährigen Kindern befin-
den sich unter den abgeschobenen Altfällen?

Zu 3. bis 6.:
In der Innenministerkonferenz (IMK) wurde die Frage einer 
Bleiberechtsregelung mehrfach erörtert und dabei zunächst 
kein Einvernehmen erzielt. Anlässlich der IMK am 8./9. De-
zember 2005 in Karlsruhe wurde dann eine länderoffene Ar-
beitsgruppe auf Ministerebene eingerichtet, die sich mit der 
Gesamtproblematik befassen und ggf. Verfahrensvorschläge 
entwickeln sollte. Hintergrund dieses Beschlusses war, die 
Ergebnisse der Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes ein-
zubeziehen und daraus die nötigen Schlussfolgerungen zu 
ziehen. Am 9. März 2006 teilte der Vorsitzende der IMK mit, 
dass nach Auskunft des Bundesinnenministers die Evaluie-
rung bis zur IMK im Frühjahr 2006 noch nicht abgeschlossen 
sein wird und bis dahin auch keine belastbaren Zwischener-
gebnisse vorliegen werden. Die Arbeitsgruppe werde er un-
mittelbar nach Vorlage des Berichts einberufen, um dann ggf. 
eine Altfallregelung auszuarbeiten, die auf der IMK im Herbst 
2006 beschlossen werden könnte. Die Regierungspräsidien 
wurden in einer Dienstbesprechung am 16. Mai 2006 hierü-
ber unterrichtet. 
Der Bericht zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes wur-
de am 13. Juli 2006 versandt. Die länderoffene Arbeitsgruppe 
auf Ministerebene tagte am 9. Oktober 2006. Bis zuletzt - auch 
noch unmittelbar vor der IMK am 16./17. November 2006 – 
bestanden hinsichtlich einer möglichen Bleiberechtsregelung 
unterschiedliche Auffassungen. Angesichts dieser Ungewiss-
heit über das „Ob“ und das „Wie“ einer Bleiberechtsregelung 
kam ein Abschiebestopp im Vorfeld der Herbstsitzung der 
IMK nicht in Betracht. Auch in nahezu allen anderen Bundes-
ländern wurde kein Abschiebestopp erlassen. 
Die IMK hat dann am 17. November 2006 eine Bleiberechts-
regelung für im Bundesgebiet wirtschaftlich und sozial inte-
grierte ausländische Staatsangehörige beschlossen. Noch am 
Tag des Beschlusses wurden die Regierungspräsidien ange-
wiesen, keine Abschiebungen von Ausländern zu veranlassen, 
die unter die Bleiberechtsregelung fallen könnten.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Heribert Rech MdL
Innenminister

Abschiebungen potentieller 
Altfälle im Jahr 2006

«landespolitik»
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Die Zugangszahlen im Flüchtlingsbereich befinden sich im 
Bund wie im Land auf einem Tiefstand. Gerade deshalb 
ist es nötig sein Hauptaugenmerk auf lang hier lebende 
Flüchtlinge zu richten, die immer noch unverschuldet im 
Status der Duldung leben. Trotz Bleiberechtsregelung und 
Härtefallkommission gibt es immer noch etliche Fälle von 
Flüchtlingen bzw. Flüchtlingsfamilien, die trotz Straffrei-
heit durch dieses Raster fallen und keine Perspektive auf ein 
legales Aufenthaltsrecht haben. Jahrelange Unterbringung 
in Gemeinschaftsunterkünften, Sachleistungen und Resi-
denzpflicht bestimmen den Lebensalltag dieser allermeisten 

Die gemeinsame Herbsttagung der ev. Akademie Baden in 
Bad Herrenalb, der Ev. Akademie Bad Boll und des Flücht-
lingsrates Baden-Württemberg hat jetzt ein politisches Nach-
spiel. Die drei an der Podiumsdiskussion beteiligten Land-
tagsabgeordneten der FDP/DVP, Grünen und der SPD haben 
gemeinsam eine Anfrage an die Landesregierung gestartet, in 
der sie die Thematik der Tagung, sowie in der tagung aufge-
worfene Fragen an die Landesregierung weitergegeben ha-
ben. Erfreulich, dass sich mit Herrn Kluck auch ein Mitglied 
einer in Regierungsverantwortung befindlichen Fraktion an 
dieser Anfrage und gemeinsamen Presseerklärung beteiligt 
hat- beteiligt 
Die Tagung fand vom 14. bis 16. September 2007 in Bad Her-
renalb unter großer Beteiligung von Flüchtlingen statt. 

Kleine Anfrage
Werner Wölfle GRÜNE/ Stephan Braun SPD/ Hagen Kluck 
FDP/DVP  28.09.2007  Drs 14/1797

Spielräume für eine humanitäre Flüchtlingspolitik?

Wir fragen die Landesregierung:
Sieht die Landesregierung aufgrund kontinuierlich zurückge-
hender Flüchtlingszahlen Spielräume in folgenden Punkten:
a) Ist die Erteilung eines Aufenthaltsrechts möglich für die-
jenigen straffrei gebliebenen Flüchtlinge, die seit 15 Jahren 
geduldet hier leben und weder unter die IMK- Bleiberechts-
regelung noch unter die gesetzliche Bleiberechtsregelung und 
auch nicht in die Zuständigkeit der Härtefallkommission fal-
len?
b) Um wie viele Personen würde es sich hierbei handeln?
c) Hält die Landesregierung es für möglich den Zustim-
mungsvorbehalt der Regierungspräsidien bei der Erteilung 
eines Aufenthaltsrechts nach der IMK-Bleiberechtsregelung 
zukünftig wegzulassen?
d) Besteht bei unter 18-jährigen Flüchtlingen die Möglichkeit 
die Residenzpflicht z.B für Schullandheimaufenthalte gene-

rell aufzuheben oder zumindest die Gebühren für die Ausnah-
meregelung zu erlassen?
e) Gibt es angesichts der niedrigen Zugangszahlen von Asyl-
bewerbern und Asylbewerberinnen Überlegungen in der Lan-
desregierung, das im Flüchtlingsaufnahmegesetz normierte 
Sachleistungsprinzip sowie die Höchstaufenthaltsdauer in ei-
ner staatlichen Gemeinschaftsunterkunft zu begrenzen?

Stuttgart, 28.09.2007
Werner Wölfle GRÜNE, Stephan Braun SPD, Hagen Kluck 

FDP/DVP

Begründung:
Die Zugangszahlen im Flüchtlingsbereich befinden sich im 
Bund wie auch im Land auf einem Tiefstand. Deshalb be-
steht die Notwendigkeit das Augenmerk auf lang hier lebende 
Flüchtlinge zu richten. Es gibt etliche Fälle von Flüchtlingen 
bzw. Flüchtlingsfamilien, die nach einer langen Aufenthaltszeit 
immer noch im Status der Duldung leben. Eine Rückkehr in 
den ursprünglichen Heimatstaat ist einerseits aufgrund ver-
schiedener Abschiebehindernisse nicht möglich, andererseits 
gibt es auch keine Perspektive auf ein legales Aufenthaltsrecht, 
da diese Flüchtlinge durch das Raster bestehender Bleiberechts-
regelungen bzw. der Härtefallkommission fallen. Im Großteil 
dieser Fälle leben die Flüchtlinge ununterbrochen in staatlichen 
Gemeinschaftsunterkünften und sind an die Residenzpflicht 
gebunden, was eine Integration in die Gesellschaft und in die 
Arbeitswelt nahezu unmöglich macht. Angesichts der niedri-
gen Zugangszahlen im Land scheint es angebracht bestimm-
te Regelungen wie zum Beispiel das Sachleistungsprinzip im 
Flüchtlingsaufnahmegesetz im Hinblick auf die Gesetzesinten-
tion und die tatsächlichen Verhältnisse zu überprüfen.
Ziel dieser Anfrage ist es, die Größe dieser Flüchtlingsgruppe 
zu eruieren sowie darzulegen, wie die Landesregierung mit 
diesen Flüchtlingen weiter umzugehen gedenkt. Es soll auf-
gezeigt werden, ob die Landesregierung Spielräume im Sinne 
einer humanitären Flüchtlingspolitik sieht und diese ergreifen 
will. 

Spielräume für eine humane 
Flüchtlingspolitik?

Flüchtlinge. Eine Überprüfung dieser zum Teil auch lan-
deseigenen Regelungen erscheint angesichts der niedrigen 
Zugangszahlen angebracht.

Aus diesem Grund haben sich die drei Landtagsabgeord-
neten Werner Wölfle, Stephan Braun und Hagen Kluck 
fraktionsübergreifend mit einer kleinen Anfrage an die 
Landesregierung gewandt, um zu eruieren, inwieweit die 
Landesregierung Spielräume im Sinne einer humanen 
Flüchtlingspolitik sieht und  diese nutzen will. 

 1.10.2007

Gemeinsame Presseerklärung der Landtagsabgeordneten Werner Wölfle GRÜNE, Stephan Braun SPD und 
Hagen Kluck FDP/DVP: „Spielräume für eine humane Flüchtlingspolitik nutzen!“
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Weilimdorf. Seit Jahren ist das evangelische Waldheim Lin-
dental der Treffpunkt, wenn der Arbeitskreis Asyl zu seinem 
internationalen Fest einlädt. Zu feiern gab es einen Bürger-
preis und sieben gelungene Einbürgerungen seit der Einfüh-
rung der Härtefall-Kommission.

Überglücklich ist Julietta Shabani, dass sie und ihre Familie 
nach acht Jahren von der Ausländerbehörde als Flüchtlinge 
anerkannt wurden. Acht Jahre durfte sie Baden-Württemberg 
nicht verlassen. Erst jetzt konnte sie mit ihren drei Töchtern 
die Familie im Kosovo besuchen. „Das war ein schönes Ge-
fühl“, sagt sie. Noch nicht ganz so weit ist es bei Remina Jo-
nuzi. Die Schülerin geht in die elfte Klasse eines Wirtschafts-
gymnasiums und hofft, ihr Abitur machen zu können. Eine 
Ausbürgerung würde ihre Pläne für ein Studium zunichte 
machen. Ingrid Bohsung vom Arbeitskreis Asyl ist aber guter 
Dinge - dass noch etwas schief gehen könnte, glaubt sie nicht. 
Dass die Flüchtlinge so lange auf eine Entscheidung warten 
müssen, ist keine Ausnahme: „Die Mühlen der Behörden 
mahlen langsam“, kritisiert sie. Zu langsam - denn solange 
die Flüchtlinge hier nicht anerkannt würden, könnten sie auch 
keine Wurzeln schlagen. Diese deprimierende Situation ziehe 
sich auch in die nächste Generation hinein, die nicht selten 
hier geboren ist.

Der Arbeitskreis Asyl mit seinen zwölf Mitgliedern unterstützt 
deshalb seit mehr als 20 Jahren vor allem die Kinder und Ju-
gendlichen der Flüchtlinge bei den Hausaufgaben. Auch bei 
Behördengängen begleitet der AK Asyl die Familien. „Im 
Gegensatz zu früher haben wir seit der Einrichtung der Här-
tefall-Kommission heute mehr Einblick in die Fälle und kön-
nen besser helfen“, sagt Ingrid Bohsung. In den vergangenen 
eineinhalb Jahren, seit die Kommission eine Abschiebung 
überprüft, wenn der Rechtsweg ausgeschöpft ist, sei es sieben 
Familien gelungen, ein Bleiberecht zu erwirken.

Gerade politisch Verfolgte oder Angehörige einer verfolg-
ten, religiösen Minderheit, die Schreckliches erlebt hätten, 
seien oft nicht bereit, über ihr Schicksal zu reden: „Das ist 
ein grundsätzliches Problem, das die Anerkennung schwierig 
macht.“ Manche treibe dieser Spießrutenlauf bis zum Selbst-
mord. Der Satz eines Flüchtlings: „Wir sind aus der Landkarte 
gefallen“, ist Ingrid Bohsung haften geblieben.

Das Engagement des Freundeskreises fand auch Anerken-
nung bei der Bürgerstiftung Stuttgart, die die Initiative mit 
einem Bürgerpreis auszeichnete. Auch das galt es beim inter-
nationalen Waldheimfest zu feiern.

Quelle: Nord-Rundschau, 14. Juni 2007

«Wir sind aus der 
Landkarte gefallen»
von Ulrike Koch

Fakten, Fakten, Fakten ...
Rekordtief bei den Asylgesuchen in Deutsch-
land
Nur noch 21.029 Asylanträge wurden im Laufe 
des Jahres 2006 in Deutschland gestellt. Das sind 
27,3% weniger als im Jahr 2005 (28.914). Hiermit 
ist der niedrigste Stand seit 1983 erreicht. Im Ver-
gleich zur Höchstzahl von 438.191 Asylgesuchen 
im Jahr 1992 macht dies nicht einmal mehr  5% 
der Anträge aus. Dieser Trend setzt sich auch im 
Jahr 2007 massiv fort: Von Januar bis Juni wurden 
8.465 Erstanträge gestellt. Hauptherkunftsländer 
2006 waren der Irak, die Türkei und Serbien Mon-
tenegro.

Entscheidungen und 
Entscheidungsquoten
Im Jahr 2006 wurden 0,8% (2005: 0,9%) als Asyl-
berechtigte anerkannt (nach Art. 16a GG), 3,6% 
(2005: 4,3%) erhielten Abschiebungsschutz nach 
der Genfer Flüchtlingskonvention (§ 60,1 Auf-
enthG) und bei 2 % (2005: 1,4%) wurde ein Ab-
schiebungsverbot festgestellt. Nicht eingerechnet 
sind die Flüchtlinge, die aufgrund eines Verwal-
tungsgerichtsurteils anerkannt werden.
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WENDLINGEN (pm). Fast unbeachtet von der deutschen 
Öffentlichkeit werden in diesen Wochen Hunderttausende 
von assyro-chaldäischen Christen aus ihrer Heimat im Irak 
vertrieben. Als religiöse Minderheit leiden sie noch mehr als 
die übrige Bevölkerung unter den chaotischen Zuständen im 
Land. Die Asylbeauftragte im evangelischen Kirchenbezirk 
Nürtingen, Ragini Wahl, sowie Monika Moll und Pfarrer An-
dreas Roß vom Asylbeirat informierten sich bei einer iraki-
schen Familie in Wendlingen über die aktuelle Situation in 
dem vom Krieg gezeichneten Land.

Hilflos fühlt sich Fadia Abdullahad, wenn sie an das Schicksal 
ihrer Verwandten in ihrer Heimat denkt. Die meisten wurden 
aus ihren Häusern vertrieben und sind jetzt irgendwo auf der 
Flucht, berichtete die junge Irakerin, die seit 1998 in Deutsch-
land lebt. Manche wurden umgebracht. Per Handy kann Fadia 
immer wieder mit ihren Verwandten in Kontakt treten. Die 
Nachrichten aus dem Irak werden täglich schlimmer.
Schon vor sechs Monaten wurde eine ihrer Tanten aus ihrem 
Haus in Bagdad vertrieben. Auch die Kinder wurden verprü-
gelt und dann mit ihren Eltern zur Flucht gezwungen. Sie 
konnten nichts mitnehmen und flohen allein mit dem, was sie 
am Leib hatten, berichtet die Wendlingerin.
Vor zwei Wochen, erzählt sie weiter, überfielen Muslime im 
Bagdader Stadtteil Dora viele christliche Familien und stell-
ten sie vor die Alternative, sich entweder zum Islam zu beken-
nen oder zu fliehen.
Die Männer wurden sicherlich nicht vom Staat geschickt, er-
klärt Fadias Mutter Jansana M. Es seien Muslime, die, ange-
trieben von den Predigten der Imame, überall im Irak zu Tau-
senden gegen ihre christlichen Mitbürger aufbegehren. Sie 
wollen, dass im Irak keine Christen mehr leben, so Jansana 
M. Damit ginge ein jahrhundertelanges Zusammenleben von 
Muslimen und Christen zu Ende.
Die chaldäischen Christen, die nun vertrieben werden, fliehen 
in den Nordirak. Aber selbst dort sind sie nicht sicher. So be-
richtete Fadias Tante Syreya G., die 14-jährige Tochter eines 
Schwagers sei bei einem Überfall in Mossul von Muslimen 
vergewaltigt und ihr Vater sei erschossen worden. Der Rest 
der Familie konnte fliehen. Aber wohin sollen sie gehen?, 
fragt Syreya besorgt. Inzwischen sind Hunderttausende von 
Flüchtlingen aus dem Irak in Jordanien und Syrien angekom-
men und werden dort in Flüchtlingslagern untergebracht, die 
mit der Situation aber völlig überfordert sind.

Es ist unerträglich, dass sich die evangelische Kirche nicht 
engagierter für die Flüchtlinge einsetzt, meint die Nürtinger 
Asylbeauftragte Ragini Wahl. Der Irak steht nach den Zahlen 
des Bundesministeriums des Innern seit einem Jahr auf Platz 
zwei der Flüchtlingsherkunftsländer, so Wahl. Von den Hun-
derttausenden auf der Flucht seien in den vergangenen zwölf 
Monaten aber nur 2000 in Deutschland angekommen. Es stün-
de uns gut an, in dieser besonderen Bedrohungssituation ein 
Kontingent von Christen aus dem Irak mit Unterstützung des 
UN-Flüchtlingskommissariats nach Deutschland einreisen zu 
lassen, ist die Asylbeauftragte überzeugt.
Seit einem halben Jahr werden Angehörige religiöser Minder-
heiten aus dem Irak, wie die Christen oder die kurdischen Je-
siden, in Deutschland als Flüchtlinge in der Regel anerkannt. 
Das Bundesamt für Migration will Mitte September prüfen, 
ob das noch gerechtfertigt ist. Die Situation der Christen im 
Irak hat sich inzwischen aber deutlich verschlechtert, sodass 
es zur weiteren Anerkennung keine Alternative geben kann, 
mahnt Wahl an.

Große Sorge um 
Verwandte im Irak
Asylbeauftragte Wahl fordert Aufnahme 
weiterer assyro-chaldäischer Christen in Deutschland
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Fast sieben Jahre lang lebte die Familie Krasniqi in Konstanz, 
doch einen festen Aufenthaltstitel bekamen die Angehörigen 
der ethnischen Minderheit der Kosovo-Ägypter die ganzen 
Jahre lang nicht. Die Abschiebung der Familie war behördlich 
schon geplant. Die Zustimmung der UMNIK-Übergangsver-
waltung der Vereinten Nationen lag nach Behördenangaben 
vor. 

Was hätte geschehen sollen: Nach den Richtlinien hätte vor-
ab geklärt sein sollen, wo die Rückkehrer künftig wohnen. 
Bei Angehörigen von ethnischen Minderheiten des Kosovo 
(Ashkali, Kosovo-Ägypter und Roma) ist in einer mehr oder 
weniger feindlichen Umwelt guter Rat teuer.. Die Häuser der 
Rückkehrenden sind oft zerstört oder wurden von anderen in 
Beschlag genommen. Auch das Haus der Familie Krasniqi 
soll von anderen bewohnt sein. 

Was deshalb wirklich geschah: Zwei Familien, die sich drei 
Zimmer teilen: Das ist nach Augenzeugenberichten das Leben 
von Bedri Krasniqi, seiner Frau und seinen drei Kindern im 
Alter von zehn, sechs und vier Jahren seit ihrer „freiwilligen“ 
Ausreise ins Kosovo, die eigentlich eine erzwungene war. 
Warum wurde die Krasniqis gegen alle humanitären Regeln 
allein ihrem Schicksal überlassen? Das fragen Gazmend Aba-
zi, der die Familie im Kosovo besucht hat, und Friederike von 
Wolff vom Konstanzer Arbeitskreis Asyl. 

Wie Freiwilligkeit funktioniert: Die Krasniqis hatten am 5. 
Mai mit Wissen der Behörden Deutschland „freiwillig“ ver-
lassen, um der Abschiebung zu entgehen. Im Kosovo wurden 
sie dann sich selbst überlassen. Gazmend Abazi aus Konstanz, 
der wegen eines Todesfalls ins Kosovo reiste, und dabei die 
Krasniqis traf, berichtet von der Familie, die nach ihrer An-
kunft aus dem Gelände des Flughafens der Kosovo-Metropo-
le Pristina geschmissen worden waren, ohne dass jemand sich 
weiter kümmerte. Inzwischen haben sie in der Region von 
Prizren Obdach bei einer weitläufig bekannten Familie mit 
drei Kindern gefunden, berichtet der 29-Jährige. Erschwerend 
kommt hinzu, dass Vater Krasniqi durch Gewalterlebnisse 
psychisch angeschlagen ist, wie Ärzte ihm bescheinigt haben. 
Die UNMIK selbst forderte von den Abschiebestaaten Mit-
teleuropas, vor allem von dem unseren, noch vor einem Jahr, 
kranke Personen nur dann rückzuführen, wenn die „lückenlo-
se Fürsorge und der ununterbrochene Schutz der Personen“ 
sicher gestellt sei. 

Bei den Krasniqis spielte dies alles offenbar keine Rolle. Auch 
in anderen Fällen wurden in Baden-Württemberg Flüchtlinge 
schon gegen humanitäre Regeln abgeschoben. Udo Dreutler 
aus Karlsruhe hat in einem Film das Schicksal einer allein-
stehenden, traumatisierten Mutter zweier unehelicher Kin-
der erschütternd vor Augen geführt. Sie wurde ins Kosovo 
abgeschoben. Die UNMIK prüft zwar grundsätzlich, ob eine 
individuelle Gefährdung von Leib und Leben oder drohende 
Obdachlosigkeit vorliegen. Leider mit ganz oberflächlichen 
Prüfungsmethoden, so Nicolaus von Holtey, der für die katho-
lische Friedensbewegung Pax Christi sich um Romaflüchtlin-
ge aus dem Kosovo kümmert, die in der Regel die untersten 
in der Sozialpyramide darstellen und entsprechend herumge-
schubst werden. 

Pro Asyl und andere in der Flüchtlingsarbeit Engagierte for-
dern, mit dieser Perversfassung von Freiwilligkeit endlich 
aufzuhören. Sie wissen, dass ohnedies nach dem Willen der 
USA und von großen Teilen der EU kurz vor der Explosion 
steht. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die USA Gewehr bei 
Fuß stehen, um die Kosovo-Albaner zur einseitigen Unabhän-
gigkeitserklärung zu ermuntern. Sofort würden die Vereinig-
ten Staaten und hörige Nachfolge-Nationen den neuen Staat 
anerkennen. NATO und UNO kämen in die größten Schwie-
rigkeiten. Es geht dann zwar in erster Linie um die serbischen 
Minderheiten, die in diesem Fall von Serbien unterstützt wür-
den. Aber auch um alle übrigen kleineren Minderheiten. Nach 
den Erfahrungen der Vergangenheit kämen sie genau noch 
einmal in die Lage, die sie vor Jahren zur Flucht gezwungen 
hatte. 

Genau genommen: sie liefen Gefahr, noch einmal einer blu-
tigen Bereinigung der Gemengelage in der Volkszusammen-
setzung zu erliegen

Quelle: Südkurier Lokalausgabe Konstanz 14.7.07

Konstanz: Beispiel der 
Freiwilligkeit einer 
Abschiebung in den Kosovo
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TÜBINGEN (rah). „Pro Asyl“ lautete das Motto gestern auf 
dem Holzmarkt: Zum Tag des Flüchtlings machte das Tübin-
ger Asylzentrum mit Infoständen und einer kleinen Ausstel-
lung auf seine Arbeit und auf europaweite Probleme aufmerk-
sam.

Verschiedene Musiker zogen die Passanten an, die sich dann 
bei Interesse ausführliche Informationen geben lassen konn-
ten – sowohl über die Arbeit der hiesigen Flüchtlingshelfer 
als auch über die überregionalen Probleme, die das Team des 
Hilfszentrums bekämpfen will. Wer wollte, konnte sich per 
Unterschrift auch selbst für Flüchtlinge einsetzen.
„Wir wollen Stimmen sammeln gegen die menschenrechts-
verletzenden Abfangmaßnahmen an den Grenzen der EU“, 
erklärte Angela Zaschka, Leiterin des Tübinger Asylzentrums. 
Sie zeigte schockierende Bilder von aufgerissenen Händen 
und Kleidern, die an den Stacheldrahtzäunen hängen und de-
ren Besitzer womöglich tot sind. „Wir wollen erreichen“, so 
Zaschka, „dass Flüchtlinge einreisen dürfen und ein ordentli-
ches Asylverfahren bekommen.“
Sie ist sich sicher: „Wenn die Hilfesuchenden anschließend 
gerecht auf die EU-Länder verteilt würden, gäbe es auch kei-

ne Probleme.“ Sie halte es nicht für richtig, unkontrolliert alle 
Asylbewerber aufzunehmen, doch nach den Gründen ihrer 
Flucht müsse man fragen und ihnen eine Chance geben.
Für die hiesigen Flüchtlinge sind Angela Zaschka und ihre 
Mitarbeiter im Asylzentrum da. Sie helfen bei Bewerbungen, 
Arztbesuchen, und gerichtlichen Tätigkeiten. Die Ausstellung 
mit dem Titel „Da-sein“, die Zaschka und ihre Helfer um die 
Infostände herum aufgebaut hatten, portraitiert einige Tübin-
ger Flüchtlinge. Auf lebensgroße Holzfiguren sind Sprechbla-
sen gemalt. Die dort geschilderten Ängste drehen sich immer 
wieder um Arbeitslosigkeit und Abschiebung. Auch der 27-
jährige Algerier Djamal Mohamed (Name geändert) findet 
hier keinen Job. Da er gut Deutsch spricht, half er bei der Un-
terschriftenaktion – in der Hoffnung, damit für sich und seine 
Schicksalsgenossen bessere Verhältnisse zu schaffen.
Das Highlight des Tages waren die jungen Musiker des „HSI-
Projects“. Die Schüler der Tübinger Hauptschule Innenstadt 
sangen selbst geschriebene, sozialkritische Pop-Songs vor der 
Stiftskirche.

Quelle: Schwäbisches Tagblatt, 29.09.07

Kunst und Musik auf 
dem Holzmarkt
Tübinger Asylzentrum organisierte Ausstellung 
und Unterschriftenaktion zum Tag des Flüchtlings

Als mein Bruder vor zwei Monaten beim Bäcker einkauf-
te, vermisste er daheim seine Geldbörse. Er ging sofort den 
ganzen Weg nochmals ab und fragte auch in der Bäckerei 
nach. Ohne Erfolg! Wie häufig beim Verlust des Geldbeu-
tels denkt man zuallererst an die Checkkarte, die sofort ge-
sperrt werden muss. Die Telefon-Nummer dort war belegt, 
und bevor er zum 2. Mal anrufen konnte, kam ein Anruf 
von der Polizeistation, der Geldbeutel sei bei ihnen ab-
gegeben worden. Der Finder war ein seit kurzem arbeits-
loser Kosovoalbaner, der - da das Fundamt am Samstag 
geschlossen war -  extra den Umweg zur Polizeiwache ge-
nommen hatte. Nachdem mein Bruder seinen Geldbeutel 
abgeholt hatte, zu dem Kosovoalbaner gegangen war und 
sich herzlich mit einem Finderlohn bedankt hatte, sagte er 
beim Abschied, wenn der Finder Hilfe brauche, sollte er 

sich melden.  Zwei Tage später geschah dies tatsächlich. 
Er hatte nämlich erfahren, dass eine Firma im Ort Leute 
suchte, und bat meinen Bruder, ihm bei der Bewerbung zu 
helfen. Zusammen haben sie dann auf dem Computer eine 
gekonnte Bewerbung mit Bild verfasst. Der Finder hat die-
se gleich am nächsten Morgen im Personalbüro abgegeben 
und hat die Stelle bekommen. Dass mein Bruder in dieser 
Firma arbeitet, die Leiterin des Personalbüros persönlich 
kennt und ihr die Geschichte des Geldbeutelfinders erzählt 
hatte, hat der Einstellung bestimmt nicht geschadet.
Jetzt arbeitet der Kosovoalbaner schon zwei Monate bei 
der Firma und macht seine Arbeit gewissenhaft und gut. 
Davon war mein Bruder vorab schon überzeugt.

Irmgard Kägi

Geldbeutel wird zur Integrationshilfe
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NÜRTINGEN (kb). Aus den Krisengebieten der Welt flüchten 
täglich Menschen in der Hoffnung auf ein Leben ohne Krieg 
und Todesangst. Um die Flüchtlinge abzuwehren, werden um 
Europa herum die Grenzen immer dichter und die Zäune im-
mer höher, lautet die Kritik des Arbeitskreises Asyl Nürtingen 
zum heutigen Tag des Flüchtlings, der jährlich von Pro Asyl 
und anderen Flüchtlingsorganisationen ausgerufen wird.
Die Bundesregierung, so der AK Asyl, werte die zurückge-
henden Zahlen von Asylsuchenden als sichtbaren Erfolg ihrer 
Asylpolitik. Tatsächlich habe sich jedoch an den Fluchtursa-
chen und den Zuständen in den Herkunftsländern kaum et-
was verändert nur der Zugang nach Deutschland werde durch 
Grenzkontrollen und restriktive Gesetze erschwert. Von den 
wenigen, die Deutschland erreichen, werde wiederum nur ein 
sehr geringer Teil als asylberechtigt anerkannt. Immer wieder 
ende eine zunächst gelungene Flucht nach Deutschland mit 
einer Abschiebung ins Herkunftsland.
Dabei kommt es auch nach den Erfahrungen des Arbeitskrei-
ses Asyl in Nürtingen teilweise zu fragwürdigen Praktiken, 
die mit Artikel 1 des Grundgesetzes Die Würde des Menschen 
ins unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt nur schwer in Einklang zu brin-
gen seien. Nach wie vor scheint es unserer Landesregierung 
nur wichtig zu sein, möglichst viele abzuschieben, sagt Julie 
Hoffmann, Leiterin des Awo-Sozialdienstes für Flüchtlinge 
in den staatlichen Unterkünften im Landkreis Esslingen und 
Mitarbeiterin im Arbeitskreis Asyl in Nürtingen.
Unter anderem denkt sie an drei Familien, die zum Teil länger 
als zehn Jahre in Deutschland lebten, deren Kinder hier gebo-
ren und integriert waren, die Schule besuchten oder arbeite-
ten. In einem Fall wurden sogar Hunde eingesetzt, obwohl die 
betroffene Familie minderjährige Kinder hatte, erinnert sich 
Julie Hoffmann. Die Abschiebung dieser Familie musste aus 
juristischen Gründen abgebrochen werden. Die Kinder konn-
ten danach nur noch mit professioneller psychologischer Hil-
fe ihren Alltag und die Schule wieder bewältigen.
Dass bei den Abschiebungen Hunde und oftmals Ärzte ein-
gesetzt werden, die für die Ruhigstellung der in Panik gera-
tenden Flüchtlinge zuständig sind, stößt bei Julie Hoffmann 
auf Unverständnis. Hat ein Arzt sich nicht durch den Eid des 
Hippokrates dazu verpflichtet, seinen Beruf in Würde auszuü-
ben und die Gesundheit der Patienten zu erhalten und in ihrem 

Interesse zu handeln? fragt sie. Dazu gehört auch das Verbot 
zweifelhafter oder gefährlicher Behandlungsmethoden. Die 
Beihilfe eines Arztes bei einer Abschiebung ist jedoch ein-
deutig nicht im Interesse der Flüchtlinge, sondern des Staates, 
und deren Durchführung ist vor allem unter Einsatz von Hun-
den und Beruhigungsmitteln weder würdevoll noch erhält sie 
die Gesundheit der Patienten. Vielmehr werden die Schüblin-
ge, wie die Betroffenen im Beamtendeutsch genannt werden, 
oft traumatisiert oder bei entsprechenden Vorerfahrungen im 
Heimatland retraumatisiert.
Nicht einmal ein ökonomischer Aspekt werde berücksichtigt, 
wie das Beispiel von T. zeigt, einem türkischen Staatsangehö-
rigen, der vor zehn Jahren mit seinen Eltern und Geschwistern 
nach Deutschland floh. Inzwischen ist er 25 Jahre alt und kann 
einen guten Werdegang vorweisen: Vorbereitungskurs für den 
Erwerb des Hauptschulabschlusses als Schulfremder bei in-
bus, Hauptschulabschluss, Führerschein, Staplerschein, feste 
Arbeitsstelle. Durch seine ehrliche und zuverlässige Art ist er 
bei der Arbeit sehr beliebt. Die Hoffnung auf ein festes Blei-
berecht gibt ihm Mut, an die Gründung einer eigenen Familie 
zu denken und sich zu verloben.

Nur die Eltern durften bleiben
Denoch wird er mit zwei weiteren volljährigen, ebenfalls ar-
beitenden Geschwistern in die Türkei abgeschoben. Ich habe 
hier nichts gemacht, nur gearbeitet, nie was mit der Polizei zu 
tun gehabt. Ich will hier bleiben und arbeiten, meine Fami-
lie gründen, mehr nicht. Ich halte mich hier an die Gesetze, 
versichert er. Doch in Deutschland bleiben allein die kranken 
Eltern und ihre minderjährigen Kinder und sind wegen des 
fehlenden Einkommens der erwachsenen Kinder wieder so-
zialhilfeabhängig.
In der Türkei werden die drei abgeschobenen Geschwis-
ter wochenlang inhaftiert und vielfacher Gewalt ausgesetzt. 
Nach der Freilassung gegen Lösegeld versuchen sie ein Jahr 
lang erfolglos, sich trotz Repressalien in der alten Heimat 
zurechtzufinden. Ihnen gelingt noch einmal die Flucht nach 
Deutschland zu ihrer Familie. T. wird in die Psychiatrie ein-
gewiesen, um seine traumatischen Erfahrungen zu bewälti-
gen. In der Türkei gibt es für mich nichts außer Gewalt, ich 
habe dort niemand, meint er. Nicht nur er, auch seine beiden 
Geschwister leiden unter den Auswirkungen der erlittenen 

Gegen unwürdige 
Abschiebepraxis
AK Asyl Nürtingen erinnert zum 
heutigen bundesweiten Tag des Flüchtlings 
an fragwürdige Abschiebungen



43
Rundbrief Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 03/ 2007

«regio»

Misshandlungen und haben Mühe, ihr zuvor geordnetes Le-
ben wieder aufzunehmen.

Mehr Augenmaß gefordert
Im Arbeitskreis Asyl in Nürtingen stoßen solche Abschiebun-
gen auf Unverständnis. Kann unser Staat sich solche men-
schenunwürdigen und zudem wirtschaftlich unsinnigen Maß-
nahmen leisten? Wäre es nicht sinnvoller, menschlich und mit 
Augenmaß zu handeln? Diese Fragen drängen sich den Mit-
gliedern des Arbeitskreises auf, und dies nicht nur angesichts 
der Abschiebepraxis.
So halten die Behörden trotz wirtschaftlichem Aufschwung an 
Sparmaßnahmen fest, welche die Leistungen für Asylbewer-
ber weiter ausdünnen. Staatliche Flüchtlinge erhalten neben 

Sachleistungen 40,90 Euro Taschengeld im Monat. Davon 
müssen sie seit einem Jahr auch ihre Verhütungsmittel bezah-
len. Dass von dem Taschengeld weder die Pille noch die Spi-
rale finanziert werden können, liegt auf der Hand. Erwarten 
die Behörden, dass Flüchtlinge auch Eltern, beziehungsweise 
Ehepaare enthaltsam leben?, fragt sich Julie Hoffmann. Die 
Folgekosten trägt dann doch der Staat: Vorsorgeuntersuchun-
gen, Geburtshilfe, Krankenhausaufenthalt und Unterhalt des 
Kindes.
Glimpflich sieht die Sache für T. aus. Noch wartet er auf seine 
Arbeitserlaubnis. Dann kann er wieder bei seinem früheren 
Arbeitgeber arbeiten. Ende September hat er geheiratet und 
wird endlich sein Bleiberecht bekommen.

Quelle: Nürtinger Zeitung, 28.09.07

Protokoll Rechenschaftsbericht/SR-Wahlen 
3.3.2007(11.30-15 Uhr)

1. Rechenschaftsbericht der 1. Vorsitzenden Angelika von 
Loeper

1.1 Finanzbericht
In finanzieller Hinsicht verlief das Jahr 2006 zufriedenstel-
lend. Der Verein erhielt EFF-Zuwendungen für Projekte aus 
den Jahren 2003 und 2004, außerdem sind die Zuwendungen 
für das Projekt 2005 sehr pünktlich eingegangen, so dass 
Rücklagen für das laufende Projekt in Höhe von 29.430,59 
Euro gebildet werden konnten. Da den Mitgliedern der aus-
führliche Finanzbericht bereits per Post vorab zugegangen ist, 
wird hier auf die detaillierte Widergabe verzichtet.

1.2 Das war 2006
Der Flüchtlingsrat B.-W. hat sich acht Mal mit Mitteilungen 
an die Presse gewendet. Schwerpunkt der Öffentlichkeitsar-
beit war die Bleiberechtsregelung. Sämtliche Pressemittei-
lungen können unter www.fluechtlingsrat-bw.de eingesehen 
werden.
Zwei Tagungen in Bad Boll und drei Plenen in Stuttgart wur-
den durchgeführt.
20.-21.1.2006 Migration und Friedensarbeit 
22. -24.9.2006 Grenzen dicht für Flüchtlinge aus Afrika?
11.02.2006 Podium zum Thema „Neue Perspektiven der 
Flüchtlingssolidarität“
24.06.2006 Norbert Trosien, Die Arbeit des UNHCR in 
Deutschland und die Perspektiven des Flüchtlingsschutzes
25.11.2006 Prof. Dr. Holger Hoffmann, Flüchtling ein Begriff 
mit Zukunft?

Der Rundbrief ist drei Mal mit neuem Layout erschienen. Au-
ßerdem wurden 4 Newsletter und zwei Schnellinfos an die 
Mitglieder und AbonnentInnen versendet.
Zum Tag des Flüchtlings erschien „xclusiv 3“ in einer Auflage 
von 4.000 Exemplaren und wurde von 27 Flüchtlingsinitiati-
ven verteilt.
In der Geschäftsstelle wurden über 1.500 Kontakte registriert, 
22 E-Mail-Newsletter an 230 Personen versendet. An den 
durchgeführten Schulungen nahmen insgesamt 1.110 Perso-
nen, an den Tagungen und Plenen 237 Personen teil. An den 
Pro Asyl-Rechtshilfefonds wurden 6 von 10 Anträgen weiter-
geleitet und dort in vollem Umfang befürwortet.

Ausblick 2007
Kampagne: Für Bleiberecht - gegen Abschiebung
Lobbyarbeit: 2. Änderungsgesetz ZuWG
Visionen: Leitbild und neue Flüchtlingssolidarität
Mai 2007:Hearing zum Bleiberecht im Landtag 
Tag des Flüchtlings 2007 und xclusiv4
Tagung in Bad Herrenalb 14. -16. 9. Zwischen Aufnahme und 
Abschottung-Perspektiven für eine humanere Flüchtlingspo-
litik –gemeinsam mit Flüchtlingen (Antrag Aktion Mensch)
QUER–Das EFF-Projekt bis 31.12.2007

2. Bericht des Kassenprüfers Helmut Kägi
Helmut Kägi lobt die übersichtliche Führung von Kasse und 
Buchhaltung, die ihm die Kontrolle und Zuordnung der ein-
zelnen Posten sehr erleichtert hat. Er erklärt sich bereit, die 
Kassenprüfung für ein weiteres Jahr zu übernehmen. 
Als zweite Kassenprüferin wird Friederike von Wolff vorge-
schlagen. 

Flüchtlingsrat Baden-
Württemberg intern
Mitgliederversammlung - Rechenschaftsbericht - Wahlen
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Der bisherige zweite Kassenprüfer Norbert Schulz steht aus 
privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung und konnte bei 
der diesjährigen Kassenprüfung bereits nicht mehr dabeisein.
Helmut Kägi und Friederike von Wolff werden vom Plenum 
einstimmig – bei Enthaltung Kägis und von Wolffs – als Kas-
senprüfer gewählt.

Auf Antrag des Mitglieds Sigrid Jaschke wurde der Vorstand 
durch das Plenum einstimmig entlastet, bei Enthaltung der 
Vorsitzenden und des Sprecherrats.
3. Vorstellung der KandidatInnen für den Sprecherrat
Die KandidatInnen für die SR-Wahlen hatten sich bereits alle-
samt ausgiebig schriftlich im Newsletter vorgestellt, weshalb 
hier auf die Wiedergabe der Vorstellung verzichtet wird.

4. Neuwahlen
Die Moderation während der Wahlen übernimmt Sigrid Jasch-
ke, Villingen-Schwenningen.
Dem Wahlausschuss gehören an: 
Lieselotte Lassl, Crailsheim; Friederike von Wolff, Konstanz; 
Maria Rigot, Mannheim. Sie ermitteln 27 stimmberechtigte 
Mitglieder. Sie fertigen das Wahlprotokoll an, das hier im Er-
gebnis wiedergegeben wird:

Für den 1. Vorsitz kandidiert Angelika von Loeper, mit 25 
Stimmen gewählt.
Für den 2. Vorsitz kandidiert Ulrike Duchrow, mit 26 Stim-
men gewählt.

Für den Sprecherrat kandidieren:

Gabriele Ayivi, mit 24 Stimmen gewählt.
Udo Dreutler, mit 27 Stimmen gewählt.
Ines Fischer, mit 25 Stimmen gewählt.
Helga Groz, mit 25 Stimmen gewählt.
Vera Kohlmeyer-Kaiser, mit 26 Stimmen gewählt.
Reimar Krauß, mit 26 Stimmen gewählt.
Michael Starck, mit 23 Stimmen gewählt.
Außerdem entfällt 1 Stimme auf Helmut Kägi.

Mit Ausnahme Helmut Kägis nehmen alle KandidatInnen die 
Wahl an.

Stuttgart, 5.03.07
Protokoll: Reiner Klass

Der neue Sprecherrat und die Mitarbeiter der Beschäftsstelle bei ihrer Klausursitzung in der Tagungsstätte Pforzheim-Ho-
henwart, v.l.n.r.: Ines Fischer, Michael Starck, Reiner Klass, Vera Kohlmeyer-Kaiser, Angelika von Loeper, Helga Groz, Volker 
Löffler (verdeckt), Ulrike Duchrow, Reimar Krauß. Udo Dreutler hat fotografiert.

www.fluechtlingsrat-bw.de
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Kriztian Fonyodi,  Fotograf und Kameramann unterrichtete 
zwischen 2002 und 2005 an der Volkshochschule Heidelberg 
„Deutsch als Fremdsprache“ für Flüchtlinge und Asylsuchen-
de. Finanziert wurden die Kurse von der Gemeinschafts- Initi-
ative EQUAL mit Zuschüssen aus dem Europäischen Flücht-
lings- Fonds. Ziel des Projektes war es, die berufliche und 
soziale Integration von Asylsuchenden zu  fördern und somit 
Ungleichheiten und Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt 
zu bekämpfen. 

Durch die Arbeit als Dozent lernte der Fotograf Fonyodi 
Asylbesuchende  und ihre Probleme in der neuen Umgebung 
kennen. Es entstand die Idee, den Menschen und ihren Proble-
men eine Stimme zu geben.

Kriztian Fonyodi porträtierte seine Schülerinnen und Schüler 
in lebensgroßen Aufnahmen. Jeden Einzelnen bat er um ein 
kurzes, ganz bewusst handgeschriebenes Statement. 

Foto und zugehöriges Statement formen eine Einheit. Diese 
fordert heraus, genau hinzusehen. Die Gesichter leben. Das 
strahlende Lächeln von Magazinseiten sucht man hier ver-
gebens. Man sieht in ernste, aber nicht in traurige Gesichter. 
Es entsteht der Wunsch, mehr zu wissen, auch mehr als das 
kurze Statement sagt. Oft erstaunt, der die Vergangenheit 
überwindende Lebenswille der Menschen, die einem entge-
genblicken.

Diese Ausstellung 
eignet sich hervor-
ragend für die Öf-
fentlichkeitsarbeit. 
Daher hat der Flücht-
lingsrat in Absprache 
mit dem Fotografen 
eine zweite Serie der 
Ausstellung herstel-
len lassen, um an-
deren Gruppen zur 
Verfügung stellen zu 
können. Nähere In-
fos auf unserer web-
site oder über die 
Geschäftsstelle. An 
dieser Stelle ein herz-
liches dankeschlön 
an Udo Dreutler, 
der das alles für den 
Flüchtlingsrat orga-
nisiert hat.

Schau mich an!
25 Porträt- Aufnahmen von Asylsuchenden
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Bitte abtrennen
� Ja, ich komme zu der Tagung/Plenumssitzung des Flüchtlingsrats B.-W. am 17. Nov. 2007 in Stuttgart

und nehme an � AG 1 � AG 2 � AG 3� AG 4 teil. (Bitte ankreuzen)
� Ich möchte am Mittagessen teilnehmen. 
� Ich möchte ein vegetarisches Mittagessen.
� Ich nehme NICHT am Mittagessen teil. 

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Bitte bis zum 31.10.07 zurücksenden an:
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e. V., Geschäftsstelle: Urbanstraße 44, 70182 Stuttgart,
Tel.: 07 11/ 55 32 83-4, Fax: 07 11/ 55 32 83-5, E-Mail: info@fluechtlingsrat-bw.de,
Internet: www.fluechtlingsrat-bw.de
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Name, Vorname; AK/FK

Gefördert durch die

Einladung zur Plenumssitzung und Tagung
Samstag, den 17. November 2007, 9.30 - 17 Uhr 
Gemeindehaus der Friedensgemeinde, Schubartstraße 14, Stuttgart
Öffentliche Verkehrsmittel: Erreichbar mit U 9 und U 14 ab Hauptbahnhof/Arnold-Klett-
Platz bis zur Haltestelle Neckartor.
PKW: Ab Hauptbahnhof über Schillerstraße (300m), links in die Willy-Brandt-Straße
(600m), geradeaus auf die Neckarstraße (150m), rechts in die Friedenstraße. Schubart-
straße kommt nach ca. 50 m

9.30 Ankunft und Anmeldung

10.00 Begrüßung 
Kurzinformation zur gesetzlichen
Bleiberechtsregelung

10.30 Arbeitsgruppen: 
AG 1 Anhörungssituation und Anhörungs-

protokolle
Die Anhörung ist für Asylsuchende in 
der Regel die einzige Gelegenheit, ih-
ren Asylantrag zu begründen. Das 
daraus resultierende Anhörungspro-
tokoll sollte ihre Aussagen genau
wiedergeben. Wie können Ehrenamt-
liche Asylsuchende vor und während
der Anhörung unterstützen? Wie soll-
ten Anhörungen nachgearbeitet wer-
den? Auf was müssen sie achten?
Referentin: Margit Lottje-Schröder, 
Rechtsanwältin Gerlingen/Stuttgart 

AG 2 Bleiberechtsregelung
Was bringt die gesetzliche Bleibe-
rechtsregelung gegenüber dem IMK-
Beschluss vom November 2006. Wie
wird die Sicherung des Lebensunter-
haltes definiert?
Referent: Jürgen Blechinger, Jurist,
Ev. Oberkirchenrat Karlsruhe 

AG 3 Bleiberechtsregelung und Arbeit
Mit Inkrafttreten des EU-
Richtlinienumsetzungsgesetzes am 
28.8.2007 haben sich auch einige
Veränderungen bzgl. des Arbeits-
marktzuganges und der Ausbil-
dungsmöglichkeiten für Flüchtlinge
ergeben.
Referent: N. N., Arbeitsagentur Karls-
ruhe (angefragt)

AG 4 Kein Bleiberecht – Was nun?
Die Bleiberechtsregelung erfüllt bei 
Weitem nicht die Erwartungen, die

viele in sie gesetzt hatten. Welche
Möglichkeiten haben Flüchtlinge, die
nicht unter die Regelung fallen, zu ei-
nem verfestigten Aufenthalt zu gelan-
gen?
Referent: Ottmar Schickle, Flüchtlings-
referent beim Diakonischen Werk 
Württemberg, Stuttgart 

12.00 Mittagspause

13.00 Berichte aus den Arbeitsgruppen 

13.45 Zonen der Rechtlosigkeit:
Die Situation der Flüchtlinge vor den
Toren Europas 
An den Außengrenzen der Europäi-
schen Union finden immer mehr Men-
schen auf der Suche nach einem men-
schenwürdigen Leben den Tod. Fi-
scher, die Schiffbrüchige retten und 
an Land bringen, müssen selbst damit
rechnen, wegen „Begünstigung illega-
ler Einwanderung“ angeklagt zu wer-
den. Gleichzeitig patrouilliert auf dem 
offenen Meer die europäische Grenz-
schutzagentur „Frontex“, und Hub-
schrauber zwingen Flüchtlingsboote 
auf dem offenen Meer zur Rückkehr.
Referentin: Judith Gleitze, Flüchtlings-
rat Brandenburg, sie war im Sommer im 
Auftrag von Pro Asyl auf Sizilien, Lampe-
dusa und in Kalabrien und berichtet über 
ihre Beobachtungen.

15.15 Kaffeepause

15.45 Aktuelle Runde
Ausblick/Termine 2008
Berichte aus den Regionen
EFF 2007/2008
Aktuelle Rechtsprechung

ca.
17.00 Ende 

Europäische Union
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Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg

 koordiniert und vernetzt die Arbeit der örtlichen 
Asylkreise und das vielfältige Engagement in unse-
rem Bundesland.

 informiert durch Rundbriefe, Newsletter, per E-Mail 
und mittels einer homepage über die wichtigsten 
Fragen der Asylpolitik, Hintergrundinformationen 
zu den Herkunftsländern sowie wichtige Entschei-
dungen in Asylverfahren. 

 fördert das Verständnis für Flüchtlingsfragen in der 
Öffentlichkeit. Durch Gespräche mit Parlamentari-
ern, Behörden, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und 
anderen Organisationen versucht er, die Lebens-
bedingungen der Flüchtlinge zu verbessern.

 bietet Qualifizierung und Weiterbildung durch 
Plenumssitzungen 3 x im Jahr in Stuttgart, sowie 
durch Tagungen in Zusammenarbeit mit den Ev. 
Akademien in Bad Boll und Bad Herrenalb. Ein jähr-
lich neu aufgelegtes Fortbildungsprogramm bringt 
ReferentInnen auf Wunsch der Initiativen durch die  
Unterstützung des Flüchtlingsrates und des Euro-
päischen Flüchtlingsfonds direkt in die Region.

 vermittelt kompetente Fachleute und Referenten 
und bietet einen ständigen Infoservice für Asylfra-
gen. Die INFO-Hotline ist jeden Dienstag von 9:00 
– 13:00 und Donnerstag von 14:30 – 18:30 er-
reichbar.

Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg steht allen 
Interessenten offen

Der Verein wurde 1988 als Arbeitskreis Asyl Baden-
Württemberg e.V. gegründet. Im  Sommer 2005 hat 
die Mitgliederversammlung aus Gründen der bun-
desweiten Vereinheitlichung einstimmig die Namens-
änderung in Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V. 
beschlossen. Der Verein hat über 200 Mitglieder aus 
allen Regionen Baden- Württembergs,  Menschen je-
den Alters und aus dem gesamten beruflichen und 
sozialen Spektrum.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 52 € im 
Jahr. Er beinhaltet die Zusendung der Rundbriefe und 
Schnellinfos sowie die Einladung zu allen Veranstal-
tungen des Vereins.

Spendenkonto: 
Für diese Arbeit sind wir auf Ihre Spenden angewie-
sen. BW-Bank Konto Nr.: 351 7930  BLZ 600 501 01

So können Sie aktiv dabei sein....

 Ich interessiere mich für die Arbeit und bitte um 
weitere Informationen.

 Ich möchte Mitglied beim Flüchtlingsrat Baden-
Württemberg werden und erkläre hiermit meinen 
Beitritt.

 Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag beträgt 52 Euro im 
Jahr.

 Ich ermächtige den Flüchtlingsrat Baden-Württem-
berg e.V. diesen Betrag von meinem Konto abzubu-
chen.

Kontoinhaber:

Konto-Nr.:

BLZ:

Bankverbindung:

Unterschrift:

Absender:

Name:   

Anschrift:

Telefon/Fax: 

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

Bitte zurücksenden an:
FLÜCHTLINGSRAT BADEN-WÜRTTEMBERG
Urbanstr. 44 - 70182 Stuttgart
Fon: 0711-5532 834 Fax: 0711-5532 835

Die INFO-Hotline 

ist jeden Dienstag 
von 9:00 – 13:00 
und Donnerstag 

von 14:30 – 18:30 
erreichbar.

«der fluechtlingsrat»



48
Rundbrief Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 03/ 2007

«fluchtgründe & rückkehrgefahr»

FLÜCHTLINGSRAT BADEN-WÜRTTEMBERG
Urbanstraße 44 • 70182 Stuttgart
Fon: 07 11- 55 32 834 • Fax: 07 11- 55 32 835
E-Mail: info@fluechtlingsrat-bw.de • www.fluechtlingsrat-bw.de

«Gegen amtliche Inkompetenz hilft 
nur ehrenamtliche Kompetenz.»

David Loh

Geduldete Flüchtlinge 
in Deutschland
Nur noch 164.000 Menschen mit Duldung waren 
Ende April 2007 in Deutschland registriert.  94.332 
Menschen mit Duldung leben schon länger als 6 
Jahre in  Deutschland, 64.362 sogar schon mehr 
als 8 Jahre. Ungefähr 25% kommen aus den Folge-
staaten Jugoslawiens. Sie sind durch die Wirren der 
Kriege in Deutschland gestrandet und leben in der 
Regel schon zwischen 8 und 17 Jahren hier. 

Der Bleiberechtsbeschluss – 
eine Mogelpackung
58.259 Anträge auf eine Aufenthaltserlaubnis nach 
dieser Regelung wurden bis zum 31.3.2007 von 
Menschen mit Duldung gestellt. Bis dahin wurde 
über ca. die Hälfte der Anträge entschieden. 6.100 
Menschen wurde eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, 
19.242 erhielten eine Duldung zur Arbeitssuche bis 
30.9.2007. Ungefähr 12% der Anträge wurden ab-
gelehnt. Nicht einmal 4% der Menschen mit Dul-
dung haben bis zu diesem Zeitpunkt eine Aufent-
haltserlaubnis erhalten. Die meisten scheitern an 
den strengen Ausschlusskriterien. Tausende werden 
weiterhin mit der Unsicherheit der Duldung leben, 
denn die gesetzliche Regelung ist nicht großzügiger 
gestaltet.

Widerruf der Anerkennung
Im Jahr 2006 hat das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge 8.615 (2005: 11.181; 2004: 18.307) 
Widerrufsverfahren eingeleitet. Im ersten Halbjahr 
2007 wurden bereits 4.925 solcher Verfahren zur 
Aberkennung des Flüchtlingsstatus bearbeitet. Dies 
betraf vor allem Flüchtlinge aus dem Irak, der Tür-
kei, Serbien Montenegro, Afghanistan und Angola, 
aber auch Flüchtlinge aus anderen Herkunftsstaa-
ten.

Massive Abschiebungen
Insgesamt 13.060 Menschen wurde auf dem Luft-
weg von Deutschland in das Herkunfts- oder Tran-
sitland abgeschoben. Die meisten (6.035) vom 
Flughafen Rhein/Main in Frankfurt aus. Alleine 
1.884 Menschen wurden nach Serbien und Mon-
tenegro abgeschoben. Das sind vermutlich vor al-
lem Flüchtlinge aus dem Kosovo. 1.834 Menschen 
wurden in die Türkei abgeschoben und bereits 174 
Flüchtlinge nach Afghanistan. Unter ihnen auch 
viele Flüchtlinge, die bereits jahrelang in Deutsch-
land gelebt haben. Dass die Behörden nicht davor 
zurückschrecken, auch kranke und traumatisierte 
Flüchtlinge in ihre Herkunftsländer abzuschieben, 
macht auch die Statistik deutlich: 235 Rückfüh-
rungen fanden in Begleitung von medizinischem 
Personal statt. Berichtet wird von einer immer ri-
goroseren Abschiebungspraxis, bei der auch die 
Trennung von Familien in Kauf genommen wird, 
Flüchtlinge aus psychiatrischer Behandlung heraus-
gerissen werden und auf die Folgen für hier gebo-
rene und aufgewachsene Kinder und Jugendlichen 
keine Rücksicht genommen wird.

Fakten, Fakten, Fakten ...


